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Karben, 23.06.2022 
 

Federführung: Fachbereich 5 Stadtplanung, 
Bauen, Verkehr 

Vorlagen-Nummer: 
FB 5/510/2021-2026 

AZ.:  

Bearbeiter: Nadine Velte 

Verfasser Nadine Velte  

 
 

Beratungsfolge Termin  

Magistrat 04.07.2022  
Ausschuss für Stadtplanung 
und Infrastruktur 

05.07.2022  

Stadtverordnetenversammlung 07.07.2022  

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Bauleitplanung der Stadt Karben, 
Bebauungsplan Nr. 235 "Nördlich der Fuchslöcher" 
Gemarkung Petterweil  
hier: Beschluss Abwägung zur Offenlage und 
TöB-Beteiligung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der berührten 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange eingegangenen 
Stellungnahmen zum Bebauungsplans Nr. 235 "Nördlich der Fuchslöcher", 
Gemarkung Petterweil, wurden allen Stadtverordneten und dem Ausschuss für 
Stadtplanung und Infrastruktur zur Kenntnis gegeben und eingehend beraten. 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage beigefügte Abwägung 
zu den eingegangenen Stellungnahmen. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Karben hat in ihrer Sitzung am 
20.05.2021 den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 235 „Nördlich der Fuchslöcher“ in 
der Gemarkung Petterweil einschließlich Begründung gebilligt und die Durchführung 
der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der berührten 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
beschlossen. 
 
Die Offenlegung wurde in der Zeit vom 21.02.2022 bis 25.03.2022 durchgeführt. 
Die amtliche Bekanntmachung der Offenlegungsfrist erfolgte am 12.02.2022. 
 
Die bei der Offenlegung und Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange eingegangen Stellungnahmen sind gem. § 3 und 
§ 4 BauGB durch die STVV zu prüfen und abzuwägen. 
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Finanzierung:  

 
Finanzielle Auswirkungen:   € 
 

HH 2022  Produkt:  

Bisher 
angeordnet 
und beauftragt 

 Kostenstelle: 
Sachkonto: 

 

Noch 
verfügbar 

 I-Nr  

 

Sofern der Planansatz überschritten wird, ist unter Sachverhalt bzw. Begründung ein 
Deckungsvorschlag anzugeben 

Bei Aufträgen ab 10.000 € ist das Formular “Erfassung Bestellungen / Aufträge” 
beizulegen (gilt nicht für Eigenbetriebe). 

Bei Aufträgen ab 50.000 € ist das Formular „Folgekostenberechnung“ beizulegen. 

 
Darstellung der Folgekosten: 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 

- Abwägungsvorschlag 
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Karben, 23.06.2022 
 

Federführung: Fachbereich 5 Stadtplanung, 
Bauen, Verkehr 

Vorlagen-Nummer: 
FB 5/499/2021-2026 

AZ.:  

Bearbeiter: Markus Dörmann 

Verfasser Markus Dörmann  

 
 

Beratungsfolge Termin  

Magistrat 20.06.2022  
Ausschuss für Stadtplanung 
und Infrastruktur 

05.07.2022  

Stadtverordnetenversammlung 07.07.2022  

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Bauleitplanung der Stadt Karben, Bebauungsplan Nr. 236 "Am Warthweg", 
Gemarkung Okarben, hier: 
1. Beschluss über die Einreichung eines Antrages auf Zulassung einer Abweichung 
von den Zielen des Landesentwicklungsplan Hessen (LEP) sowie des Regionalplan 
Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010) 
2. Beschluss über die Einreichung eines Antrages für die Änderung des Regionalen 
Flächennutzungsplanes 
 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Karben beschließt die Einreichung 

eines Antrags auf Zulassung einer Abweichung von den Zielen des 
Landesentwicklungsplan Hessen 2000 (LEP Hessen 2000) gemäß § 4 HLPG 
sowie des Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 
(RPS/RegFNP 2010) gemäß § 8 HLPG zugunsten eines Sonstigen 
Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ für den 
Bereich des Bebauungsplanes „Am Warthweg“. 
Wesentliches Planziel ist die Schaffung von Bauplanungsrecht für die 
Verlagerung des bestehenden SB-Warenhauses innerhalb des Plangebietes. 

2. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Karben beschließt die Einreichung 
eines Antrags für die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes zur 
Darstellung einer Sonderbaufläche für großflächigen Einzelhandel beim 
Regionalverband FrankfurtRheinMain. 

3. Der Abweichungsantrag inkl. der vom Regierungspräsidium Darmstadt 
angeforderten zusätzlichen Unterlagen ist beim Regierungspräsidium Darmstadt 
einzureichen. Die Antragsunterlagen zur Änderung des RegFNP sind beim 
Regionalverband FrankfurtRheinMain einzureichen. 

 
 
Sachverhalt: 

 
Da die Stadt Karben aktuell über keine freien Gewerbeflächen mehr verfügt, hat die 
Stadtverordnetenversammlung in Ihrer Sitzung am 30.10.2020 den 
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Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 236 „Am Warthweg“ gefasst. 
Planungsziel ist es zusätzliche gewerbliche Bauflächen im Stadtgebiet auszuweisen. 
Der Bebauungsplan befindet sich derzeit in der Aufstellung. Eine frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit fand vom 14.06.2021 bis einschließlich 16.07.2021 
statt. 
 
Im Kontext der Gewerbegebietsentwicklung beabsichtigt die Rewe-Gruppe eine 
Neuausrichtung des bereits bestehenden Rewe-Centers mit einer genehmigten 
Verkaufsfläche von 6.540 m² im Plangebiet. Derzeit befindet sich der Einkaufsmarkt 
planungsrechtlich im Außenbereich. Die Rewe-Gruppe plant den Markt im Zuge der 
vorgesehenen Neustrukturierung des Gewerbegebietes mit gleicher 
Verkaufsflächengröße in unmittelbarer Nachbarschaft neu zu errichten. Durch die 
vorgesehene Neuerrichtung und räumliche Verlagerung wird u. a. Raum für die 
grundsätzliche Neustrukturierung des gesamten Gebiets geschaffen sowie eine 
Nachfolgenutzung für den bisherigen Rewe-Standort und eine effiziente 
Gebietsentwicklung überhaupt erst ermöglicht. 
 
Mit seiner Größe und Sortimentsstruktur (umfangreiche Nonfood-Randsortimente) ist 
der Anbieter als SB-Warenhaus einzuordnen. Einzelhandelsbetriebe in der 
vorgelagerten Mall verfügen über rund 60 qm Verkaufsfläche. Auf dem Grundstück 
befinden sich außerdem eine SB-Tankstelle (ohne Verkaufsflächen), eine 
Waschstraße und ein Imbiss. Insgesamt ergibt sich damit im Center ein Bestand von 
ca. 6.540 qm Verkaufsfläche. Für den Neubau des Centers sind ebenfalls 6.540 qm 
Verkaufsfläche geplant, sodass sich gegenüber der Dimensionierung am Altstandort 
kein Verkaufsflächenzuwachs ergibt. 
 
Entsprechend dem gewählten Planziel ist vorgesehen, im Bebauungsplan ein 
Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Großflächiger Einzelhandel (§ 11 
Abs. 3 BauNVO) zur Unterbringung des SB-Warenhauses festzusetzen. Der 
Bebauungsplan soll dabei einen maximal zulässigen Flächenpool der 
Verkaufsflächen nach Sortimenten beinhalten, in dem für die Teilsortimente jeweils 
Verkaufsflächenobergrenzen festgesetzt werden, die in ihrer rechnerischen Summe 
die Gesamtverkaufsfläche von 6.540 qm zunächst überschreiten. Damit soll dem 
Betreiber eine gewisse Flexibilität in der Belegung der Flächen gewährt werden. Da 
die Gesamtverkaufsfläche mit 6.540 qm festgesetzt wird, ist es jedoch nicht möglich, 
in allen Sortimenten die jeweils max. zulässige Verkaufsfläche auszuschöpfen. Eine 
Übersicht über die bestehenden und geplanten Verkaufsflächen liefert die folgende 
Übersicht (vgl. Auswirkungsanalyse). 
 
Tabelle 1: Untersuchungsrelevante Verkaufsflächen des Vorhabens nach 
Sortimenten (GMA Annahmen zu jeweiligen Höchstwerten), Quelle: 

Auswirkungsanalyse zur geplanten Verlagerung und Umstrukturierung des Rewe-
Centers in der Stadt Karben, Am Warthweg 
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Zur Umsetzung des Vorhabens im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung ist 
vorab die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung über 
ein Zielabweichungsverfahren erforderlich, wodurch der vorliegende Beschluss 
entsprechend begründet ist. 
 
Darüber hinaus wird auch die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes zur 
Darstellung einer Sonderbaufläche für großflächigen Einzelhandel erforderlich, die 
beim Regionalverband FrankfurtRheinMain zu beantragen ist. 
 
 
Finanzierung:  

 
Finanzielle Auswirkungen: --- € 
 

HH 2022  Produkt:  

Bisher 
angeordnet 
und beauftragt 

 Kostenstelle: 
Sachkonto: 

 

Noch 
verfügbar 

 I-Nr  

 

Sofern der Planansatz überschritten wird, ist unter Sachverhalt bzw. Begründung ein 
Deckungsvorschlag anzugeben 

Bei Aufträgen ab 10.000 € ist das Formular “Erfassung Bestellungen / Aufträge” 
beizulegen (gilt nicht für Eigenbetriebe). 

Bei Aufträgen ab 50.000 € ist das Formular „Folgekostenberechnung“ beizulegen. 
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Darstellung der Folgekosten: 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
- Anlage 1: Antrag Zielabweichung zum Regionalplan Südhessen/RegFNP 2010 – 

Langfassung 
- Anlage 2: Antrag Zielabweichung zum Regionalplan Südhessen/RegFNP 2010 – 

Langfassung 
- Anlage 3: Auswirkungsanalyse (Einzelhandel) zur geplanten Verlagerung und 

Umstrukturierung des Rewe-Centers in der Stadt Karben 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Stadt Karben, Stadtteil Okarben  
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Zielabweichung zum Regionalplan Südhessen / Regionaler 

Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010) 
 

für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 236 „Am Warthweg“ 

 

Langfassung 

 

 

 

Stand: 07.06.2022 
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Zielabweichungsantrag für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 236 „Am Warthweg“  

Stand: 07.06.2022 Langfassung  1 

 

 

Antrag  

 

Die Stadt Karben beantragt hiermit die Zulassung einer Abweichung  

von den Zielen des Landesentwicklungsplan Hessen 2000 (LEP Hessen 2000) gemäß § 4 HLPG  

sowie des Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010)  

gemäß § 8 HLPG zugunsten eines Sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung  

Großflächiger Einzelhandel für den Bereich des Bebauungsplanes „Am Warthweg“. 

 

 

 

 

 

Antragsbegründung 

 

 

 

1. Veranlassung, Beschreibung und Notwendigkeit des Vorhabens .......................................... 3 

1.1 Räumlicher Geltungsbereich und Verfahren des Bebauungsplanes .................................. 4 

1.2 Planungsalternativen .......................................................................................................... 7 

2. Ziele der Raumordnung und Landesplanung ............................................................................. 8 

2.1 Landesentwicklungsplan (LEP) Hessen 2000 .................................................................... 8 

2.2 Prüfung möglicher Abweichungstatbestände vom Landesentwicklungsplans Hessen 
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2.3 Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplans (RPS/RegFNP 2010) .... 13 

2.4 Prüfung möglicher Abweichungstatbestände vom Regionalplan Südhessen / 

Regionalen Flächennutzungsplan (RPS/RPS/RegFNP 2010) ......................................... 14 

3. Verbindliche Bauleitplanung ...................................................................................................... 21 

4. Planfeststellungsverfahren S-Bahnlinie S 6 ............................................................................. 22 
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1. Veranlassung, Beschreibung und Notwendigkeit des Vorhabens 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Karben hat in ihrer Sitzung am 30.10.2020 den Aufstel-

lungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 236 „Am Warthweg“ zur Schaffung zusätzlicher gewerbli-

cher Bauflächen im Stadtgebiet gefasst. 

Mit der Ansiedlung eines Autohändlers, einer Freizeitsportanlage sowie die jüngsten Umsiedlungsab-

sichten eines bereits ansässigen Automobilzulieferers im Gewerbegebiet „Spitzacker“ nördlich des 

Plangebietes, wurden die letzten freien Gewerbeflächen der Stadt Karben vollständig entwickelt. Aktuell 

verfügt die Stadt über keine freien Gewerbeflächen mehr. Jedoch gibt es Anfragen v.a. ortsansässiger 

Firmen mit Expansionswünschen als auch von ansiedlungswilligen Unternehmen, die sich gerne im 

Stadtgebiet niederlassen möchten.  

Darüber hinaus beabsichtigt die Firma Rewe in diesem Kontext eine Neuausrichtung des bereits beste-

hende Rewe-Centers im Plangebiet. Dieser befindet sich bzw. derzeit planungsrechtlich im Außenbe-

reich. Die bestehende Lage des Marktes gründet sich auf ein in den 1960er Jahren entwickeltes städ-

tebauliches Konzeptes, das im Rahmen einer regionalen Siedlungsentwicklungskonzeption für das 

Rhein-Main-Gebiet für Karben die Funktion eines Siedlungsschwerpunktes vorsah. Der hier in Rede 

stehende Markt wurde seinerzeit als erster und letztlich einziger Baustein des für Karben maßgeblichen 

städtebaulichen Konzeptes realisiert, firmierte zwischenzeitlich unter dem Namen „toom“ und besteht in 

fast unveränderter Form bis heute fort. Ein Bebauungsplan für das Plangebiet existiert bisher nicht und 

wurde auch seinerzeit nicht aufgestellt. Für das Objekt liegt allerdings eine Baugenehmigung Az. 02765-

03-B-0012 vom 23.03.2004 mit einer genehmigten Verkaufsfläche von 6.540 qm vor.  

Die Rewe-Gruppe plant nun den Markt im Zuge der Neustrukturierung des gesamten Gewerbegebietes 

mit gleicher Verkaufsflächengröße in unmittelbarer Nachbarschaft neu zu errichten. Mit dieser Neuer-

richtung und geringfügigen räumlichen Verlagerung des Rewe-Centers in den westlichen Teilgeltungs-

bereich wird dabei u.a. Raum für eine grundsätzliche Neustrukturierung des gesamtes Gebiets geschaf-

fen, eine Nachfolgenutzung des bisherigen Rewe-Standortes und eine effiziente Gebietsentwicklung 

überhaupt erst ermöglicht.   

Mit seiner Größe und Sortimentsstruktur (umfangreiche Nonfood-Randsortimente) ist der Anbieter als 

SB-Warenhaus einzuordnen. Einzelhandelsbetriebe in der vorgelagerten Mall verfügen über rund 60 

qm Verkaufsfläche1. Auf dem Grundstück befinden sich außerdem eine SB-Tankstelle (ohne Verkaufs-

flächen), eine Waschstraße und ein Imbiss. Insgesamt ergibt sich damit im Center ein Bestand von ca. 

6.540 qm Verkaufsfläche. Für den Neubau des Centers sind ebenfalls 6.540 qm Verkaufsfläche geplant, 

sodass sich gegenüber der Dimensionierung am Altstandort kein Verkaufsflächenzuwachs ergibt. 

Entsprechend dem gewählten Planziel ist vorgesehen, im Bebauungsplan ein Sonstiges Sondergebiet 

mit der Zweckbestimmung Großflächiger Einzelhandel (§ 11 Abs. 3 BauNVO) zur Unterbringung des 

SB-Warenhauses festzusetzen.  

Der Bebauungsplan soll dabei einen maximal zulässigen Flächenpool der Verkaufsflächen nach Sorti-

menten beinhalten, in dem für die Teilsortimente jeweils Verkaufsflächenobergrenzen festgesetzt wer-

den, die in ihrer rechnerischen Summe die Gesamtverkaufsfläche von 6.540 qm zunächst überschrei-

ten. Damit soll dem Betreiber eine gewisse Flexibilität in der Belegung der Flächen gewährt werden. 

Da die Gesamtverkaufsfläche mit 6.540 qm festgesetzt wird, ist es jedoch nicht möglich, in allen Sorti-

menten die jeweils max. zulässige Verkaufsfläche auszuschöpfen. Eine Übersicht über die bestehenden 

und geplanten Verkaufsflächen liefert die folgende Tabelle.  

 
1 Hier sind derzeit ein Backshop und ein Feinkostanbieter für mediterrane Spezialitäten vorhanden. Der Angebots-
mix in der Mall wird durch kleinere Dienstleister ergänzt (Frisör, Textilreinigung, Schuh- und Schlüsseldienst, Geld-
automat). 
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Sortiment* 

Verkaufsflächen in m² 

Bestand  
REWE-Center 

Planung  
(GMA-Annahme) 

Veränderung  
(GMA-Annahme) 

Lebensmittel, Getränke  3.890 max. 4.500  + 610 

Drogeriewaren, Wasch- und Putzmittel     420 max. 800  + 380 

Zeitungen, Zeitschriften, Schreibwaren       65 max. 150  +  85 

Schnittblumen        50 max. 100  +  50 

Nahversorgungsrelevante Sortimente 
(kurzfristiger Bedarf) 

 4.425 max. 5.550  + 1.125 

Zooartikel, Tiernahrung     100 max. 500  + 700 

Bekleidung, Schuhe, Sport, Lederwaren     650 max. 550  - 100 

Elektrowaren, Fotobedarf     470 max. 250  - 220 

Haushaltswaren, GPK, Haus- und Heim-
textilien 

    665 max. 700  + 35 

Bücher, Spielwaren     150 max.  100  -  50 

Zentrenrelevante Sortimente  
(mittel- und langfristiger Bedarf) 

 2.035 max. 1.400  + 365 

Nicht zentrenrelevante Sortimente**       80 max. 200  + 120 

Summe  6.540  6.540***  +/- 0*** 

* Zuordnung der Zentrenrelevanz nach Regionalplan Südhessen 2010 / RegFNP 

**  Z. B. Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf, Autozubehör, Kleinmöbel 

***  Höchstwert, stimmt nicht mit der rechnerischen Summe überein 

GMA-Berechnungen 2022 

 

1.1 Räumlicher Geltungsbereich  

Das Plangebiet liegt mit einer Größe von rd. 13 ha nördlich der Ortslage des Stadtteils Kloppenheim in 

der Gemarkung Okarben und zwischen den Landesstraßen L 3351 (nördliche Geltungsbereichsgrenze) 

und L 3205 (südliche Geltungsbereichsgrenze). Westlich des Plangeltungsbereiches verläuft die Bun-

desstraße B 3. An der östlichen Geltungsbereichsgrenze verläuft die Schienentrasse der Main-Weser-

Bahnlinie bzw. der S-Bahn S 6. Darüber hinaus schließen sich landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen 

im Norden, Osten und Westen an. Südlich des Plangebietes und im Anschluss an die Landesstraße L 

3205 schließt sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sauerborn“ die Wohnbebauung der Orts-

lage Kloppenheim an. Nordwestlich befindet sich an der Anschlussstelle L 3351 und B 3 das Berufsbil-

dungswerk Südhessen. 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich bereits das o.g. SB-Warenhaus mit den zugehörigen Park-

flächen, Nebenanlagen und Erschließungsstraßen. Zum Zweck der fußläufigen Erreichbarkeit des Ver-

brauchermarktes dient entlang der südlichen Teilgeltungsbereichsgrenze eine Fuß- und Radwegever-

bindung, welche über eine Unterführung der Landesstraße L 3205 / Bahnhofstraße in die Ortslage von 

Kloppenheim führt. Die restlichen Bereiche im Plangebiet, die nicht durch das SB-Warenhaus und die 

zugehörigen Nebenanlagen belegt sind, werden derzeit als landwirtschaftliche Ackerflächen genutzt.  

Der vorliegende Bebauungsplan soll aufgestellt werden, um das Vorhaben der Firma Rewe ermögli-

chen, das gesamte Gelände neu strukturieren und weitere gewerbliche Flächen entwickeln zu können. 

Auf den Bereich des hier in Rede stehenden und geplanten Sondergebietes entfallen rd. 3,4 ha.  

 



Zielabweichungsantrag für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 236 „Am Warthweg“  

Stand: 07.06.2022 Langfassung  5 

Die Aufstellung des Bebauungsplans soll im zweistufigen Regelverfahren gem. § 3 Abs. 1 und Abs. 2 

sowie § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB erfolgen. Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 

7 BauGB und § 1a BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erhebli-

chen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wer-

den. Darüber hinaus sind u.a. für die Themenbereiche Umwelt-, Gewässer- und Artenschutz, natur-

schutzrechtliche Eingriffskompensation, Ver- und Entsorgung, Baugrund und Bodenverunreinigungen, 

Schallschutz, Landwirtschaft, etc. im weiteren Verfahren zu beachten und gegebenenfalls gutachterlich 

zu überprüfen. Einen Überblick über die vorhandenen und geplanten Fachgutachten liefert Kapitel 12. 

 

Flächenbilanz des Bebauungsplanes 

Geltungsbereich des Bebauungsplans  133.411 qm 

Darin Gewerbegebiete 75.040 qm 

Darin Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel 33.902 qm 

   Darin Anpflanzungsfläche SO EH  2.907 qm 

 

 

Das Plangebiet im Luftbild     

 

Quelle: Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG) 

 

 

Bestehender Marktstandort 

Geplantes Sonderge-

biet zur Verlagerung 

Wohnbebauung „Rhönstraße“ 

Wohnbebauung 

„Brunnenstraße“ 

Berufsbildungswerk 

Rad- und Fußweg 
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Blick ins Plangebiet auf den Rewe-Markt 

    

 

 

 

Flächenansprüche / Auszug Planungskonzeption (Stand 05/2022) 

 

Eigene Darstellung  

 

 

 

 

 

 

Rewe „neu“ 

Planung „Uniflex“ 

Planung „VGP Group“ 

Bedarf „Regenrückhaltung und DB Baulogistik“ 

(in Klärung) 

Rewe „alt“ 

Rewe Parken „alt“ 

Rewe Parken „neu“ 
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1.2 Planungsalternativen 

Das Baugesetzbuch wurde 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Ge-

meinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuin-

anspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5 

BauGB sieht nun zusätzlich vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 

Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird daher in der 

Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 bestimmt, dass die Notwendigkeit der Umwand-

lung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen Ermittlun-

gen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere 

Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-

nen.  

Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass etwa in den Begründungen zu Bauleitplänen darzulegen ist, 

dass die Gemeinden Bemühungen unternommen haben, vor der Neuinanspruchnahme von Flächen 

zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöpfen.  

Mit der vorliegenden Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Schaffung 

von neuen gewerblichen Bauflächen gemäß den Entwicklungsvorstellungen der Stadt Karben geschaf-

fen werden. Mit der Ansiedlung eines Autohändlers, einer Freizeitsportanlage sowie die jüngsten Um-

siedlungsabsichten eines bereits ansässigen Automobilzulieferers im Gewerbegebiet „Spitzacker“ nörd-

lich des Plangebietes, wurden die letzten freien Gewerbeflächen der Stadt Karben vollständig entwik-

kelt. Aktuell verfügt die Stadt somit über keine freien Gewerbeflächen mehr, wodurch die vorliegende 

Bauleitplanung zur Schaffung von weiteren Flächenangeboten und -bevorratung begründet ist. Dabei 

entspricht die Planung dem Bedarf und Expansionsdruck bereits in Karben ansässiger Gewerbebe-

triebe, trägt zur Schaffung künftiger Potenzialflächen zur Ansiedlung neuer Unternehmen bei und ent-

spricht darüber hinaus auch den planerischen Vorgaben der Regional- und Flächennutzungsplanung. 

Das Plangebiet ist im RPS/RegFNP 2010 bereits als „Gewerbliche Baufläche, Bestand“ und „Gewerbli-

che Baufläche, geplant“ dargestellt. Die grundsätzliche Standortdiskussion und -vorbereitung wurde so-

mit bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung durchgeführt. 

Im Hinblick auf den im Rahmen dieses Antrages relevanten Rewe-Marktes und das für ihn festzuset-

zende Sondergebiet erübrigt sich nach diesseitiger Einschätzung eine weitergehende Standortdiskus-

sion ebenso. Einerseits sind in der Stadt Karben keine Alternativflächen mit den entsprechenden Stand-

ortanforderungen für den großflächigen Einzelhandel in dieser Dimension vorhanden, andererseits steht 

eine grundsätzliche Verlagerung von Rewe von Seiten der Betreiberschaft sowie auch der Stadt Karben 

nicht zur Diskussion. Der seit Jahrzehnten bestehende und etablierte Standort soll demnach also erhal-

ten, allerdings im Zuge der Umstrukturierung und Neuausweisung von Gewerbeflächen innerhalb des 

Plangebietes flächengleich neu angeordnet werden. 
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2. Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

2.1 Landesentwicklungsplan (LEP) Hessen 2000 

Für das hier in Rede stehende Vorhaben sind die den großflächigen Einzelhandel betreffenden Zielvor-

gaben der 4. Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 (Fünfte Verordnung zur Änderung 

der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hessen 2000) relevant, die sich auch in weiterer 

Detaillierung in den Zielvorgaben des Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 

(RPS/RegFNP 2010) wiederfinden. Aufgrund des höheren Detaillierungsgrades des Regionalplan Süd-

hessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) werden die Zielvorgaben des Lan-

desentwicklungsplan (LEP) Hessen 2000 nachfolgend der Vollständigkeit halber zwar übersichtlich wie-

dergegeben, eine tiefere inhaltliche Auseinandersetzung erfolgt jedoch aufgrund des höheren Detaillie-

rungsgrades im Rahmen der Auseinandersetzung mit den Zielen des Regionalplan Südhessen/Regio-

naler Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) im nachfolgenden Kapitel 2.3 / 2.4. 

 

2.2 Prüfung möglicher Abweichungstatbestände vom Landesentwicklungsplans Hessen 

2000 (LEP) 

Der Landesentwicklungsplan Hessen 2000 stellt zunächst fest, dass „in die Regionalpläne zur Steue-

rung von Standorten des großflächigen Einzelhandels im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO Ziele und 

Grundsätze aufzunehmen sind, für die die nachfolgend aufgeführten Festlegungen maßgeblich sind“:  

 

 

6-1 (Z) Zentralitätsgebot:  

Großflächige Einzelhandelsvorhaben sind nur in Ober- und Mittelzentren zulässig. Zur Grundversor-

gung sind großflächige Einzelhandelsvorhaben bis zu einer Verkaufsfläche von 2.000 qm auch in den 

zentralen Ortsteilen von Grundzentren zulässig. Die zentralen Ortsteile sind in den Regionalplänen fest-

zulegen.  

 

 

Bewertung: Die Stadt Karben ist als Unterzentrum ausgewiesen. Die bestehende und geplante Ver-

kaufsfläche liegt über 2.000 qm. Die vorliegende beantragte Planung steht damit zunächst nicht im Ein-

klang mit der o.g. Zielvorgabe. Da das SB-Warenhaus bereits besteht, ist das Planvorhaben allerdings 

als Sonderfall zu werten, welches keine relevanten Auswirkungen auf das bestehende zentralörtliche 

Gefüge haben wird.  Die Vorgaben werden daher nach diesseitiger Einschätzung gewahrt. 

 

 

Antrag: Es wird die Abweichung von der o.g. Zielvorgabe beantragt. 

 

 

Hinweis:  Die weitere Bewertung im Hinblick auf das Vorliegen eines begründeten Ausnahmefalles wird 

zur Vermeidung von Wiederholungen im Rahmen der Befassung mit den detaillierten Zielen des Regio-

nalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) vorgenommen.                
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6-2 (G) Kongruenzgebot: 

Großflächige Einzelhandelsvorhaben sollen sich nach Verkaufsfläche, Einzugsbereich und Sortiments-

struktur in das zentralörtliche System einfügen. Gegebenenfalls sollen interkommunale Vereinbarungen 

getroffen werden. 

 

 

Bewertung: Eine erhebliche Verletzung des Kongruenzgebotes liegt nicht vor, da der überwiegende 

Teil der zu erwartenden Umsätze aus der Standortkommune Karben stammt. Das Umstrukturierungs-

vorhaben lässt außerhalb von Karben keine Betriebsaufgaben erwarten und gefährdet die verbraucher-

nahe Versorgung der Bevölkerung im überörtlichen Einzugsgebiet nicht. Störungen des zentralörtlichen 

Versorgungssystems sind nicht absehbar (vgl. GMA 2022, Auswirkungsanalyse zur geplanten Verlage-

rung und Umstrukturierung des Rewe-Centers in der Stadt Karben, Am Warthweg). 

 

  

Antrag: Es wird die Abweichung von der o.g. Zielvorgabe beantragt. 

 

 

Hinweis: Die weitere Bewertung im Hinblick auf die obenstehende Zielvorgabe wird zur Vermeidung 

von Wiederholungen im Rahmen der Befassung mit den detaillierten Zielen des Regionalplan Südhes-

sen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) vorgenommen.  
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6-3 (Z) Integrationsgebot: 

Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO dürfen nur in den im 

Regionalplan festgelegten Vorranggebieten Siedlung an städtebaulich integrierten Standorten darge-

stellt bzw. festgesetzt werden. Ausnahmen sind möglich, soweit diese im unmittelbaren räumlichen Zu-

sammenhang mit städtebaulich integrierten Standorten festgelegt werden (teilintegrierte Standorte). 

(…). Bei großflächigen Einzelhandelsvorhaben, die weder in Vorranggebieten Siedlung an städtebaulich 

integrierten Standorten noch an teilintegrierten Standorten errichtet oder erweitert werden, sind die in 

der Begründung aufgeführten innenstadtrelevanten Randsortimente auf 10 % der Gesamtverkaufsflä-

che, höchstens 800 qm, zu begrenzen. Bei der Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben 

sind deren Auswirkungen auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung sowie deren Umweltauswir-

kungen vertieft zu untersuchen.  

 

 

Bewertung: Das Vorhaben entspricht zunächst nicht vollständig den Zielen des Integrationsgebotes. 

Der Planstandort am Warthweg liegt außerhalb des faktischen zentralen Versorgungsbereiches und ist 

nicht einem „bestehenden Siedlungsgebiet" gemäß Regionalplan / RegFNP zuzuordnen. 

Mit seiner guten Anbindung an das örtliche Geh- und Radwegenetz weist der Standort jedoch eine 

räumliche und funktionale Verbindung zum bestehenden Siedlungsgebiet auf. Eine Bushaltestelle und 

mehrere Wohnquartiere liegen in fußläufiger Nähe. Durch die geplante geringfügige Verlagerung des 

REWE-Centers verschlechtert sich die städtebauliche Bewertung des Einzelhandelsstandortes gegen-

über dem Altstandort zudem nicht. Das Planvorhaben wird daher als vertretbar erachtet (vgl. GMA 2022, 

Auswirkungsanalyse zur geplanten Verlagerung und Umstrukturierung des Rewe-Centers in der Stadt 

Karben, Am Warthweg). 

 

 

Antrag: Es wird die Abweichung von der o.g. Zielvorgabe beantragt. 

 

 

Hinweis: Die weitere Bewertung im Hinblick auf die obenstehende Zielvorgabe wird zur Vermeidung 

von Wiederholungen im Rahmen der Befassung mit den detaillierten Zielen des Regionalplan Südhes-

sen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) vorgenommen.  
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6-4 (Z) Beeinträchtigungsverbot: Großflächige Einzelhandelsvorhaben dürfen nach ihrer Art, Lage 

und Größe die Funktionsfähigkeit städtebaulich integrierter Versorgungslagen der Standort- und Nach-

barkommunen nicht beeinträchtigen.  

 

 

Bewertung: Die geplante Verlagerung / Umstrukturierung des REWE-Centers wird weder in Karben 

noch in umliegenden zentralen Orten Bestandsgefährdungen nach sich ziehen. Beeinträchtigungen der 

Versorgungsstrukturen oder des zentralen Versorgungsbereichs sind nicht zu erwarten. Lediglich im 

Bereich Zoologischer Bedarf / Tiernahrung werden bei einer Fachabteilung mit 800 qm Verkaufsfläche 

Betriebsgefährdungen im faktischen zentralen Versorgungsbereich Karben ausgelöst. Eine Reduzie-

rung der max. Verkaufsfläche im SB-Warenhaus auf max. 500 qm Verkaufsfläche wird daher von gut-

achterlicher Seite aus empfohlen und von Seiten der Stadt berücksichtigt. Eine Reduzierung auf 500 

qm wurde vorliegend vorgenommen. Außerhalb von Karben sind keine schädlichen Auswirkungen 

auf zentrale Versorgungsbereiche zu erwarten. Auch die Nahversorgung der Bevölkerung im überörtli-

chen Einzugsbereich wird nicht beeinträchtigt (vgl. GMA 2022, Auswirkungsanalyse zur geplanten Ver-

lagerung und Umstrukturierung des Rewe-Centers in der Stadt Karben, Am Warthweg). 

 

 

Antrag: Es wird die Abweichung von der o.g. Zielvorgabe beantragt. 

 

 

Hinweis: Die weitere Bewertung im Hinblick auf die obenstehende Zielvorgabe wird zur Vermeidung 

von Wiederholungen im Rahmen der Befassung mit den detaillierten Zielen des Regionalplan Südhes-

sen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) vorgenommen.  
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6-5 (Z) Herstellerdirektverkaufszentren (Factory-Outlet-Center)  

sind nur in Oberzentren in Vorranggebieten Siedlung an städtebaulich integrierten Standorten zulässig. 

 

 

Bewertung: Die o.g. Zielvorgabe ist vorliegend unbeachtlich.  

 

 

Es wird daher kein Abweichungsantrag von der o.g. Zielvorgabe erforderlich. 

 

 

Hinweis:  

Entfällt.  

 

 

 

 

6-6 (Z) Agglomerationen nicht großflächiger Einzelhandelsbetriebe, 

deren Verkaufsfläche in der Summe die Großflächigkeit erreicht, sind raumordnerisch wie großflächiger 

Einzelhandel zu behandeln.  

 

 

Bewertung: Die o.g. Zielvorgabe ist vorliegend unbeachtlich. Vorliegend ist keine Agglomeration klein-

flächiger Vorhaben o.ä. geplant. Die Planung sieht die Verlagerung des bestehenden SB-Warenhauses 

mit gleicher Gesamtverkaufsfläche vor.  

 

 

Es wird daher kein Abweichungsantrag von der o.g. Zielvorgabe erforderlich. 

 

 

Hinweis:  

Entfällt.  
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2.3 Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplans (RPS/RegFNP 2010) 

Im Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RegFNP) des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain ist 

Karben als Unterzentrum im Ordnungsraum eingestuft. Im RPS/RegFNP 2010 ist das Plangebiet im 

Bereich des bereits ansässigen Verbrauchermarktes als „Gewerbliche Baufläche, Bestand“ und in den 

übrigen bisher landwirtschaftlich genutzten Bereichen als „Gewerbliche Baufläche, geplant“ dargestellt.  

 

Ausschnitt Regionaler Flächennutzungsplan 

 

Quelle: mapview.region-frankfurt.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplantes Sondergebiet 
Bestehender Marktstandort 
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2.4 Prüfung möglicher Abweichungstatbestände vom Regionalplan Südhessen / Regiona-

len Flächennutzungsplan (RPS/RPS/RegFNP 2010) 

Folgende im Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010) für das 

Plangebiet enthaltene Darstellungen und Vorgaben sind zur Beurteilung der Planungsabsicht relevant.  

 

 

Zielvorgabe Z 3.4.3-2 Zentralitätsgebot, Integrationsgebot, Beeinträchtigungsverbot 

Die Ausweisung, Errichtung oder Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben ist grundsätz-

lich nur in den Ober- und Mittelzentren zulässig. Dabei ist die Verkaufsfläche von Einzelhandelsprojek-

ten so zu bemessen, dass der angestrebte Einzugsbereich des Vorhabens den zentralörtlichen Ver-

flechtungsbereich der Standortgemeinde nicht wesentlich überschreitet.  

In begründeten Ausnahmefällen, z. B. für die örtliche Grundversorgung und unter Einhaltung der übrigen 

landes- und regionalplanerischen Zielsetzungen sowie unter besonderer Beachtung des interkommu-

nalen Abstimmungsgebotes, ist eine Ausweisung auch in den zentralen Ortsteilen von Grundzentren 

(Unter- und Kleinzentren) zulässig. 

Zur Sicherung der Grundversorgung und unter Einhaltung der sonstigen Verträglichkeitsanforderungen 

kann für einen Lebensmittel-Vollversorger bis zu 2.000 qm Verkaufsfläche oder für einen Lebensmittel-

discounter bis zu 1.200 qm Verkaufsfläche die Raumverträglichkeit in städtebaulich integrierten Lagen 

angenommen werden. 

Großflächige Einzelhandelsvorhaben müssen eine enge räumliche und funktionale Verbindung zu be-

stehenden Siedlungsgebieten aufweisen. Sie sind unter besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkun-

gen auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung sowie der Umweltverträglichkeit auch im Hinblick 

auf die Ziele der Verkehrsvermeidung und -verlagerung in bestehende Siedlungsgebiete unter Erreich-

barkeit mit einem für Größe und Einzugsbereich des Einzelhandelsvorhabens angemessenen ÖPNV 

zu integrieren. 

Von großflächigen Einzelhandelsvorhaben dürfen nach Art, Lage und Größe keine schädlichen Auswir-

kungen auf die Funktionsfähigkeit von integrierten Geschäftszentren (zentralen Versorgungsbereichen) 

in der Gemeinde und in anderen Gemeinden sowie auf die verbrauchernahe Versorgung in der Ge-

meinde zu erwarten sein. Dies gilt insbesondere für solche Orte, in denen Maßnahmen zur Stärkung 

oder Beibehaltung zentralörtlicher Versorgungsfunktionen durchgeführt wurden oder vorgesehen sind, 

zum Beispiel städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadt- und Dorferneuerungs-

maßnahmen oder Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung von innerstädtischen Geschäftsquar-

tieren – INGE. 

 

 

Bewertung: Die vorliegend beantragte Planung als auch der seit einigen Jahrzehnten bestehende 

Standort stehen zunächst nicht im Einklang mit den o.g. Zielvorgaben. Die Erörterung der in der Ziel-

vorgaben enthalten Aspekte (u.a. Zentralitätsgebot, Integrationsgebot, Beeinträchtigungsverbot, etc.) 

erfolgt nachstehend: 
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Zentralitätsgebot: Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Verlagerung und Umstrukturierung eines 

im städtischen und regionalen Versorgungsgefüge langjährig ansässigen und etablierten Anbieters. Das 

REWE-Center wurde bislang als SB-Warenhaus mit umfangreichen Non-Food-Randsortimenten betrie-

ben; dies soll so auch im neuen Bebauungsplan festgeschrieben werden.  

Mit den Festsetzungen kann vermieden werden, dass eine schleichende Umnutzung mit Fachmärkten 

oder kleinteiligen Fachgeschäften auf Teilflächen des SB-Warenhauses erfolgt. Die Festsetzungen 

schaffen zudem einen engeren Rahmen als die bestehende Baugenehmigung.  

Durch die Festsetzung eines Verkaufsflächenpools mit maximalen Verkaufsflächen nach einzelnen Sor-

timenten wird dem Betreiber dennoch eine heute notwendige Flexibilität in der Ausgestaltung seines 

Angebotes gewährleistet, ohne dass der Betriebstyp SB-Warenhaus verändert würde oder die Ver-

kaufsfläche insgesamt erweitert werden könnte (gesamte Verkaufsfläche maximal 6.540 qm). Somit 

kann der Betreiber auf gewisse Marktveränderungen oder auch temporäre Aktionen reagieren, ohne 

dass jeweils der Bebauungsplan angepasst werden müsste.  

Durch die vorgesehene Umstrukturierung erfolgt keine weitere Ausdehnung des Einzugsgebietes des 

SB-Warenhauses; allerdings eine Steigerung der Marktdurchdringung in diesem Einzugsgebiet. Es ist 

zwar insgesamt eine Attraktivitätssteigerung gegenüber dem heutigen Objekt zu sehen, gleichzeitig hat 

sich aber in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Angebotsstruktur in den Umlandkommunen, 

gerade im Lebensmittel- und Drogeriewarensektor, ebenfalls verbessert, sodass hier keine Ausdehnung 

des Einzugsgebietes zu erwarten ist. Mit dem Verlagerungs- und Umstrukturierungsvorhaben sollen 

zudem keine neuen Verkaufsflächen entstehen. Die gesamten 6.540 qm Verkaufsfläche sind bereits im 

Bestand vorhanden.  

Aus Sicht der Stadt Karben ist das Planvorhaben damit als Sonderfall zu werten, welches keine rele-

vanten Auswirkungen auf das bestehende zentralörtliche Gefüge haben wird. Die raumordnerischen 

Vorgaben des Zentralitätsgebotes werden nach diesseitiger Einschätzung gewahrt.  

 

Kongruenzgebot: Das regelmäßige Einzugsgebiet des Vorhabens umfasst im Kern das Stadtgebiet von 

Karben. Außerdem sind einzelne Stadt- bzw. Ortsteile der Nachbarkommunen Niddatal, Wöllstadt, Bad 

Homburg v.d.H. und Rosbach v.d.H. dem Einzugsgebiet zuzurechnen.  

Wie die Umsatzermittlung im Verträglichkeitsgutachten der GMA erwiesen hat, stammt der größte Teil 

der zu erwartenden Umsätze (zwischen ca. 50 % bei Zoologischem Bedarf und ca. 60 % - 65 % bei den 

kleinteiligen Randsortimenten) aus der Standortkommune Karben.  

Da das Umstrukturierungsvorhaben außerhalb von Karben keine Betriebsaufgaben erwarten lässt und 

die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung im überörtlichen Einzugsgebiet durch das Vorhaben 

nicht gefährdet wird, sind keine Störungen des zentralörtlichen Versorgungssystems bzw. des Kongru-

enzgebotes absehbar. 

 

Integrationsgebot: Der Vorhabenstandort am Warthweg liegt außerhalb des faktischen zentralen Ver-

sorgungsbereiches in einer „gewerblichen Baufläche geplant“. Gemäß Regionalplan Südhessen / Reg-

FNP ist der Standort damit nicht dem „bestehenden Siedlungsgebiet“ zuzuordnen.  
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Der Planstandort weist eine räumliche und funktionale Verbindung zum bestehenden Siedlungsgebiet 

auf. Eine Bushaltestelle und mehrere Wohnquartiere liegen in fußläufiger Nähe. Zudem ist er in das 

örtliche Geh- und Radwegenetz integriert.2 

Durch die geplante geringfügige Verlagerung des REWE-Centers verschlechtert sich die städtebauliche 

Bewertung des Einzelhandelsstandortes gegenüber dem Altstandort nicht. Die Distanz zur Bushalte-

stelle wird sogar etwas verkürzt. Insgesamt lässt sich der Planstandort aufgrund der genannten Aspekte 

und unter Berücksichtigung des etablierten Marktes als teilintegrierter Sonderfall ansprechen. Die 

Standortwahl wird daher auch weiterhin als vertretbar und zielführend bewertet.  

 

Beeinträchtigungsverbot: Das Verlagerungs- und Umstrukturierungsvorhaben des bereits ansässigen 

SB-Warenhauses wird – mit Ausnahme der zoologischen Bedarfs3 - keine bestandsgefährdenden Aus-

wirkungen in Karben nach sich ziehen, da dieser Anbieter bereits seit langer Zeit die städtische und 

regionale Angebotsstruktur prägt und mit dem Vorhaben primär seine Wettbewerbsfähigkeit erhalten 

will. Im Worst Case sind bei Ausnutzung von max. ca. 4.500 qm Verkaufsfläche im Lebensmittel-Kern-

sortiment Umverteilungen von max. 10 - 11 % in Karben absehbar. Hieraus lassen sich angesichts der 

Leistungsfähigkeit der betroffenen Anbieter und der steigenden Nachfragepotenziale in Karben in den 

kommenden Jahren keine schädlichen Auswirkungen ableiten. Außerhalb Karbens sind die Umsatz-

rückgänge nur noch marginal (max. 3 %).  

Auch bei einer spürbaren Erweiterung der Drogeriewarenverkaufsfläche im SB-Warenhaus sind keine 

negativen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in Karben oder Umland bzw. die Nahver-

sorgungsstrukturen festzuhalten. In Karben sind mit Rossmann und dm bereits zwei leistungsfähige 

Drogeriefachmärkte ansässig; des Weiteren führen alle Lebensmittelmärkte das Drogeriewarensorti-

ment als das wesentliche Randsortiment, ergänzend zum Kernsortiment Nahrungs- und Genussmittel.  

Lediglich durch die deutliche Erweiterung einer Fachabteilung für Zoologischen Bedarf / Tiernahrung 

wären spürbare Auswirkungen im faktischen zentralen Versorgungsbereich Karben festzuhalten, da hier 

mit Fressnapf der einzige Fachanbieter (Fachmarkt) ansässig ist, der als Hauptwettbewerber zum Vor-

haben gesehen werden kann. Mit fast 20 % Umsatzverlust liegen hier Betriebsgefährdungen vor, auch 

wenn das unmittelbare Nahumfeld der Fressnapf-Filiale durch die Ansiedlung eines Bio-Supermarktes 

aktuell gestärkt wird und auch ein Zoofachmarkt von steigenden Einwohnerzahlen in Karben und Um-

land profitieren kann. Aus gutachterlicher Sicht ist für den Bebauungsplan eine maximale Verkaufsflä-

che im Zoologischen Bedarf / Tiernahrung von 500 qm zu empfehlen, um schädliche Auswirkungen auf 

den faktischen zentralen Versorgungsbereich in Karben zu vermeiden. Dies wird im Rahmen der Bau-

leitplanung der Stadt Karben entsprechend berücksichtigt.  

In den übrigen Sortimenten des SB-Warenhauses sind nur vergleichsweise geringe Verkaufsflächenzu-

wächse bzw. z. T. auch Verkaufsflächenrückgänge gegenüber dem aktuellen Konzept festzuhalten. 

Maximale Umverteilungswirkungen im faktischen zentralen Versorgungsbereich von Karben sind bei 

Zeitschriften / Schreibwaren in einer Größenordnung von ca. 8 % bis 9 % festzuhalten. Angesichts der 

positiven Einwohnerentwicklung in Karben und der Vielzahl an Anbietern, die hier ansässig sind, sind 

keine betriebsgefährdenden Auswirkungen zu sehen.  

 

 
2 Für Details zur ÖPNV-Anbindung sei auf Kapitel 6 verwiesen.  
3 Da vorliegend eine Reduzierung auf 500 qm vorgenommen und der gutachterlichen Empfehlung gefolgt wurde, 
sind hiermit keine bestandsgefährdenden Effekte anzunehmen.    
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Negative Auswirkungen des Vorhabens auf die gesamtstädtische Nahversorgungsstruktur oder die zen-

tralörtlichen Versorgungsfunktion von Karben sind hingegen nicht zu erwarten. Betriebsaufgaben von 

strukturprägenden Lebensmittel- oder Drogeriemärkte können ausgeschlossen werden. Zu berücksich-

tigen ist hierbei auch der geplante Wohnungsneubau in den nördlichen Stadtteilen, auch in fußläufiger 

Nähe zum Vorhabenstandort.  

Für die Bewohner der übrigen Stadtteile würde sich das wohnortnahe Versorgungsangebot absehbar 

nicht verschlechtern. Eine Gefährdung der verbrauchernahen Versorgung in Karben ist somit nicht zu 

erkennen. 

Außerhalb von Karben verteilen sich absehbare Umsatzrückgänge auf eine Vielzahl von Standorten 

und Anbietern (auch verschiedener Branchen). Die umliegenden Mittelzentren Bad Homburg v.d.H., 

Bad Vilbel, Friedberg und Friedrichsdorf sowie das Kleinzentrum Rosbach v.d.H. und das Unterzentrum 

Nidderau verfügen selbst über leistungsstarke Lebensmittelmärkte (REWE-Center oder andere Große 

Supermärkte), mehrheitlich auch über Drogerie und Zoofachmärkte, sodass wesentliche Auswirkungen 

in diesen Städten nicht zu erwarten sind. In den Kleinzentren Niddatal und Wöllstadt sind zwar leistungs-

fähige Lebensmittelmärkte vorhanden, jedoch keine Drogerie- oder Zoofachmärkte, sodass sich dies-

bezüglich keine bestandsgefährdenden Auswirkungen ergeben. Im Höchstfall (Zoologischer Bedarf / 

Tiernahrung) werden in einzelnen Teilsortimenten Umverteilungsquoten von ca. 5 - 7 % erreicht, im 

Allgemeinen aber deutlich niedrigere Umverteilungsquoten.  

In keiner Nachbarkommune, erst recht nicht in weiter entfernten Mittelzentren, wird es in Folge der 

Vorhabenrealisierung zu Bestandsgefährdungen oder Beeinträchtigungen der Versorgungsstrukturen 

kommen. Negative Auswirkungen auf die städtebauliche Entwicklung, Ordnung und Funktionsfähigkeit 

der zentralen Versorgungsbereiche der umliegenden zentralen Orte sind wegen der absolut sehr gerin-

gen Umsatzrückgänge und die teils erheblichen Entfernungen zum Vorhabenstandort nicht absehbar. 

Somit sind keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche zu erwarten. Auch die 

Nahversorgung der Bevölkerung im überörtlichen Einzugsbereich wird nicht negativ beeinflusst. 

 

 

Antrag: Es wird die Abweichung von den o.g. Zielvorgaben beantragt. 
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Zielvorgabe Z 3.4.3-3 Sondergebiete, Gewerbliche Bauflächen/Vorranggebiete Industrie und Ge-

werbe 

In den gewerblichen Bauflächen (Bestand und Planung) des Regionalen Flächennutzungsplans bzw. 

den „Vorranggebieten Industrie und Gewerbe“ (Bestand und Planung) im Regionalplan widerspricht 

auch die Ansiedlung von nicht großflächigen zentrenrelevanten Einzelhandelsbetrieben den Zielen der 

Raumordnung. Die Einrichtung von Verkaufsflächen in diesen Gebieten ist nur für die Selbstvermark-

tung der in diesen Gebieten produzierenden und weiterverarbeitenden Betriebe zulässig, wenn die Ver-

kaufsfläche einen untergeordneten Teil der durch das Betriebsgebäude überbauten Fläche einnimmt 

und zu keinen negativen Auswirkungen führt. Die genannten Ziele gelten auch: 

- für die beabsichtigte Umnutzung von bisher gewerblichen Betrieben oder anderen vorhandenen bau-

lichen Anlagen zu großflächigen Einzelhandelsbetrieben, 

- für die beabsichtigte Umwidmung von gewerblichen Bauflächen (Gewerbe- und Industriegebieten) zu 

Sondergebieten für zentrenrelevanten großflächigen Einzelhandel sowie Kerngebieten und 

- für die auch mit der Zeit gewachsene Agglomeration von mehreren kleineren Einzelhandelsbetrieben, 

die zwar jeder für sich nicht das Kriterium der Großflächigkeit erfüllen, aber in der Summe die Ziele der 

Raumordnung verletzen, beziehungsweise zu den in § 11 (3) BauNVO genannten Auswirkungen führen. 

 

 

Bewertung: Die vorliegend beantragte Planung als auch der seit einigen Jahrzehnten bestehende 

Standort stehen zunächst nicht im Einklang mit der o.g. Zielvorgabe. Allerdings wird die Festsetzung 

eines Sondergebietes für großflächigen Einzelhandel am in Rede stehenden Standort aus Sicht der 

Stadt Karben vorliegend als vertretbar erachtet. Dies gründet sich auf der Tatsache, dass der beste-

hende Marktstandort seit vielen Jahren etabliert, keine Verkaufsflächenerweiterung vorgesehen ist und 

auch ansonsten im Stadtgebiet keine besser geeigneten Standorte verfügbar sind.  

Ferner muss festgestellt werden, dass die umgebenden Gewerbeflächen am Standort „Warthweg“ auch 

nur mit einer Verlagerung des zentral im Plangebiet gelegenen Rewe-Centers städtebaulich sinnvoll 

erschlossen werden können. Die Verlagerung des bestehenden Gebäudes ist damit eine Grundvoraus-

setzung um das gesamte (im übrigen im RegFNP 2010 bereits vorgesehene) Gewerbegebiet sinnvoll 

entwickeln zu können. 

Insofern handelt sich vorliegend um die Sicherung und Neuausrichtung des bestehenden Marktstandor-

tes mit gleicher Verkaufsflächenobergrenze, nicht jedoch um die Etablierung eines neuen Einzelhan-

delsschwerpunktes im Stadtgebiet. Die Inanspruchnahme der gewerblichen Bauflächen wird daher als 

zulässig erachtet.  

 

 

Antrag: Es wird die Abweichung von der o.g. Zielvorgabe beantragt. 
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Zielvorgabe Z 3.4.3-4 Zentrale Versorgungsbereiche und Versorgungskerne 

Regional bedeutsame großflächige Einzelhandelsvorhaben mit zentrenrelevanten Sortimenten (siehe 

Sortimentsliste) sind nur in den - für die Mittel- und Oberzentren in der Beikarte 2 gebietsscharf darge-

stellten – zentralen Versorgungsbereichen anzusiedeln. 

 

 

Bewertung: Beikarte 2 des RegFNP stellt für Karben keine zentralen Versorgungsbereichen dar. Die 

vorliegend beantragte Planung als auch der seit einigen Jahrzehnten bestehende Standort stehen daher 

zunächst nicht im Einklang mit der o.g. Zielvorgabe.  

Zur Bewertung sei vorliegend zur Vermeidung von Doppelungen auf die vorstehenden Ausführungen 

zu Zielvorgabe Z 3.4.3-3 verwiesen, welche die für das Vorhaben sprechenden Argumente wiederge-

ben. 

 

 

Antrag: Es wird die Abweichung von der o.g. Zielvorgabe beantragt. 

 

 

 

 

Zielvorgabe Z 3.4.3-5 Ergänzungsstandorte 

Regional bedeutsame großflächige Einzelhandelsvorhaben mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten 

(siehe Sortimentsliste) sind nach Möglichkeit den zentralen Versorgungsbereichen zuzuordnen. Wenn 

hier nach Prüfung keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen, ist die Ansiedlung und Erweiterung 

solcher Betriebe in die in der Beikarte 2 dargestellten Ergänzungsstandorte zu lenken. 

Von großflächigen Einzelhandelsvorhaben an anderer Stelle dürfen nach Art, Lage und Größe keine 

schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und Versorgungskerne in der Gemeinde 

oder in anderen Gemeinden zu erwarten sein. Zentrenrelevante Randsortimente sind insgesamt auf 

maximal 10 Prozent der Gesamtverkaufsfläche, höchstens 800 qm Verkaufsfläche zu begrenzen. 

 

 

Bewertung: Die o.g. Zielvorgabe ist für die vorliegende beantragte Planung nicht relevant. 

 

 

Antrag: Es wird daher KEINE Abweichung von der Zielvorgabe erforderlich. 
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Zielvorgabe Z 3.4.3-6 Hersteller-Direktverkaufszentren 

Hersteller-Direktverkaufszentren (Factory-Outlet-Center – FOC, Designer-Outlet-Center – DOC) sind 

überregional bedeutsame, großflächige Einzelhandelsvorhaben und aufgrund ihrer besonderen Aus-

prägung und Funktion nur in den zentralen Versorgungsbereichen der Oberzentren zulässig. 

Dies gilt auch für Betriebsformen von Hersteller-Direktverkaufszentren in Kombination mit Freizeit-, Kul-

tur-, Sport- oder sonstigen Veranstaltungseinrichtungen. 

 

 

Bewertung: Die o.g. Zielvorgabe ist für die vorliegende beantragte Planung nicht relevant. 

 

 

Antrag: Es wird daher KEINE Abweichung von der Zielvorgabe erforderlich. 

 

 

 

 

Zielvorgabe Z 3.4.3-7 Flughafen Frankfurt Main 

Die landseitige Einzelhandelsnutzung am Flughafen Frankfurt Main muss sich an der Nachfrage aus 

der Verkehrsfunktion des Flughafens und einer arbeitsplatznahen Versorgung der dort Beschäftigten 

orientieren. 

 

 

Bewertung: Die o.g. Zielvorgabe ist für die vorliegende beantragte Planung nicht relevant. 

 

 

Antrag: Es wird daher KEINE Abweichung von der Zielvorgabe erforderlich. 
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3. Verbindliche Bauleitplanung 

Für das Plangebiet oder Teilbereiche existieren keine rechtsverbindlichen Bebauungspläne. Nordwest-

lich des Plangebietes befindet sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 144 „Berufsbildungs-

werk Südhessen“ welcher 1988 Rechtskraft erlangte und großzügige Bereiche als sonstiges Sonderge-

biet „Schule“ und „Internat“ mit zugehörigen Schul-, Funktions- und Verwaltungsgebäuden festsetzt.  

Im Norden befindet sich in rd. 300 m Entfernung der Bebauungsplan Nr. 178 „Gewerbegebiet Spitzak-

ker“, der im Jahr 2017 Rechtsverbindlichkeit erlangt hat.  

Über die südöstlich angrenzende Main-Weser-Bahnlinie hinweg, liegt der Geltungsbereich des Bebau-

ungsplan Nr. 206 „Am Taunusbrunnen“, welcher durch den Satzungsbeschluss im Jahr 2017 Wohn- 

und Mischgebiete sowie öffentliche Grünflächen und Gemeinbedarfsflächen ausweist. 

Südlich befinden sich die Geltungsbereiche der Bebauungspläne Nr. 189 „Sauerborn“ und Nr. 65 „Im 

Sauerbornfeld“. Die Pläne erhielten 2009 bzw. 1965 Rechtskraft und setzen Allgemeine Wohngebiete 

sowie in den Übergängen entlang der Landesstraße Mischgebiete und Grünflächen fest. 

 

Plangebiet sowie angrenzende Bebauungspläne 

 

Quelle: Stadt Karben (www.karben.de) auf Grundlage von openstreetmap.org, bearbeitet 

 

 

 

 

 

 

Nr. 144 „Berufsbildungs-

werk Südhessen“ 

Nr. 65 „Im Sauerbornfeld“ 

Nr. 206 „Am Taunus-

brunnen“ 

Nr. 189 „Sauerborn“ 

Bebauungsplan Nr. 178 

"Gewerbegebiet Spitzacker" 
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4. Planfeststellungsverfahren S-Bahnlinie S 6 

Im Rahmen des Programms „Frankfurt RheinMain plus“4 der DB Netz AG wird die bestehende Strecke 

zwischen Frankfurt (Main) West und Friedberg in zwei Baustufen ausgebaut. Für die S-Bahn S 6 werden 

unter anderem zwei neue Gleise errichtet, so dass der S-Bahn-Verkehr künftig auf eigenen Gleisen 

fahren kann.  

Die Planungen befinden sich derzeit im Planfeststellungsverfahren und sind für den Geltungsbereich 

des vorliegenden Bebauungsplanes insofern relevant, da sich im Osten des Plangebietes Überschnei-

dungen des Planfeststellungsverfahrens ergeben und die durch den Ausbau der S-Bahnstrecke indu-

zierten Auswirkungen (Erschütterungen, Schall, etc.) berücksichtigt werden müssen. Für das vorliegend 

beantragte Vorhaben zur Verlagerung des Rewe-Centers ergeben sich jedoch keine unmittelbaren Aus-

wirkungen.  

 

Überlagerung BPlan mit den aktuellen Planungen der DB Engineering & Consulting GmbH  

 

Quelle: DB Engineering & Consulting GmbH (I.TV-MI-P-FFM(P)) 

 

 

 

 

 

 
4 https://www.frmplus.de/projekte/s6-frankfurt-west-friedberg.html 

 N 
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5. Belange der Agrarstruktur  

Im Vorfeld der Planung wurden bereits Vorabstimmungen mit dem Kreisausschuss des Wetteraukrei-

ses, Fachdienst Kreisentwicklung, FSt 4.2.2 Agrarfachaufgaben, geführt (Schreiben vom 27.10.2020).  

Aus landwirtschaftlicher Sicht wurden keine grundsätzlichen Bedenken zu der geplanten Bodenbevor-

ratung mitgeteilt, da der gesamte Bereich bereits im Regionalen Flächennutzungsplan (RegFNP) als 

Gewerbliche Baufläche, geplant ausgewiesen ist. 

Durch die geplante gewerbliche Bebauung ist jedoch ein Pächter der Ackerflächen möglicherweise be-

triebsgefährdend betroffen. Der betroffene landwirtschaftliche Betrieb verliert durch die zukünftige Be-

bauung über 10 % seiner bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen. Von Seiten der Stadt Karben 

und der Hessischen Landgesellschaft ist beabsichtigt, dem Pächter entsprechende Ersatzflächen über 

den bestehenden Flächenpool der Hessischen Landgesellschaft zur Verfügung zu stellen. Weitere De-

tails liegen zum gegenwärtigen Planungsstand allerdings noch nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass 

diese Belange im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung berücksichtigt werden können.  

 

6. Städtebauliche Konzeption 

Die vorliegende städtebauliche Konzeption des gesamten Bebauungsplanes sieht die verkehrliche Er-

schließung des Plangebietes an die Landesstraße L 3155 im Norden des Plangebietes im Bereich des 

bereits bestehenden Knotenpunktes vor. Die exakte Ausgestaltung und die Überprüfung der Leistungs-

fähigkeit wird im Zuge einer verkehrstechnischen Untersuchung vorgenommen, deren Ergebnisse zum 

Entwurf des Bebauungsplanes integriert werden. Bei der Konzeption des Anschlusses wurde die beste-

hende Tankstelle berücksichtigt, die auch nach dem Umbau des Anschlußpunktes über die bestehende 

Zufahrt zum Rewe-Center anfahrbar und funktionsfähig bleibt. 

Ein weiterer Anschluss soll im Süden des Plangebietes in Erwägung gezogen werden. Hier wird eben-

falls im Zuge der Verkehrsuntersuchung die Realisierbarkeit eines Rechtsbiegestreifens aus Richtung 

Groß-Karben kommend und eine Ausfahrt in Richtung Bad Homburg geprüft. Der in Rede stehende 

südliche Anschluss wurde entsprechend in der Plankarte des Bebauungsplanes integriert. Die Umsetz-

barkeit dieses Anschlusses wird im weiteren Verfahren u.a. mit hessen mobil und im Rahmen der Ver-

kehrsuntersuchung geprüft. 

Im Übergang zur südlichen Geltungsbereichsgrenze und entlang des Verbrauchermarktgebäudes be-

findet sich eine Fuß- und Radwegeverbindung die mittels der Unterführung unter der Landesstraße L 

3205 / Bahnhofsstraße das Plangebiet an die Ortslage Kloppenheim sowie an die übrigen Stadtteile 

anbindet. Im Osten des Plangebietes wird ebenfalls ein Rad- und Fußweg als Verbindung zu dem an-

grenzenden und im Zuge der Planfeststellung der S-Bahn-Trasse zu verlegenden landwirtschaftlichen 

Weg vorgesehen. Hier besteht die Möglichkeit eine weitere Anbindung für den Radverkehr (z.B. aus 

dem Stadtteil Petterweil kommend) herzustellen. Der Bereich des von der Planfeststellung der S-Bahn-

Trasse überplanten Areals im Osten wird als „von der Bebauung frei zu haltende Flächen“ im Bebau-

ungsplan festgesetzt. In diesem Bereichen trifft der Bebauungsplan damit keine Festsetzungen, son-

dern verweist auf die Bestimmungen des laufenden Planfeststellungsverfahrens.  

An der Bundesstraße B3 / Friedberger Straße befindet sich die Bushaltestation Berufsbildungswerk 

Südhessen. Von hier aus ist das Plangebiet über das Ampelsystem an der Schnittstelle der Nordumge-

hung und der Bundesstraße fußläufig erreichbar. Eine Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer Fußgän-

gerbrücke befindet sich in Bearbeitung.  
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Die Bushaltestation wird hauptsächlich von der Buslinie 73 der Stadt Karben angefahren. Diese verkehrt 

ganztägig zwischen Bahnhof Groß-Karben, Berufsbildungswerk Südhessen und Petterweil sowie teil-

weise Rosbach, im 60-Minuten-Takt, alternierend mit der Linie Expressbuslinie x27. Diese wiederum 

verkehr stündlich zwischen Königstein, Oberursel, Bad Homburg, Karben und Nidderau. 

Aufgrund der Exposition des Plangebietes insbesondere am Schnittpunkt der Landesstraße L 3205 mit 

der Bundesstraße B 3 wird im Süden des Plangebietes eine Eingrünung vorgesehen, um die künftigen 

baulichen Anlagen in Verbindung mit den Höhenfestsetzungen in diesem Bereich möglichst harmonisch 

in das Orts- und Landschaftsbild integrieren zu können. Ferner wird entlang der Bundesstraße B 3 die 

Pflanzung von Einzelbäumen festgesetzt, um hier einen alleeartigen Charakter und eine grünordneri-

sche Einfassung des neuen Rewe-Marktes und seinen Stellplatzanlagen zu ermöglichen.  

Dabei werden die vorhandenen und aus dem Planfeststellungsverfahren der Ortsumfahrung resultie-

renden Ausgleichsflächen im Nordwesten des Plangebietes – soweit möglich – integriert und berück-

sichtigt. Weitere Eingrünungen werden im Übergang zu den Freizeitgärten, zur Landesstraße L 3205 

und zur Ortslage von Kloppenheim vorgesehen. Die innere Durchgrünung des Plangebietes erfolgt u.a. 

durch die Festsetzung zur Pflanzung von straßenbegleitenden Bäumen und Bestimmungen zur Begrü-

nung der Grundstücksfreiflächen und von Flachdächern.  

Weitere Festsetzungen zum naturschutzrechtlichen Ausgleich und zum Artenschutz, zur Verwendung 

und Rückhaltung von Niederschlagswasser und der Entwässerung allgemein, im Hinblick auf die im-

missionsschutzrechtlichen Belange, etc. werden nach Vorlage der entsprechenden Fachgutachten in 

die Planunterlagen integriert. 

 

Planungskonzeption als Grundlage für den Entwurf des Bebauungsplanes 

 

Eigene Darstellung 
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7. Berücksichtigung umweltschützender Belange 

7.1 Umweltprüfung und Umweltbericht     

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien (EAG Bau, 

BGBl. I S.1359) am 20.07.2004 ist die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichtes in die Be-

gründung zum Bebauungsplan eingeführt worden (§ 2a BauGB). Darin sollen die im Rahmen der Um-

weltprüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet 

werden.  

Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird daher ein Umweltbericht erarbeitet, dessen Inhalt ent-

sprechend der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB aufbereitet wird. Nach § 2a BauGB ist der Um-

weltbericht Teil der Begründung zum Bebauungsplan und unterliegt damit den gleichen Verfahrens-

schritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Träger öffent-

licher Belange). Die Ergebnisse des Umweltberichts und die eingegangenen Anregungen und Hinweise 

sind in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung entsprechend zu berücksichtigen. Um Dop-

pelungen zu vermeiden, wurden die für die Abarbeitung der Eingriffsregelung notwendigen zusätzlichen 

Inhalte, die als Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind, in den Umweltbericht integriert. 

Der Umweltbericht wird nach Einholung und Auswertung der umweltrelevanten Stellungnahmen im Ver-

fahren nach § 4 Abs. 1 BauGB als eigenständiges Dokument zum Entwurf des Bebauungsplan beige-

fügt.  

 

7.2 Eingriffs- und Ausgleichplanung 

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind die Belange von Natur und Landschaft sowie die Vermeidung und der 

Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs-

fähigkeit des Naturhaushaltes in die Bauleitplanung einzustellen und in der Abwägung zu berücksichti-

gen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Festsetzungen als Flächen oder Maßnahmen zum Aus-

gleich. Alternativ können auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 BauGB getroffen werden. 

Die Festsetzungen und Regelungen zum Ausgleich werden zum Entwurf des Bebauungsplanes in die 

Planung integriert. Es ist beabsichtigt, den erforderlichen Ausgleich über eine Ökokonto-Maßnahme der 

Stadt Karben oder der Hessischen Landgesellschaft zu erbringen. Dabei werden auch die Belange des 

Bodenschutzes und ein dahingehender Ausgleich u.a. im Rahmen einer eigenständigen bodenkundli-

chen Betrachtung in die Abwägung eingestellt.  

Im Rahmen des vorliegenden Antrags sind nach diesseitiger Einschätzung keine Belange erkennbar, 

die nicht im Zuge der kommunalen Bauleitplanung berücksichtigt werden können.  

 

7.3 Pflanzen, Biotop- und Nutzungstypen 

Die Flächen des Plangebiets setzen sich hauptsächlich aus intensiv genutzten Ackerflächen, bebauten 

und vollversiegelten Bereichen (Lebensmittelmarkt mit Stellplätzen), linienhaften Baumhecken und Zier-

gehölzen sowie einzelnen, teils ruderalisierten Wiesenflächen zusammen.  

Die vorhandenen Baumhecken setzen sich überwiegend aus einheimischen und standortgerechten 

Laubgehölzen wie Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Hainbuche (Carpinus betulus), Stieleiche (Quer-

cus robur) und Liguster (Ligustrum vulgare) zusammen und weisen dabei eine deutliche Differenzierung 

in Kraut-, Strauch- und Baumschicht auf.  

Die Ziergehölze werden dagegen monoton von Schneebeere (Symphoricarpos spec.) und Zwergmispel 

(Cotoneaster spec.) bzw. Weinrebe (Clematis spec.) eingenommen.  
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Die Wiesen- und Brachflächen im nördlichen Plangebiet scheinen eine relativ artenreiche Krautvegeta-

tion zu besitzen, während die Wiese im Südosten und die Böschung südlich des Marktgebäudes nach 

derzeitigem Stand eher den Charakter artenarmer Rasenflächen aufweisen. Die Flächen des Plange-

biets weisen insgesamt keine besondere floristische Bedeutung auf. Es wurden keine nach § 30 Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatSchG) geschützten Biotope oder nach § 19 BNatSchG relevanten Arten 

oder Lebensraumtypen festgestellt.  

Dennoch besitzen insbesondere die vorhandenen Baumhecken eine gewisse stadtökologische Funk-

tion, v.a. als Lebensraum für Insekten, Vögel und Fledermäuse. Aufgrund der Kleinflächigkeit Wert ge-

bender Biotopstrukturen und deren störungsexponierter Lage kommt dem Plangebiet aus naturschutz-

fachlicher Sicht daher insgesamt eine mittlere Bedeutung zu, womit durch die Überplanung zum derzei-

tigen Kenntnisstand auch gewisse Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen zu erwarten 

sind. 

Im Rahmen des vorliegenden Antrags sind allerdings nach diesseitiger Einschätzung keine Belange 

erkennbar, die nicht im Zuge der kommunalen Bauleitplanung berücksichtigt werden können.  

 

7.4 Artenschutzrechtliche Belange 

Auf die Vorschriften des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

wird hingewiesen. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind die 

folgenden Punkte zu beachten: 

• Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Vo-

gelarten führen können, sind außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) durchzuführen. 

• Bestandsgebäude sind ganzjährig unmittelbar vor Durchführung von Bau-, Änderungs- und Ab-

rissmaßnahmen durch einen Fachgutachter daraufhin zu kontrollieren, ob geschützte Tierarten 

anwesend sind. Diese Maßnahmen sollten möglichst außerhalb der Wochenstubenzeit von Fle-

dermäusen (01.05. bis 31.07.) durchgeführt werden und durch eine qualifizierte Person begleitet 

werden. 

• Höhlenbäume sind ganzjährig unmittelbar vor der Rodung durch einen Fachgutachter auf das 

Vorhandensein von geschützten Tierarten zu überprüfen. 

• Im Falle der Betroffenheit von geschützten Arten ist die Fortpflanzungs- und Ruhestätte zu er-

halten. Über das weitere Vorgehen ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde zu 

entscheiden. Rodungen von Höhlenbäumen und Abrissarbeiten sind außerhalb der Wochenstu-

benzeiten (01. Mai bis 31. Juli) durchzuführen. Günstige Zeitpunkte sind Feb. - März bzw. Sept. 

- Nov. Baumfällungen von Höhlenbäumen und Abrissarbeiten sind durch eine qualifizierte Per-

son zu begleiten. Hierbei festgestellte Quartiere im Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG sind so 

lange zu erhalten, bis von der zuständigen Naturschutzbehörde anderweitigen Maßnahmen zu-

gestimmt wurde. 

 

 

Im Rahmen der Bauleitplanung wird darüber hinaus zum Entwurf ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

erstellt. Das Erfassungsgebiet umfasst den gesamten Geltungsbereich sowie einen ausreichenden Kor-

ridor um das Plangebiet zur Beurteilung möglicher Störwirkungen, die die Avifauna (sensible Arten) 

betreffen könnten.  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht die Stadt Karben davon aus, dass die artenschutzrechtlichen Be-

lange im weiteren Verfahren des Bebauungsplanes berücksichtigt werden können. 
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7.5 Schutzgebiete 

Der Geltungsbereich liegt in der Zone I des Oberhessischen Heilquellenschutzbezirkes (Hess. Regie-

rungsblatt Nr. 33 vom 07.02.1929). Gegebenenfalls sind sich daraus ergebende eigene wasserrechtli-

che Prüfungen und Zulassungen vor Inkrafttreten der Bauleitplanung erforderlich. Innerhalb dieser 

Schutzzone sind Abgrabungen und Bohrungen über 5 m Tiefe genehmigungspflichtig. 

Das nächste Schutzgebiet nach Naturschutzrecht ist das Naturschutzgebiet Nr. 1440036 Pfingstweide 

und Kloppenheimer Wäldchen; dieses liegt ca. 1000 m südlich des Plangebietes. Darüber hinaus befin-

det sich in rd. 2200 m nordöstlich das Naturschutzgebiet Nr. 1440004 Ludwigsquelle. Beide Gebiete 

sind von der Planung nicht betroffen. 

Im Rahmen des vorliegenden Antrags sind nach diesseitiger Einschätzung keine Belange erkennbar, 

die nicht im Zuge der kommunalen Bauleitplanung berücksichtigt werden können.  

 

Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie Natura-2000-Gebiete im Umfeld des Plangebiets 

 

Quelle: Natureg.hessen.de 

 

7.6 Biotopschutz und Flächen mit rechtlichen Bindungen  

Im Osten entlang der Bahnstrecke liegen Hinweise Biotop Nr. 612 Bahnböschungsgehölz nordöstl. 

Kloppenheim, Biotoptyp-Nr. 02.100, Gehölze trockener bis frischer Standorte sowie im Südosten auf 

das Biotop Nr. 610 Streuobst nordöstl. Kloppenheim, Biotoptyp-Nr. 03.000, Biotoptyp Streuobst vor. 

Diese befinden sich jedoch beide außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes.  
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Die im Südosten liegende Kompensationsmaßnahme (Streuobst-Neuanlage) (Vorgangsnummer: 

EXT20200617 (Kar) k.A.-NN-9, Maßnahme-Nr. H_FN_057022, Sachstand: abgeschlossen, Bescheid 

erteilende Behörde: HLBG, Datum des Bescheids 30.07.90, Zuständige Naturschutzbehörde: ONB 

Darmstadt) liegt ebenfalls außerhalb des vorliegenden Geltungsbereiches.  

Innerhalb des Plangebietes findet sich entlang der Böschungskante des Rewe-Marktes das im Jahr 

1997 kartierte Biotop Nr. 634 Hainbuchen-Gehölz am Supermarkt südl. Okarben, Biotoptyp-Nr.02.100, 

Gehölze trockener bis frischer Standorte.  

Darüber hinaus wurde im Zuge der Planfeststellung der Nordumgehung / L 3351 die Neuanlage von 

Gebüschen und Hecken innerhalb des nördlichen Plangebietes festgesetzt (Vorgangsnummer: RP 

(Kar) P 31.2-1.1-00211, Maßnahme-Nr. D_AB_015042, Sachstand: abgeschlossen, Bescheid ertei-

lende Behörde HMWVL, Datum des Bescheids 15.12.10, Zuständige Naturschutzbehörde: ONB 

Darmstadt). Die betroffenen Flächen werden im Zuge der Eingriffs- und Ausgleichsplanung im Bebau-

ungsplan berücksichtigt.  

 

Kompensationsflächen Bestand 

 

 Quelle: Natureg.hessen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorgangsnummer: RP (Kar) P 31.2-1.1-

00211, Maßnahme-Nr. D_AB_015042, 

Sachstand: abgeschlossen, Bescheid ertei-

lende Behörde HMWVL, Datum des Be-

scheids 15.12.10, Zuständige Natur-

schutzbehörde: ONB Darmstadt) 

Vorgangsnummer: RP (Kar) P 31.2-1.1-

00211, Maßnahme-Nr. D_AB_015042, 

Sachstand: abgeschlossen, Bescheid ertei-

lende Behörde HMWVL, Datum des Be-

scheids 15.12.10, Zuständige Natur-

schutzbehörde: ONB Darmstadt 
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8. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz  

In Anlehnung an die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bau-

leitplanung vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz vom Juli 2014 wird die Wasserversorgung und Schonung der Grundwasservorkommen, Abwas-

serbeseitigung und Abflussregelung wie folgt behandelt: 

 

8.1 Überschwemmungsgebiet 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder über-

schwemmungsgefährdeten Gebiet. 

 

8.2 Oberirdische Gewässer 

Im Plangebiet befinden sich keine oberirdischen Gewässer.  

 

8.3 Wasserschutzgebiete 

Östlich des Plangebietes befinden sich mit dem Selzerbrunnen und dem Taunusbrunnen zwei bedeu-

tende Brunnen für die Mineralwassergewinnung. Der Geltungsbereich liegt daher in der Zone I des 

Oberhessischen Heilquellenschutzbezirkes (Hess. Regierungsblatt Nr. 33 vom 07.02.1929).  

Die dort enthaltenen Ge- und Verbote sind zu beachten. Gegebenenfalls sind sich daraus ergebende 

eigene wasserrechtliche Prüfungen und Zulassungen vor Inkrafttreten der Bauleitplanung erforderlich. 

Ansprechpartner ist grundsätzlich die zuständige Untere Wasserbehörde. Innerhalb dieser Schutzzone 

sind Abgrabungen und Bohrungen über 5 m Tiefe genehmigungspflichtig. 

Nach dem Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nie-

derschlagswasser bzw. den LAWA- (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser) Richtlinien für Heilquellen-

schutzgebiete ist das Versickern von gesammeltem Niederschlagswasser in der Zone I nur unter ein-

geschränkten Bedingungen möglich. Hierzu wird eine detaillierte Prüfung erfolgen, auch in Bezug auf 

die Herkunft der anfallenden Niederschlagswässer (Dachflächen, Hofflächen, usw.).  

Im Rahmen des vorliegenden Antrags sind nach diesseitiger Einschätzung keine Belange erkennbar, 

die nicht im Zuge der kommunalen Bauleitplanung berücksichtigt werden können.  

 

8.4 Wasserversorgung / Löschwasser 

Im Zuge des Vollzugs des Bebauungsplanes wird die Neuverlegung von entsprechenden Infrastrukturen 

zur Trink- und Löschwasserversorgung erforderlich. Darüber hinaus bestimmt der Bebauungsplan, dass 

das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser in Zisternen zu sammeln und als Brauch-

wasser zu nutzen ist, sofern hygienische Bedenken nicht entgegenstehen. 

Weitere Details werden im Laufe der weiteren Planung im Rahmen der Erstellung eines wasserwirt-

schaftlicher Fachbeitrags in die Planunterlagen integriert. Dieser befindet sich derzeit in Bearbeitung.  

 

8.5 Abwasserbeseitigung 

Grundsätzlich gilt, dass bei der Erschließung des Plangebietes das Trennprinzip zugrunde zu legen ist. 

Hierzu wird das unverschmutzte Regenwasser wie z.B. von den Dachflächen getrennt von dem übrigen 

häuslichen Schmutzwasser gesammelt und möglichst in ein nahe gelegenes Gewässer geleitet. 
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Darüber hinaus bestimmt der Bebauungsplan, dass das auf den Dachflächen anfallende Niederschlags-

wasser in Zisternen zu sammeln und als Brauchwasser zu nutzen ist, sofern hygienische Bedenken 

nicht entgegenstehen. Ferner sind Flachdächer oder flachgeneigte Dächer extensiv zu begrünen, wo-

durch eine Rückhaltung und Drosselung der Niederschlagsmengen möglich wird. 

Darüber hinaus sei abschließend an dieser Stelle auf die geltenden gesetzlichen Vorgaben des § 55 

des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit § 37 Hessisches Wassergesetz (HWG) zur 

Regelung der Flächenversiegelung und der Verwertung und Versickerung des Niederschlagswassers 

hingewiesen:  

Regenwasser von Dachflächen sowie Drainagewasser ist gemäß § 55 WHG ortsnah zu versickern, zu 

verrieseln, direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 

einzuleiten, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 

wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.  

Im Zuge der weiteren Planung wird ein wasserwirtschaftlicher Fachbeitrag erstellt, welche die Kapazi-

täten der bestehenden Kanäle bis hin zur Abwasserreinigungsanlage und auch die Rückhaltung und 

Verwertung des Niederschlagswassers konzeptionell berücksichtigt.  

Im Rahmen des vorliegenden Antrags sind nach diesseitiger Einschätzung keine Belange erkennbar, 

die nicht im Zuge der kommunalen Bauleitplanung berücksichtigt werden können.  

 

9. Boden, Altlastenverdächtige Flächen, Baugrund und vorsorgender Bodenschutz 

9.1 Altlastenverdächtige Flächen und Kampfmittel 

Südwestlich des bestehenden Marktgebäudes ist ein Verdacht auf einen Grundwasserschaden durch 

Kohlenwasserstoff-Verunreinigungen durch den Betrieb der Tankstelle der Firma Toom (Rewe) bekannt 

(ALTIS-Nr. 440.012.000-000.003). Hinweise auf Kampfmittel im Plangebiet liegen zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt nicht vor. Sollten im Zuge der Bauarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände gefunden 

werden, ist der Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen.  

Generell gilt, dass bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, auf organolep-

tische Auffälligkeiten zu achten ist (Geruch, Geschmack, Aussehen und Farbe). Ergeben sich bei den 

Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung begründen, sind 

diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeits-

schutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen.  

Im Rahmen des vorliegenden Antrags sind nach diesseitiger Einschätzung keine Belange erkennbar, 

die nicht im Zuge der kommunalen Bauleitplanung berücksichtigt werden können.  

 

9.2 Baugrund 

Bereits im Jahr 2012 wurde ein Geotechnisches Gutachten durch das Büro ETN Erdbaulaboratorium 

Tropp - Neff u. Partner für das Plangebiet angefertigt, dessen Inhalte nach aktueller Einschätzung auch 

weiterhin grundsätzlich Bestand haben. Auf eine Wiedergabe wird an dieser Stelle verzichtet, da im 

Rahmen des vorliegenden Antrags nach diesseitiger Einschätzung keine Belange erkennbar sind, die 

nicht im Zuge der kommunalen Bauleitplanung berücksichtigt werden können.  
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9.3 Denkmalschutz 

Bodendenkmäler: Im Norden des Plangebiets liegen Hinweise auf Siedlungsfunde aus dem 5 Jahrhun-

dert v. Chr. (sog. Rössener Kultur), römische und mittelalterliche Siedlungen vor. Die Stadt Karben hat 

daher im Zuge der Planungen eine archäologische Vorerkundung durchführen lassen. Dabei wurde 

über die gesamte Fläche verteilt eine Vielzahl von Anomaliefolgen erfasst, die Hinweise auf eine frühere 

Besiedelung in Form von verfüllten Gruben und Gräben anzeigen. Die Untersuchung und Sicherung 

dieser Funde findet gegenwärtig statt. 

Im Rahmen des vorliegenden Antrags sind nach diesseitiger Einschätzung keine Belange erkennbar, 

die nicht im Zuge der kommunalen Bauleitplanung berücksichtigt werden können.  

 

Denkmalschutz, flächenhaft 

 

https://mapview.region-frankfurt.de/ 

 

Im Hinblick auf Baudenkmäler sind der Selzer- und Taunusbrunnen südöstlich des Plangebietes und 

jenseits der Bahnlinie zu nennen.  

Wesentliche denkmalrechtliche Belange im Hinblick auf Baudenkmäler werden allerdings nach diessei-

tiger Einschätzung durch die vorliegende Planung u.a. auch durch die trennende Wirkung der Bahnlinie 

nicht berührt.  

 

 

 

 

 

Hinweise auf Siedlungsfunde aus dem 5 

Jahrhundert v. Chr. (sog. Rössener Kul-

tur), römische und mittelalterliche Siedlun-

gen 

Einzelkulturdenkmal             

Selzerbrunnenhof 

GesamtanlageTaunusbrunnen 
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10. Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 

dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich 

vermieden werden. 

Im Rahmen der Planung sind vorliegend die von der Bundes- bzw. den Landesstraßen als auch von der 

Bahnlinie einwirkenden Schallemissionen relevant. Darüber hinaus sind mögliche Erschütterungswir-

kungen der Bahnlinie auf das Plangebiet zu berücksichtigen. Im Hinblick auf die angrenzenden Gebiete 

sind die von dem vorliegenden Bebauungsplan ausgehenden Wirkungen (insb. Schall) zu nennen. 

Im Rahmen der weiteren Planungen wird daher eine schalltechnische Untersuchung angefertigt, die 

sowohl die auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen als auch die von der Planung ausgehenden 

Wirkungen (z.B. auf den Stadtteil Kloppenheim) im Detail und auch unter Berücksichtigung der Ausbau-

planung der Bahnlinie S 6 untersucht. 

Im Rahmen des vorliegenden Antrags sind nach diesseitiger Einschätzung keine Belange erkennbar, 

die nicht im Zuge der kommunalen Bauleitplanung berücksichtigt werden können.  

 

11. Zusammenfassung 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Karben hat in ihrer Sitzung am 30.10.2020 den Aufstel-

lungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 236 „Am Warthweg“ zur Schaffung zusätzlicher gewerbli-

cher Bauflächen im Stadtgebiet gefasst. 

Mit der Ansiedlung eines Autohändlers, einer Freizeitsportanlage sowie die jüngsten Umsiedlungsab-

sichten eines bereits ansässigen Automobilzulieferers im Gewerbegebiet „Spitzacker“ nördlich des 

Plangebietes, wurden die letzten freien Gewerbeflächen der Stadt Karben vollständig entwickelt. Aktuell 

verfügt die Stadt über keine freien Gewerbeflächen mehr. Jedoch gibt es Anfragen ortsansässiger Fir-

men mit Expansionswünschen als auch von ansiedlungswilligen Unternehmen, die sich gerne im Stadt-

gebiet niederlassen möchten. 

Darüber hinaus beabsichtigt die Firma Rewe in diesem Kontext eine Neuausrichtung des bereits beste-

hende Rewe-Centers im Plangebiet. Dieser befindet sich bzw. derzeit planungsrechtlich im Außenbe-

reich. Die bestehende Lage des Marktes gründet sich auf ein in den 1960er Jahren entwickeltes städ-

tebauliches Konzeptes, das im Rahmen einer regionalen Siedlungsentwicklungskonzeption für das 

Rhein-Main-Gebiet für Karben die Funktion eines Siedlungsschwerpunktes vorsah. Der hier in Rede 

stehende Markt wurde seinerzeit als erster und letztlich einziger Baustein des für Karben maßgeblichen 

städtebaulichen Konzeptes realisiert, firmierte zwischenzeitlich unter dem Namen „toom“ und besteht in 

fast unveränderter Form bis heute fort. Ein Bebauungsplan für das Plangebiet existiert bisher nicht und 

wurde auch seinerzeit nicht aufgestellt. Für das Objekt liegt allerdings eine Baugenehmigung Az. 02765-

03-B-0012 vom 23.03.2004 mit einer genehmigten Verkaufsfläche von 6.540 qm vor.  

Die Rewe-Gruppe plant nun den Markt im Zuge der Neustrukturierung des gesamten Gewerbegebietes 

mit gleicher Verkaufsflächengröße in unmittelbarer Nachbarschaft neu zu errichten. Mit dieser Neuer-

richtung und geringfügigen räumlichen Verlagerung des Rewe-Centers in den westlichen Teilgeltungs-

bereich wird dabei u.a. Raum für eine grundsätzliche Neustrukturierung des gesamtes Gebiets geschaf-

fen, eine Nachfolgenutzung des bisherigen Rewe-Standortes und eine effiziente überhaupt erst ermög-

licht.   
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Mit seiner Größe und Sortimentsstruktur (umfangreiche Nonfood-Randsortimente) ist der Anbieter als 

SB-Warenhaus einzuordnen. Einzelhandelsbetriebe in der vorgelagerten Mall verfügen über rund 60 

qm Verkaufsfläche. Auf dem Grundstück befinden sich außerdem eine SB-Tankstelle (ohne Verkaufs-

flächen), eine Waschstraße und ein Imbiss. Insgesamt ergibt sich damit im Center ein Verkaufsflächen-

bestand von ca. 6.540 qm Verkaufsfläche. Für den Neubau des Centers sind ebenfalls 6.540 qm Ver-

kaufsfläche geplant, sodass sich gegenüber der Dimensionierung am Altstandort kein Verkaufsflächen-

zuwachs ergibt. 

Entsprechend dem gewählten Planziel ist vorgesehen, im Bebauungsplan ein Sonstiges Sondergebiet 

mit der Zweckbestimmung Großflächiger Einzelhandel (§ 11 Abs. 3 BauNVO) zur Unterbringung des 

SB-Warenhauses festzusetzen. Der Bebauungsplan soll dabei einen maximal zulässigen Flächenpool 

der Verkaufsflächen nach Sortimenten beinhalten, in dem für die Teilsortimente jeweils Verkaufsflä-

chenobergrenzen festgesetzt werden, die in ihrer rechnerischen Summe die Gesamtverkaufsfläche von 

6.540 qm zunächst überschreiten. Damit soll dem Betreiber eine gewisse Flexibilität in der Belegung 

der Flächen gewährt werden. Da die Gesamtverkaufsfläche jedoch mit 6.540 qm festgesetzt wird, ist es 

nicht möglich, in allen Sortimenten die jeweils max. zulässige Verkaufsfläche auszuschöpfen.  

Im Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RegFNP) des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain ist 

Karben als Unterzentrum im Ordnungsraum eingestuft. Im RPS/RegFNP 2010 ist das Plangebiet im 

Bereich des bereits ansässigen Verbrauchermarktes als „Gewerbliche Baufläche, Bestand“ und in den 

übrigen bisher landwirtschaftlich genutzten Bereichen als „Gewerbliche Baufläche, geplant“ dargestellt. 

Die Festsetzung eines Sonstiges Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Großflächiger Einzelhan-

del (§ 11 Abs. 3 BauNVO) steht somit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung zunächst formal 

entgegen, wodurch der vorliegende Antrag begründet ist.  

Gemäß § 6 Abs. 2 des Raumordnungsgesetzes (ROG) kann von Zielen der Raumordnung jedoch ab-

gewichen werden, wenn die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und 

die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.  

Aus Sicht der Stadt Karben kann vorliegend von den betroffenen Zielen der Raumordnung abgewichen 

werden, da 

• das Planvorhaben aus Sicht der Stadt Karben als Sonderfall zu werten ist, welches keine rele-

vanten Auswirkungen auf das bestehende zentralörtliche Gefüge haben wird. Die raumordneri-

schen Vorgaben des Zentralitätsgebotes werden nach diesseitiger Einschätzung gewahrt. 

• das Projekt außerhalb von Karben keine Betriebsaufgaben erwarten lässt und die verbraucher-

nahe Versorgung der Bevölkerung im überörtlichen Einzugsgebiet nicht gefährdet wird. Störun-

gen des zentralörtlichen Versorgungssystems bzw. des Kongruenzgebotes sind nicht absehbar. 

• der Planstandort eine räumliche und funktionale Verbindung zum bestehenden Siedlungsgebiet 

aufweist, etabliert ist und als teilintegriert angesprochen werden kann. Eine Bushaltestelle und 

mehrere Wohnquartiere liegen in fußläufiger Nähe. Zudem ist er in das örtliche Geh- und Rad-

wegenetz integriert. 

• sich durch die geplante geringfügige Verlagerung des REWE-Centers die städtebauliche Situa-

tion nicht verschlechtert. 

• negative Auswirkungen des Vorhabens auf die gesamtstädtische Nahversorgungsstruktur oder 

die zentralörtlichen Versorgungsfunktion von Karben nicht zu erwarten sind und Betriebsaufga-

ben von strukturprägenden Lebensmittel- oder Drogeriemärkte ausgeschlossen werden kön-

nen.  
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• sich absehbare Umsatzrückgänge auch außerhalb von Karben auf eine Vielzahl von Standorten 

und Anbietern verteilen und es in keiner Nachbarkommune zu Bestandsgefährdungen oder Be-

einträchtigungen der Versorgungsstrukturen kommen wird. Negative Auswirkungen auf die 

städtebauliche Entwicklung, Ordnung und Funktionsfähigkeit der zentralen Versorgungsberei-

che der umliegenden zentralen Orte sind somit nicht absehbar.  

• die umgebenden Gewerbeflächen am Standort „Warthweg“ nur mit einer Verlagerung des zen-

tral im Plangebiet gelegenen Rewe-Centers städtebaulich sinnvoll erschlossen werden können. 

• es sich um die Sicherung und Neuausrichtung des bestehenden Marktstandortes mit gleicher 

Verkaufsflächenobergrenze, nicht jedoch um die Etablierung eines neuen Einzelhandels-

schwerpunktes im Stadtgebiet handelt, wodurch die Grundzüge des RPS/RegFNP 2010 nicht 

nachteilig werden. 

 

12. Anlagen / Gutachten  

Hinweis: Die Inhalte der Anlagen und Gutachten sind auszugsweise in dem vorliegenden Antrag ent-

halten. Die Anlagen und Gutachten liegen dem Abweichungsantrag allerdings aufgrund ihres Umfangs 

nicht als eigenständige Dokumente bei. Die nachfolgend genannten Anlagen und Gutachten werden 

dem Regierungspräsidium Darmstadt ergänzend zum vorliegenden Antrag in digitaler Form eingereicht. 

 

• GMA, Köln, Auswirkungsanalyse zur geplanten Verlagerung und Umstrukturierung des Rewe-

Centers in der Stadt Karben, Am Warthweg, Köln, 20.05.2022 

• ETN Erdbaulaboratorium Tropp - Neff u. Partner, Geotechnisches Gutachten, Geotechnische 

Vor-Untersuchungen zur Erschließung von vier Erweiterungsgebieten der Stadt Karben, Hun-

gen, 03.02.2012 

• Geophysik RheinMain GmbH, Karben - Stadtteil Kloppenheim - Baugebiet "Am Warthweg" - 

Geophysikalische Prospektion zur Erfassung von archäologischen Bodendenkmälern, 

31.03.2021 

• Planungsbüro Fischer Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bodenkundliches Gutachten, Bebau-

ungsplan Nr. 236 „Am Warthweg“, 21.04.2021 (Vorentwurf) 

• Umweltbericht (wird zum Entwurf des Bebauungsplanes ergänzt) 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (wird zum Entwurf des Bebauungsplanes ergänzt) 

• Verkehrsuntersuchung (wird zum Entwurf des Bebauungsplanes ergänzt) 

• Schall- und Immissionsschutztechnische Untersuchung (wird zum Entwurf des Bebauungspla-

nes ergänzt) 

• Wasserwirtschaftlicher Fachbeitrag (wird zum Entwurf des Bebauungsplanes ergänzt) 

• Energiekonzept (wird zum Entwurf des Bebauungsplanes ergänzt) 
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13. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.10.2020 
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Antrag  

 

Die Stadt Karben beantragt hiermit die Zulassung einer Abweichung  

von den Zielen des Landesentwicklungsplan Hessen 2000 (LEP Hessen 2000) gemäß § 4 HLPG  

sowie des Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010)  

gemäß § 8 HLPG zugunsten eines Sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung  

Großflächiger Einzelhandel für den Bereich des Bebauungsplanes „Am Warthweg“. 

 

 

 

 

1. Veranlassung, Beschreibung und Notwendigkeit des Vorhabens 

Die Firma Rewe beabsichtigt im Bereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 236 „Am 

Warthweg“ eine Neuausrichtung des bereits bestehende Rewe-Centers, für das eine Baugenehmigung 

Az. 02765-03-B-0012 vom 23.03.2004 mit einer genehmigten Verkaufsfläche von 6.540 qm vorliegt. 

Vorgesehen ist nunmehr die Neuerrichtung des Marktes in unmittelbarer westlicher Nachbarschaft.  

Mit dieser Verlagerung wird u.a. Raum für eine grundsätzliche Neustrukturierung des gesamtes Gewer-

begebiets geschaffen, eine Nachfolgenutzung des bisherigen Rewe-Standortes und eine effiziente Ge-

bietsentwicklung überhaupt erst ermöglicht.  

Für den Neubau des Centers sind ebenfalls 6.540 qm Verkaufsfläche geplant, so dass sich gegenüber 

der Dimensionierung am Altstandort kein Verkaufsflächenzuwachs ergibt. 

Entsprechend dem gewählten Planziel ist vorgesehen, im Bebauungsplan ein Sonstiges Sondergebiet 

mit der Zweckbestimmung Großflächiger Einzelhandel (§ 11 Abs. 3 BauNVO) zur Unterbringung des 

SB-Warenhauses festzusetzen. Im Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RegFNP) ist das Plange-

biet allerdings als „Gewerbliche Baufläche, Bestand“ und in den übrigen bisher landwirtschaftlich ge-

nutzten Bereichen als „Gewerbliche Baufläche, geplant“ dargestellt. 

Der Bebauungsplan soll für das Sondergebiet einen maximal zulässigen Flächenpool der Verkaufsflä-

chen nach Sortimenten beinhalten, in dem für die Teilsortimente jeweils Verkaufsflächenobergrenzen 

festgesetzt werden, die in ihrer rechnerischen Summe die Gesamtverkaufsfläche von 6.540 qm zu-

nächst überschreiten. Damit soll dem Betreiber eine gewisse Flexibilität in der Belegung der Flächen 

gewährt werden. Da die Gesamtverkaufsfläche mit 6.540 qm festgesetzt wird, ist es jedoch nicht mög-

lich, in allen Sortimenten die jeweils max. zulässige Verkaufsfläche auszuschöpfen. Eine Übersicht über 

die bestehenden und geplanten Verkaufsflächen liefert die nachstehende Tabelle.  

Die Grafik auf der folgenden Seite zeigt zudem die Lage des Planstandortes und das aktuelle, dem 

Planungsstand entsprechende, Flächen- und Standortkonzept.  
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Vergleich Verkaufsflächen Bestand und Planung 

Sortiment* 

Verkaufsflächen in m² 

Bestand  
REWE-Center 

Planung  
(GMA-Annahme) 

Veränderung  
(GMA-Annahme) 

Lebensmittel, Getränke  3.890 max. 4.500  + 610 

Drogeriewaren, Wasch- und Putzmittel     420 max. 800  + 380 

Zeitungen, Zeitschriften, Schreibwaren       65 max. 150  +  85 

Schnittblumen        50 max. 100  +  50 

Nahversorgungsrelevante Sortimente 
(kurzfristiger Bedarf) 

 4.425 max. 5.550  + 1.125 

Zooartikel, Tiernahrung     100 max. 500  + 700 

Bekleidung, Schuhe, Sport, Lederwaren     650 max. 550  - 100 

Elektrowaren, Fotobedarf     470 max. 250  - 220 

Haushaltswaren, GPK, Haus- und Heim-
textilien 

    665 max. 700  + 35 

Bücher, Spielwaren     150 max.  100  -  50 

Zentrenrelevante Sortimente  
(mittel- und langfristiger Bedarf) 

 2.035 max. 1.400  + 365 

Nicht zentrenrelevante Sortimente**       80 max. 200  + 120 

Summe  6.540  6.540***  +/- 0*** 

* Zuordnung der Zentrenrelevanz nach Regionalplan Südhessen 2010 / RegFNP, ** z.B. Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf, Auto-
zubehör, Kleinmöbel, *** Höchstwert, stimmt nicht mit der rechnerischen Summe überein; GMA-Berechnungen 2022 

 

 

Flächenansprüche / Auszug Planungskonzeption (Stand 05/2022) 

 

Rewe „neu“ 

Planung „Uniflex“ 

Planung „VGP Group“ 

Bedarf „Regenrückhaltung und DB Baulogistik“ 

(in Klärung) 

Rewe „alt“ 

Rewe Parken „alt“ 

Rewe Parken „neu“ 
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1.1 Prüfung möglicher Abweichungstatbestände vom Regionalplan Südhessen / Regiona-

len Flächennutzungsplan (RPS/RPS/RegFNP 2010) 

Folgende im Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010) für das 

Plangebiet enthaltene Darstellungen und Vorgaben sind zur Beurteilung der Planungsabsicht relevant.  

 

 

Zielvorgabe Z 3.4.3-2 Zentralitätsgebot, Integrationsgebot, Beeinträchtigungsverbot 

Die Ausweisung, Errichtung oder Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben ist grundsätz-

lich nur in den Ober- und Mittelzentren zulässig. Dabei ist die Verkaufsfläche von Einzelhandelsprojek-

ten so zu bemessen, dass der angestrebte Einzugsbereich des Vorhabens den zentralörtlichen Ver-

flechtungsbereich der Standortgemeinde nicht wesentlich überschreitet. (…) 

 

Bewertung: Die vorliegend beantragte Planung als auch der seit einigen Jahrzehnten bestehende 

Standort stehen zunächst nicht im Einklang mit den o.g. Zielvorgaben. Die Erörterung der in der Ziel-

vorgaben enthalten Aspekte (u.a. Zentralitätsgebot, Integrationsgebot, Beeinträchtigungsverbot, etc.) 

erfolgt nachstehend: 

Zentralitätsgebot: Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Verlagerung und Umstrukturierung eines 

im städtischen und regionalen Versorgungsgefüge langjährig ansässigen und etablierten Anbieters. Das 

REWE-Center wurde bislang als SB-Warenhaus mit umfangreichen Non-Food-Randsortimenten betrie-

ben; dies soll so auch im neuen Bebauungsplan festgeschrieben werden.  

Es ist zwar insgesamt eine Attraktivitätssteigerung gegenüber dem heutigen Objekt zu sehen, gleich-

zeitig hat sich aber in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Angebotsstruktur in den Umland-

kommunen, gerade im Lebensmittel- und Drogeriewarensektor, ebenfalls verbessert, sodass hier keine 

Ausdehnung des Einzugsgebietes zu erwarten ist. Aus Sicht der Stadt Karben ist das Planvorhaben 

damit als Sonderfall zu werten, welches keine relevanten Auswirkungen auf das bestehende zentralört-

liche Gefüge haben wird. Die raumordnerischen Vorgaben des Zentralitätsgebotes werden nach dies-

seitiger Einschätzung gewahrt.  

Kongruenzgebot: Das regelmäßige Einzugsgebiet des Vorhabens umfasst im Kern das Stadtgebiet von 

Karben. Außerdem sind einzelne Stadt- bzw. Ortsteile der Nachbarkommunen Niddatal, Wöllstadt, Bad 

Homburg v.d.H. und Rosbach v.d.H. dem Einzugsgebiet zuzurechnen. Wie die Umsatzermittlung im 

Verträglichkeitsgutachten der GMA erwiesen hat, stammt der größte Teil der zu erwartenden Umsätze 

aus der Standortkommune Karben. Da das Umstrukturierungsvorhaben außerhalb von Karben keine 

Betriebsaufgaben erwarten lässt und die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung im überörtli-

chen Einzugsgebiet durch das Vorhaben nicht gefährdet wird, sind keine Störungen des zentralörtlichen 

Versorgungssystems bzw. des Kongruenzgebotes absehbar. 

Integrationsgebot: Der Vorhabenstandort am Warthweg liegt außerhalb des faktischen zentralen Ver-

sorgungsbereiches in einer „gewerblichen Baufläche geplant“. Gemäß Regionalplan Südhessen / Reg-

FNP ist der Standort damit nicht dem „bestehenden Siedlungsgebiet“ zuzuordnen. Der Planstandort 

weist jedoch eine räumliche und funktionale Verbindung zum bestehenden Siedlungsgebiet auf. Durch 

die geplante geringfügige Verlagerung des REWE-Centers verschlechtert sich die städtebauliche Be-

wertung des Einzelhandelsstandortes gegenüber dem Altstandort zudem nicht.  
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Insgesamt lässt sich der Planstandort aufgrund der genannten Aspekte und unter Berücksichtigung des 

etablierten Marktes als teilintegrierter Sonderfall ansprechen. Die Standortwahl wird daher auch weiter-

hin als vertretbar und zielführend bewertet.  

Beeinträchtigungsverbot: Das Verlagerungs- und Umstrukturierungsvorhaben des bereits ansässigen 

SB-Warenhauses wird keine bestandsgefährdenden Auswirkungen in Karben nach sich ziehen, da die-

ser Anbieter bereits seit langer Zeit die städtische und regionale Angebotsstruktur prägt und mit dem 

Vorhaben primär seine Wettbewerbsfähigkeit erhalten will. Im Worst Case sind bei Ausnutzung von 

max. ca. 4.500 qm Verkaufsfläche im Lebensmittel-Kernsortiment Umverteilungen von max. 10 - 11 % 

in Karben absehbar. Hieraus lassen sich angesichts der Leistungsfähigkeit der betroffenen Anbieter und 

der steigenden Nachfragepotenziale in Karben in den kommenden Jahren keine schädlichen Auswir-

kungen ableiten. Außerhalb Karbens sind die Umsatzrückgänge nur noch marginal (max. 3 %).  

Lediglich durch die deutliche Erweiterung einer Fachabteilung für Zoologischen Bedarf / Tiernahrung 

wären spürbare Auswirkungen im faktischen zentralen Versorgungsbereich Karben festzuhalten, da hier 

mit Fressnapf der einzige Fachanbieter (Fachmarkt) ansässig ist, der als Hauptwettbewerber zum Vor-

haben gesehen werden kann. Mit fast 20 % Umsatzverlust liegen hier Betriebsgefährdungen vor, auch 

wenn das unmittelbare Nahumfeld der Fressnapf-Filiale durch die Ansiedlung eines Bio-Supermarktes 

aktuell gestärkt wird und auch ein Zoofachmarkt von steigenden Einwohnerzahlen in Karben und Um-

land profitieren kann. Aus gutachterlicher Sicht ist für den Bebauungsplan eine maximale Verkaufsflä-

che im Zoologischen Bedarf / Tiernahrung von 500 qm zu empfehlen, um schädliche Auswirkungen auf 

den faktischen zentralen Versorgungsbereich in Karben zu vermeiden. Dies wird im Rahmen der Bau-

leitplanung der Stadt Karben entsprechend berücksichtigt.  

Negative Auswirkungen des Vorhabens auf die gesamtstädtische Nahversorgungsstruktur oder die zen-

tralörtlichen Versorgungsfunktion von Karben sind insgesamt nicht zu erwarten. Betriebsaufgaben von 

strukturprägenden Lebensmittel- oder Drogeriemärkte können ausgeschlossen werden. Zu berücksich-

tigen ist hierbei auch der geplante Wohnungsneubau in den nördlichen Stadtteilen, auch in fußläufiger 

Nähe zum Vorhabenstandort. Für die Bewohner der übrigen Stadtteile würde sich das wohnortnahe 

Versorgungsangebot absehbar nicht verschlechtern. Eine Gefährdung der verbrauchernahen Versor-

gung in Karben ist somit nicht zu erkennen. 

Außerhalb von Karben verteilen sich absehbare Umsatzrückgänge auf eine Vielzahl von Standorten 

und Anbietern (auch verschiedener Branchen). Die umliegenden Zentren verfügen selbst über lei-

stungsstarke Lebensmittelmärkte, mehrheitlich auch über Drogerie und Zoofachmärkte, sodass wesent-

liche Auswirkungen in diesen Städten nicht zu erwarten sind. In keiner Nachbarkommune, erst recht 

nicht in weiter entfernten Mittelzentren, wird es in Folge der Vorhabenrealisierung zu Bestandsgefähr-

dungen oder Beeinträchtigungen der Versorgungsstrukturen kommen. Negative Auswirkungen auf die 

städtebauliche Entwicklung, Ordnung und Funktionsfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche der 

umliegenden zentralen Orte sind wegen der absolut sehr geringen Umsatzrückgänge und die teils er-

heblichen Entfernungen zum Vorhabenstandort nicht absehbar.  

 

Antrag: Es wird die Abweichung von den o.g. Zielvorgaben beantragt. 
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Zielvorgabe Z 3.4.3-3 Sondergebiete, Gewerbliche Bauflächen/Vorranggebiete Industrie und Ge-

werbe 

In den gewerblichen Bauflächen (Bestand und Planung) des Regionalen Flächennutzungsplans bzw. 

den „Vorranggebieten Industrie und Gewerbe“ (Bestand und Planung) im Regionalplan widerspricht 

auch die Ansiedlung von nicht großflächigen zentrenrelevanten Einzelhandelsbetrieben den Zielen der 

Raumordnung. Die Einrichtung von Verkaufsflächen in diesen Gebieten ist nur für die Selbstvermark-

tung der in diesen Gebieten produzierenden und weiterverarbeitenden Betriebe zulässig, wenn die Ver-

kaufsfläche einen untergeordneten Teil der durch das Betriebsgebäude überbauten Fläche einnimmt 

und zu keinen negativen Auswirkungen führt. Die genannten Ziele gelten auch (…) für die beabsichtigte 

Umwidmung von gewerblichen Bauflächen (Gewerbe- und Industriegebieten) zu Sondergebieten für 

zentrenrelevanten großflächigen Einzelhandel sowie Kerngebieten (…). 

 

Bewertung: Die vorliegend beantragte Planung als auch der seit einigen Jahrzehnten bestehende 

Standort stehen zunächst nicht im Einklang mit der o.g. Zielvorgabe. Allerdings wird die Festsetzung 

eines Sondergebietes für großflächigen Einzelhandel am in Rede stehenden Standort aus Sicht der 

Stadt Karben vorliegend als vertretbar erachtet. Dies gründet sich auf der Tatsache, dass der beste-

hende Marktstandort seit vielen Jahren etabliert, keine Verkaufsflächenerweiterung vorgesehen ist und 

auch ansonsten im Stadtgebiet keine besser geeigneten Standorte verfügbar sind.  

Ferner muss festgestellt werden, dass die umgebenden Gewerbeflächen am Standort „Warthweg“ auch 

nur mit einer Verlagerung des zentral im Plangebiet gelegenen Rewe-Centers städtebaulich sinnvoll 

erschlossen werden können. Die Verlagerung des bestehenden Gebäudes ist damit eine Grundvoraus-

setzung um das gesamte (im übrigen im RegFNP 2010 bereits vorgesehene) Gewerbegebiet sinnvoll 

entwickeln zu können. 

Insofern handelt sich vorliegend um die Sicherung und Neuausrichtung des bestehenden Marktstandor-

tes mit gleicher Verkaufsflächenobergrenze, nicht jedoch um die Etablierung eines neuen Einzelhan-

delsschwerpunktes im Stadtgebiet. Die Inanspruchnahme der gewerblichen Bauflächen wird daher als 

zulässig erachtet.  

 

Antrag: Es wird die Abweichung von der o.g. Zielvorgabe beantragt. 
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Zielvorgabe Z 3.4.3-4 Zentrale Versorgungsbereiche und Versorgungskerne 

Regional bedeutsame großflächige Einzelhandelsvorhaben mit zentrenrelevanten Sortimenten (siehe 

Sortimentsliste) sind nur in den - für die Mittel- und Oberzentren in der Beikarte 2 gebietsscharf darge-

stellten – zentralen Versorgungsbereichen anzusiedeln. 

 

Bewertung: Beikarte 2 des RegFNP stellt für Karben keine zentralen Versorgungsbereichen dar. Die 

vorliegend beantragte Planung als auch der seit einigen Jahrzehnten bestehende Standort stehen daher 

zunächst nicht im Einklang mit der o.g. Zielvorgabe. Zur Bewertung sei vorliegend zur Vermeidung von 

Doppelungen auf die vorstehenden Ausführungen zu Zielvorgabe Z 3.4.3-3 verwiesen, welche die für 

das Vorhaben sprechenden Argumente wiedergeben. 

 

Antrag: Es wird die Abweichung von der o.g. Zielvorgabe beantragt. 

 

 

2. Zusammenfassung 

Aus Sicht der Stadt Karben kann vorliegend von den betroffenen Zielen der Raumordnung abgewichen 

werden, da 

• das Planvorhaben aus Sicht der Stadt Karben als Sonderfall zu werten ist, welches keine rele-

vanten Auswirkungen auf das bestehende zentralörtliche Gefüge haben wird. Die raumordneri-

schen Vorgaben des Zentralitätsgebotes werden nach diesseitiger Einschätzung gewahrt. 

• das Projekt außerhalb von Karben keine Betriebsaufgaben erwarten lässt und die verbraucher-

nahe Versorgung der Bevölkerung im überörtlichen Einzugsgebiet nicht gefährdet wird. Störun-

gen des zentralörtlichen Versorgungssystems bzw. des Kongruenzgebotes sind nicht absehbar. 

• der Planstandort eine räumliche und funktionale Verbindung zum bestehenden Siedlungsgebiet 

aufweist, etabliert ist und als teilintegriert angesprochen werden kann. Eine Bushaltestelle und 

mehrere Wohnquartiere liegen in fußläufiger Nähe. Zudem ist er in das örtliche Geh- und Rad-

wegenetz integriert. 

• sich durch die geplante geringfügige Verlagerung des REWE-Centers die städtebauliche Situa-

tion nicht verschlechtert. 

• negative Auswirkungen des Vorhabens auf die gesamtstädtische Nahversorgungsstruktur oder 

die zentralörtlichen Versorgungsfunktion von Karben nicht zu erwarten sind und Betriebsaufga-

ben von strukturprägenden Lebensmittel- oder Drogeriemärkte ausgeschlossen werden kön-

nen.  

• sich absehbare Umsatzrückgänge auch außerhalb von Karben auf eine Vielzahl von Standorten 

und Anbietern verteilen und es in keiner Nachbarkommune zu Bestandsgefährdungen oder Be-

einträchtigungen der Versorgungsstrukturen kommen wird. Negative Auswirkungen auf die 

städtebauliche Entwicklung, Ordnung und Funktionsfähigkeit der zentralen Versorgungsberei-

che der umliegenden zentralen Orte sind somit nicht absehbar.  
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• die umgebenden Gewerbeflächen am Standort „Warthweg“ nur mit einer Verlagerung des zen-

tral im Plangebiet gelegenen Rewe-Centers städtebaulich sinnvoll erschlossen werden können. 

• es sich um die Sicherung und Neuausrichtung des bestehenden Marktstandortes mit gleicher 

Verkaufsflächenobergrenze, nicht jedoch um die Etablierung eines neuen Einzelhandels-

schwerpunktes im Stadtgebiet handelt, wodurch die Grundzüge des RPS/RegFNP 2010 nicht 

nachteilig werden. 
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Vorbemerkung 

Im Mai 2022 erteilte die Firma REWE Markt GmbH, Rosbach v.d.H., der GMA, Gesellschaft für 

Markt- und Absatzforschung mbH, Büro Köln, den Auftrag zur Erstellung einer Auswirkungs-

analyse zur geplanten Verlagerung und Umstrukturierung des bestehenden SB-Warenhauses 

REWE-Center am Warthweg in der Stadt Karben. Am Zielstandort soll ein Sondergebiet für 

großflächigen Einzelhandel gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO mit Zweckbestimmung SB-Warenhaus 

festgesetzt werden, wobei die Verkaufsfläche der des bestehenden REWE-Centers entspricht. 

Die vorliegende Auswirkungsanalyse baut auf einer Vorgängerstudie aus dem Herbst 2021 auf, 

welche die Umstrukturierung des REWE-Centers zu einem verkleinerten Lebensmittelmarkt 

mit ergänzenden Fachmärkten untersuchte. Da ein solches Konzept von Seiten der Genehmi-

gungsbehörden abgelehnt wurde, hat sich REWE entschieden, das Konzept des SB-Warenhau-

ses am Standort Warthweg fortzuführen. 

Für die Bearbeitung dieser Untersuchung standen der GMA Veröffentlichungen des Statisti-

schen Bundesamtes, des Hessischen Statistischen Landesamtes, Branchenkennzahlen des EHI 

und des Hahn-Verlages, Angaben der Auftraggeberin sowie Erhebungsdaten und Erkenntnisse 

aus früheren GMA-Untersuchungen in Karben und im Umland zur Verfügung. Zudem wurden 

im Juli 2021 eine Standortbesichtigung und eine Erhebung der relevanten Einzelhandelsbe-

triebe im Untersuchungsraum vorgenommen. 

Die vorliegende Untersuchung dient der Entscheidungsvorbereitung und -findung für kommu-

nalpolitische und bauplanungsrechtliche Entscheidungen der Stadt Karben. Alle Informatio-

nen im vorliegenden Dokument sind sorgfältig recherchiert; der Bericht wurde nach bestem 

Wissen und Gewissen erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität aller Inhalte 

kann die GMA keine Gewähr übernehmen. 

G M A  

Gesellschaft für Markt- und  

Absatzforschung mbH 

Köln, den 07.06.2022 

KO / SC 
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I. Grundlagen 

1. Aufgabenstellung  

In der Stadt Karben betreibt das Lebensmittelhandelsunternehmen REWE seit Jahrzehnten am 

Standort Warthweg 1 – 5 ein SB-Warenhaus des Betriebstyps REWE-Center mit einer geneh-

migten Verkaufsfläche (VK) von ca. 6.540 m² (einschließlich Konzessionären).  

Angesichts der erheblichen baulichen Mängel des aus den 1960er Jahren stammenden Ge-

bäudes ist seine Renovierung nicht mehr wirtschaftlich. Nach Abriss der bestehenden Ge-

bäude ist für die Flächen am bisherigen Standort künftig eine Belegung durch Gewerbebe-

triebe geplant; damit soll dem akuten Mangel der Stadt Karben an Gewerbegebietsflächen 

entgegengetreten werden. Das REWE-Center soll daher am bisherigen Standort aufgegeben 

und in unveränderter Gesamtgröße als SB-Warenhaus auf einer benachbarten Fläche neu er-

richtet werden.  

Für den Planstandort ist die Festsetzung eines Sondergebietes (SO) gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO 

mit Zweckbestimmung SB-Warenhaus geplant. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat be-

reits signalisiert, dass für die Umsiedlung und Umstrukturierung des REWE-Centers als Grund-

lage für das Bauleitplanverfahren ein Zielabweichungsverfahren notwendig wird. Hierzu soll 

eine fachgutachterliche Analyse die Auswirkungen des Vorhabens auf die städtebauliche Ent-

wicklung und Ordnung sowie die Ziele der Raumordnung und Landesplanung bewerten. 

Der vorliegende Bericht umfasst folgende wesentliche Prüfpunkte:  

/ Darstellung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen am Standort  

/ Vorhabenbeschreibung 

/ Beurteilung des Makro- und Mikrostandortes, einschließlich der gegenwärtigen Versor-
gungsstrukturen in der Stadt Karben 

/ Darstellung der projektrelevanten Angebots- und Wettbewerbssituation im Untersu-
chungsraum 

/ Abgrenzung des betrieblichen Einzugsgebietes des Vorhabens und Ermittlung der dort 
vorhandenen Bevölkerungs- und Kaufkraftpotenziale 

/ Berechnung der Umsatzerwartung des Vorhabens (anhand des Marktanteilkonzeptes) 

/ Darlegung der von dem Vorhaben ausgelösten wirtschaftlichen und wettbewerblichen 
Auswirkungen, unter Berücksichtigung der durch das bisherige REWE-Center am Stand-
ort bereits gebundenen Umsätze 

/ Untersuchung der versorgungsstrukturellen und städtebaulichen Auswirkungen des 
Vorhabens in Karben und benachbarten Kommunen  

/ Prüfung der Vereinbarkeit mit den landes- und regionalplanerischen Vorgaben 

/ Zusammenfassung und abschließende Bewertung. 
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2. Rechts- und Planungsrahmen  

Der Vorhabenstandort am Warthweg befindet sich außerhalb des Siedlungsgebietes der Stadt 

Karben an einem Standort, für den kein derzeit gültiger Bebauungsplan existiert. Für das SB-

Warenhaus liegt aber eine Baugenehmigung (Az. 02765-03-B-0012 vom 23.03.2004) mit einer 

genehmigten Verkaufsfläche von 6.540 m² vor.  

Für das Verlagerungs- und Umstrukturierungsvorhaben des REWE-Centers soll ein Bebauungs-

plan aufgestellt werden. Dieser sieht für den neuen Standort des verlagerten SB-Warenhauses 

die Ausweisung eines Sondergebietes gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO mit Zweckbestimmung SB-

Warenhaus vor. Der bisherige REWE-Standort soll künftig nicht mehr durch großflächigen Ein-

zelhandel genutzt sondern als Gewerbegebietsfläche ausgewiesen werden, um damit drin-

gend benötigte Gewerbeflächen im Stadtgebiet bereit zu stellen. 

In der vorgesehenen Größe von 6.540 m² VK ist das Einzelhandelsvorhaben als großflächig 

einzuordnen (ab ca. 1.200 m² Geschossfläche1). Damit sind zur Beurteilung des Verlagerungs- 

und Umstrukturierungsvorhabens folgende Rechtsnormen zu beachten: 

/ Baunutzungsverordnung (BauNVO) von 19902

/ Landesentwicklungsplan Hessen (LEP) 20203

/ Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan von 2010. 

Gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO und der dazu ergangenen Rechtsprechung ist für großflächige 

Einzelhandelsbetriebe, die sich nach ihrer Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der 

Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ord-

nung nicht nur unwesentlich auswirken können, in der Regel die Festsetzung eines Kern- oder 

Sondergebietes erforderlich.  

Wesentliche Prüfelemente der Landes- und Regionalplanung sind:  

/ Zentralitätsgebot: Großflächige Einzelhandelsvorhaben sind grundsätzlich nur in Ober- 
und Mittelzentren vorgesehen. Zur Sicherung der Grundversorgung sind großflächige 
Lebensmittelmärkte bis 2.000 m² VK auch in den zentralen Ortsteilen von Grundzentren 
zulässig.  

/ Kongruenzgebot: Großflächige Einzelhandelsvorhaben sollen sich in das zentralörtliche 
System einfügen, d.h. ihr Einzugsgebiet soll den zentralörtlichen Verflechtungsbereich 
der Standortkommune nicht wesentlich überschreiten. 

/ Integrationsgebot: Großflächige Einzelhandelsvorhaben sind nur in Vorranggebieten 
Siedlung zulässig, welche in den Regionalplänen festgelegt sind. Sie müssen enge räum-
liche und funktionale Verbindungen zu bestehenden Siedlungsgebieten aufweisen, d. h. 
sie sind in bestehende Siedlungsgebiete und ÖPNV-Netze zu integrieren und sollen 
Nähe zu Wohnstandorten aufweisen. 

/ Beeinträchtigungsverbot: Großflächige Einzelhandelsvorhaben dürfen nach Art, Lage 
und Größe keine schädlichen Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit von zentralen 
Versorgungsbereichen in der Standortgemeinde und in anderen Gemeinden ausüben. 

1  Gemäß Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist in Bezug auf die Verkaufsfläche bei 800 m² der 
Beginn der Großflächigkeit anzusetzen (vgl. BVerwG 4 C3.05 und 4 C 10.04 vom 24.11.2005).  

2  Zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 / 1548.  
3 In Kraft seit dem 04.09.2021.
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Eine räumliche Lenkung tritt mit dem Regionalplan Südhessen bei regional bedeutsamen groß-

flächigen Einzelhandelsvorhaben ein (d. h. bei Einzelhandelsvorhaben, bei denen zu erwarten 

ist, dass sich diese auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung nicht nur unwesentli-

chen auswirken können). In der Region Südhessen sind regional bedeutsame Einzelhandels-

betriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten nur in zentralen Versorgungsbereichen innerhalb 

des „Vorranggebietes Siedlung“4 zulässig (vgl. Regionalplan Südhessen Z3.4.3-4). In „Vorrang-

gebieten Industrie und Gewerbe“ ist die Ansiedlung zentrenrelevanten Einzelhandelsbetrie-

ben generell unzulässig (vgl. Regionalplan Südhessen Z3.4.3-3). 

Ein kommunales Einzelhandelskonzept, dessen Vorgaben zusätzlich zu beachten wären, gibt 

es in der Stadt Karben derzeit nicht.  

3. Definitionen  

Verkaufsfläche (VK) wird in dieser Analyse als die Fläche definiert, auf der die Verkäufe abge-

wickelt werden und die vom Kunden zu diesem Zwecke betreten werden darf, einschließlich 

der Flächen für Warenpräsentation (auch Bedientheken), Kassenvorraum mit Pack- / Entsor-

gungszone und Windfang. Ebenso zählen zur Verkaufsfläche auch Pfandräume, Treppen, Roll-

treppen und Aufzüge im Verkaufsraum sowie Freiverkaufsflächen, auch wenn diese nur tem-

porär zum Verkauf genutzt werden. Nicht dazu gehören reine Lagerflächen, Flächen, die der 

Vorbereitung / Portionierung der Waren dienen, sowie Sozial- und Toilettenräume.5

Bei den Sortimenten ist zwischen dem Kernsortiment (bei Lebensmittelmärkten Nahrungs- 

und Genussmittel) und ergänzenden Randsortimenten zu unterscheiden. Nahrungs- und Ge-

nussmittel (= „Food“) umfassen Lebensmittel, also Frischwaren in Bedienung und Selbstbedie-

nung, Tiefkühlkost und Trockensortiment, Getränke, Brot- und Backwaren, Fleisch- und 

Wurstwaren sowie Tabakwaren. Als „Nonfood“ (Nichtlebensmittel) sind Waren definiert, die 

nicht zum Verzehr bestimmt sind. Nach der GS1-Warengruppenklassifizierung wird unter-

schieden zwischen  

/ Nonfood I (Drogerieartikel, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel, Tiernahrung) und  

/ Nonfood II (Ge- und Verbrauchsgüter des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs wie 
Textilien, Schuhe, Gartenbedarf, Unterhaltungselektronik, Elektrogroßgeräte, Bücher 
und Presseartikel usw.)6. 

4. Vorhabenbeschreibung  

Bei dem Vorhaben in Karben handelt es sich um die Verlagerung des bestehenden SB-Waren-

hauses REWE-Center vom Bestandsstandort am Warthweg 1 – 5 auf ein Grundstück im unmit-

telbaren westlichen Anschluss, angrenzend an die Bundesstraße B 3 (Friedberger Straße) und 

die Landesstraßen L 3205 (Bahnhofstraße) und L 3351 (Nordumgehung). Da die vorhandenen 

4  Zum Siedlungsgebiet zählen gemäß Kapitel 3.4.1 RegFNP Wohnbaugebiete, gemischte Gebiete, Sonderge-
biete sowie innerörtliche Grün-, Verkehrs-, Ver- und Entsorgungsgebiete, aber keine Gewerbegebiete. 

5  Definition gemäß EHI Retail Institute: EHI handelsdaten aktuell 2021, Köln 2021, S. 366. Vgl. hierzu auch die 
Gerichtsurteile BVerwG 4C 10.04 und 4C 14.04 vom 24.11.2005. 

6  Vgl. EHI Retail Institute: handelsdaten aktuell 2021, Köln 2021, S. 366. 
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Immobilien am Warthweg veraltet sind und hier keine zukunftsfähige Weiternutzung durch 

das REWE-Center möglich ist, sollen die bestehenden Einzelhandelsgebäude abgerissen und 

durch einen Neubau auf dem westlich angrenzenden Grundstück ersetzt werden. Für den 

neuen Standort ist dann die Ausweisung eines Sondergebietes großflächiger Einzelhandel ge-

mäß § 11 Abs. 3 BauNVO mit Zweckbestimmung „SB-Warenhaus“ geplant. Für die Altfläche 

soll laut Bebauungsplanentwurf ein GE-Gebiet ausgewiesen werden, wo Einzelhandel nur für 

Selbstvermarkter im untergeordneten Umfang zulässig sein soll.  

Gemäß Regionalem Flächennutzungsplan (RegFNP) liegt der Altstandort des REWE-Centers in 

einer „Gewerblichen Baufläche (Bestand)“, der westlich angrenzende neue Standort zur Ver-

lagerung in einer „Gewerblichen Baufläche, geplant“ (vgl. Karte 1). Damit stellt der Planstand-

ort im Verständnis des RegFNP kein „bestehendes Siedlungsgebiet“ dar. 

Karte 1: Auszug aus dem Regionalplan zur Siedlungsstruktur in der Stadt Karben 

Quelle:  Regionalplan Südhessen 2010: Regionaler Flächennutzungsplan 2010, Planstand: 31.12.2020, Hauptkarte; 
GMA-Bearbeitung 

Die bestehende Zufahrt über den Warthweg, der an die neue Nordumgehung (L 3351) anbin-

det, und die ergänzende Zuwegung für Fußgänger und Radfahrer von der Bahnhofstraße bzw. 

Rhönstraße bleiben erhalten. Derzeit wird noch geprüft, ob noch eine zweite Zufahrt im Sü-

den, direkt zur L 3205, eingerichtet werden kann. Anzunehmen ist, dass der Parkierungsbe-

reich (bisher ca. 590 Kundenstellplätze) künftig am Neubau geringer ausfallen wird.  

Planstandort 
Rewe-Center 
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Karte 2: Bestands- und Vorhabenstandort am Warthweg in Karben

Quelle: 
Planungsbüro Fischer, 
Wettenberg; 
Kartengrundlage: 
Stadt Karben
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Bisher belegt das REWE-Center am Standort Warthweg 1 – 5, einschließlich des angeschlosse-

nen REWE-Getränkemarktes und eines „Euroshops“ als Shop-in-Shop-Konzept, eine Verkaufs-

fläche von ca. 6.480 m². Mit seiner Größe und Sortimentsstruktur (umfangreiche Nonfood-

Randsortimente) ist der Anbieter als SB-Warenhaus einzuordnen. Einzelhandelsbetriebe in der 

vorgelagerten Mall verfügen über rund 60 m² VK7. Auf dem Grundstück befinden sich außer-

dem eine SB-Tankstelle (ohne Verkaufsflächen), eine Waschstraße und ein Imbiss. Insgesamt 

ergibt sich damit im Center ein Verkaufsflächenbestand von ca. 6.540 m² VK. Für den Neubau 

des Centers sind ebenfalls 6.540 m² VK geplant, sodass sich gegenüber der Dimensionierung 

am Altstandort kein Verkaufsflächenzuwachs ergibt.  

Der Bebauungsplan soll einen sog. Flächenpool der Verkaufsflächen nach Sortimenten festset-

zen, in dem für die Teilsortimente jeweils Verkaufsflächenobergrenzen festgesetzt werden, die 

in ihrer rechnerischen Summe die Gesamtverkaufsfläche von 6.540 m² überschreiten. Damit 

soll dem Betreiber eine gewisse Flexibilität in der Belegung der Flächen gewährt werden, so-

dass nicht bei jeder kleineren Sortimentsverschiebung oder bei temporären Verkaufsaktionen 

der B-Plan wieder geändert werden muss. Da die Gesamtverkaufsfläche mit 6.540 m² VK fest-

gesetzt wird, ist es also nicht möglich, in allen Teilsortimenten die jeweils maximal zulässige 

Verkaufsfläche auszuschöpfen. Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den nachfolgend 

geprüften Nonfood-Teilsortimenten um Randsortimente des SB-Warenhauses (ggf. auch 

kleine Shopflächen von Konzessionären) handeln wird. Hingegen ist keine Ansiedlung von 

Fachmarktkonzepten vorgesehen. 

Die vorliegende Auswirkungsanalyse zur Verlagerung und Umstrukturierung des SB-Waren-

hauses prüft die in Tabelle 1 dargelegten Sortimente. Dabei liegt der Fokus der Untersuchung 

auf denjenigen Sortimenten, in denen deutliche Verkaufsflächenzuwächse (Nahrungs- und 

Genussmittel, Drogeriewaren, zoologischer Bedarf / Tiernahrung) bzw. relevante Umsatzzu-

wächse gegenüber dem heutigen Bestand möglich sind (vgl. Tab. 1 auf S. 12 und Tab. 8 auf S. 

33).  

Erhebliche Verkaufsflächenzunahmen sind nur für das Lebensmittelkernsortiment (max. 610 m² 

VK) sowie die Fachsortimente Drogeriewaren (max. 380 m² VK) und Zooartikel (max. 700 m² VK) 

denkbar. Bei Haushaltswaren / Heimtextilien, Zeitungen / Zeitschriften / Schreibwaren und 

Blumen sind jeweils nur geringe Verkaufsflächenzunahmen zu erwarten (zwischen ca. 35 und 

85 m² VK zusätzlich). Auch nicht zentrenrelevante Sortimente wie etwa Heimwerkerbedarf, 

Gartenbedarf, Autozubehör oder Kleinmöbel könnten in Folge der Umstrukturierung zuneh-

men, allerdings nur im begrenzten Umfang (ca. 120 m² VK).  

Verkaufsflächenrückgänge gegenüber dem aktuellen Bestand sind in den zentrenrelevanten 

Sortimenten Bekleidung / Schuhe / Sport, Elektrowaren / Fotobedarf und Bücher / Spielwaren

festzuhalten. Bei diesen Sortimenten ist auch bei Annahme von steigenden Flächenleistungen 

aufgrund der gesamten Attraktivitätssteigerung durch den Neubau bzw. die Neuaufstellung 

des SB-Warenhauses von max. gleich bleibenden Umsätzen gegenüber dem heutigen Bestand 

auszugehen (vgl. Tab. 8). 

7  Hier sind derzeit ein Backshop und ein Feinkostanbieter für mediterrane Spezialitäten vorhanden. Der An-
gebotsmix in der Mall wird durch kleinere Dienstleister ergänzt (Frisör, Textilreinigung, Schuh- und Schlüs-
seldienst, Geldautomat). 
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Tabelle 1: Untersuchungsrelevante Verkaufsflächen des Vorhabens nach Sortimenten 
(GMA-Annahmen zu jeweiligen Höchstwerten) 

Sortiment* 

Verkaufsflächen in m²

Bestand 
REWE-Center 

Planung 
(GMA-Annahme) 

Max. Veränderung 
(GMA-Annahme) 

Lebensmittel, Getränke 3.890 max. 4.500 +    610

Drogeriewaren, Wasch- und Putzmittel 420 max. 800 + 380

Zeitungen, Zeitschriften, Schreibwaren 65 max. 150 +  85

Schnittblumen 50 max. 100 + 50

Nahversorgungsrelevante Sortimente 
(kurzfristiger Bedarf)  4.425 max. 5.550 + 1.125 

Zooartikel, Tiernahrung 100 max. 800 + 700

Bekleidung, Schuhe, Sport, Lederwaren 650 max.  550 - 100

Elektrowaren, Fotobedarf 470 max. 250 - 220

Haushaltswaren, GPK, Haus- und Heim-
textilien     665 max.    700 +      35 

Bücher, Spielwaren 150 max. 100 - 50

Zentrenrelevante Sortimente 
(mittel- und langfristiger Bedarf)  2.035 max. 1.400 +    365 

Nicht zentrenrelevante Sortimente** 80 max. 200 + 120

Summe 6.540 6.540*** +/- 0

* Zuordnung der Zentrenrelevanz nach Regionalplan Südhessen 2010 / RegFNP 

**  Z. B. Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf, Autozubehör, Kleinmöbel 

***  Höchstwert, stimmt nicht mit der rechnerischen Summe überein 

GMA-Berechnungen 2022 



AUSWIRKUNGSANALYSE VERLAGERUNG / UMSTRUKTURIERUNG REWE-CENTER IN KARBEN, JUNI 2022 

office.koeln@gma.biz / www.gma.biz 13

II. Standortbeschreibung und Standortbewertung 

1. Makrostandort Karben 

Die Stadt Karben liegt im Süden des Wetteraukreises und ist dort mit aktuell rund 22.600 Ein-

wohnern sechstgrößte Kommune8. Das ca. 43,9 km² große Stadtgebiet wird von den Nachbar-

kommunen Bad Vilbel (Stadtteile Dortelweil und Gronau), Bad Homburg v.d.H. (Stadtteil Ober-

Erlenbach), Rosbach v.d.H. (Stadtteil Rodheim), Wöllstadt, Niddatal, Schöneck und Nieder-

dorfelden umrahmt. Außerdem grenzt Karben an den Frankfurter Stadtteil Nieder-Erlenbach, 

allerdings ohne direkte Straßenverbindung dorthin.  

In der Region Südhessen fungiert Karben als Unterzentrum im Ordnungsraum der Planungsre-

gion Südhessen; die zentralörtliche Funktion ist den Stadtteilen Groß-Karben, Klein-Karben 

und Kloppenheim zugeschrieben. In das Oberzentrum Frankfurt a. M. sind es rund 20 km, in 

die umliegenden Mittelzentren Bad Homburg v.d.H., Bad Vilbel, Bruchköbel, Friedberg9, Fried-

richsdorf und Maintal je ca. 10 - 15 km. 

Die verkehrliche Erreichbarkeit von Karben wird in erster Linie durch die Bundesstraße B 3 

(Friedberg – Bad Vilbel – Frankfurt) sichergestellt. Die Bundesstraßen B 45 (Wöllstadt – Nid-

derau – Hanau) und B 521 (Frankfurt – Nidderau – Büdingen) tangieren das Stadtgebiet. Au-

ßerdem ist Karben über verschiedene Landes- und Kreisstraßen mit den Nachbarkommunen 

verbunden. Im ÖPNV-Netz des RMV ist die Stadt über zwei Haltepunkte an der S-Bahn-Linie 

S 6 (Friedberg – Groß Karben – Frankfurt-Süd), die Expressbuslinie X27 (Königstein – Bad Hom-

burg – Nidderau) sowie mehrere Buslinien im Regionalbusverkehr der VGO erreichbar. 

Als Wirtschaftsstandort profiliert sich die Stadt v. a. als Standort für Automobilzulieferer und 

Büromöbelindustrie. Mit aktuell rund 7.950 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, da-

von ca. 47 % im Produzierenden Gewerbe, ca. 38 % im Dienstleistungsbereich und ca. 14 % im 

Handel / Verkehr / Gastgewerbe ist Karben im regionalen Umfeld ein bedeutender Arbeitsort. 

Der Pendlersaldo ist allerdings negativ (rund 6.280 Einpendler, 7.710 Auspendler).10

Die Stadt präsentiert sich als attraktiver Wohnstandort vor den Toren von Frankfurt. Dies wird 

auch durch ein hohes lokales Kaufkraftniveau bestätigt, das mit einem Indexwert von 110,2 

deutlich über dem Bundesdurchschnitt (100,0) und auch über dem Landkreisdurchschnitt 

(103,9) liegt11. Als aktuelle Umsatzleistung des Karbener Einzelhandels wird von MB Research 

ca. 100,9 Mio. € ausgewiesen.12

Zum Stadtgebiet von Karben gehören die Stadtteilen Burg-Gräfenrode, Groß-Karben, Klein-

Karben, Kloppenheim, Okarben, Petterweil und Rendel, die sich Anfang der 1970er Jahre zu-

sammenschlossen. Groß-Karben, Klein-Karben und Kloppenheim sind mittlerweile im Bereich 

der sog. neuen Stadtmitte fast zusammengewachsen, während Burg-Gräfenrode, Okarben, 

Petterweil und Rendel abgesetzt an den Rändern des Stadtgebiets liegen. Bevölkerungs-

8  Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Stand 31.12.2020, Einwohner mit Hauptwohnsitz. 
9  Mittelzentrum mit Teilfunktion eines Oberzentrums in Kooperation mit Bad Nauheim. 
10  Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stand 30.06.2021; ca.-Werte gerundet. 
11  Indexwert, normiert auf den Bundesdurchschnitt (100,0). Quelle: Michael Bauer Research (MBR), 2020. 
12  Quelle: © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg und CIMA Beratung + Management GmbH / BBE Han-

delsberatung GmbH, München, 2020 basierend auf © Statistisches Bundesamt. 
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stärkste Stadtteile sind Klein-Karben (knapp 5.600 Einwohner) und Groß-Karben (rund 5.200 

Einwohner), in Petterweil und Rendel leben jeweils rund 3.200 bis 3.300 Einwohner, in Klop-

penheim rund 2.500, in Rendel rund 2.200 und in Burg-Gräfenrode rund 1.500 Einwohner.13

Aufgrund der ausgewiesenen Neubaugebiete in Kloppenheim (Brunnenquartier), Petterweil 

(Nördlich der Fuchslöcher), Burg-Gräfenrode und Rendel ist mit Einwohnerzuwächsen in den 

kommenden Jahren zu rechnen. 

Wegen des relativ späten Zusammenschluss der heutigen Stadtteile hat sich eine gemeinsame 

Stadtstruktur erst nach und nach entwickelt. Die Stadtmitte entstand ab den 1990er Jahren 

östlich des Bahnhaltepunktes Groß Karben im Schnittpunkt der Stadtteile Groß-Karben, Klein-

Karben und Kloppenheim. Hier wurden im Bereich Bahnhofstraße / Robert-Bosch-Straße / Lu-

isenthaler Straße mehrere Einzelhandels- und Dienstleistungszentren, ein Multiplexkino, zwei 

Hotels, öffentliche Einrichtungen sowie umliegende Wohnquartiere errichtet.  

Die Einzelhandelsstruktur von Karben ist v. a. von folgenden Versorgungsstandorten geprägt:14

/ In der Stadtmitte prägen das Fachmarktzentrum Selzerbrunnencenter östlich des Bahn-

hofs, der Einkaufsbereich am Krnover Platz / Luisenthaler Straße, das City-Center an der 

Kreuzung zur Robert-Bosch-Straße sowie das unlängst eröffnete Einkaufs- und Dienstleis-

tungszentrum „Neue Mitte“ nordöstlich des Bahnhofs die Versorgungsbereiche. Der An-

gebotsmix wird von Lebensmittelmärkten und kleinflächigen Fachmärkten des kurz- und 

mittelfristigen Bedarfs geprägt. Die Magnetbetriebe befinden sich überwiegend im Selzer-

brunnencenter (u. a. tegut, Aldi, Rossmann, KiK). Action im Center Neue Mitte markiert 

als weiterer Magnet den westlichen Abschluss der Haupteinkaufslage an der Bahnhof-

straße. Weitere Ladenlokale liegen an der St.-Egrève-Straße, einer Parallele zur Bahnhof-

straße (Fressnapf, Denns BioMarkt im Bau). Hier liegt faktisch ein zentraler Versorgungs-

bereich vor. 

/ Als bedeutendster dezentraler Fachmarktstandort ist das Gewerbegebiet am Warthweg

(Stadtteil Okarben) hervorzuheben, wo mit dem SB-Warenhaus REWE-Center der größte 

Einzelhandelsbetrieb der Stadt seit Jahrzehnten etabliert ist, der eine Ausstrahlung auch 

in das Umland entfaltet. Weitere vereinzelte Einzelhandelsbetriebe befinden sich etwas 

nördlich im Gewerbegebiet Okarben Süd.  

/ Im Gewerbegebiet Süd (Stadtteil Klein-Karben) sind mehrere Einzelhandelsbetriebe ansäs-

sig; hervorzuheben sind ein Hagebau-Bau- und Gartenfachmarkt an der Dieselstraße so-

wie eine Agglomeration von Netto-Lebensmitteldiscounter, dm-Drogeriemarkt und Logo-

Getränkemarkt an der Industriestraße. Die Agglomeration von Netto, dm und Logo liegt 

unweit der Bahnhofstraße und des Rathauses / Bürgerzentrums, sodass dieser Standort 

auch gesamtstädtische Versorgungfunktionen erfüllen kann. 

/ In den Stadtteilen sind weitere Einzelhandelsbetriebe an Nahversorgungsstandorten vor-

handen, ohne dabei allerdings zusammenhängende Lagen mit einer signifikanten Zahl an-

derer Einzelhandelsbetriebe auszubilden. Im Untersuchungszusammenhang hervorzuhe-

ben sind Lebensmittelgeschäfte in Klein-Karben (REWE-Supermarkt Fuchs, Ege-Markt), 

Petterweil (Nahkauf) und Okarben (tegut-Lädchen).  

13  Quelle: Bürgerbüro der Stadt Karben, Einwohner mit Hauptwohnsitz, Stand 30.06.2021. Die Zahlen weichen 
von denen des Statistischen Landesamtes etwas ab. 

14  Daten aus der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes Karben, GMA 2015. 
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2. Mikrostandort Warthweg 

Bei dem Vorhabenstandort handelt es sich um ein Areal im westlichen Anschluss an den Stand-

ort des bisherigen REWE-Center-Marktes am Warthweg im gleichnamigen Gewerbegebiet. 

Das Areal liegt zwischen der B 3 (neu), der L 3351 (Nordumgehung), der Bahntrasse und der 

L 3205 (Bahnhofstraße). Der Standort ist als primär autokundenorientiert einzuordnen. Die 

Entfernung zur neuen Stadtmitte beträgt mit dem Kfz rund 1 km, mit dem Fahrrad und zu Fuß 

ca. 700 m.  

Das weitere Standortumfeld wird teilweise durch landwirtschaftliche Nutzungen geprägt. Etwa 

300 m in nordwestlicher Richtung befindet sich jenseits der B 3 das Berufsbildungswerk Süd-

hessen, eine Berufsschule für Gartenbau und Floristik. Die Berufsschüler passieren auf ihrem 

Fußweg vom Bahnhof Groß Karben das Planareal.  

Verkehrlich ist der Vorhabenstandort über die L 3351 (Nordumgehung) erreichbar, welche in 

Sichtweite des Planstandortes an die neu ausgebaute B 3 anbindet. Unweit davon mündet die 

viel befahrene L 3205 (Verbindung zwischen Kloppenheim, Groß- und Klein Karben und Rendel 

bzw. B 3 und B 521) in die Bundesstraße. Durch die angestrebte Lage des Planstandortes direkt 

an der B 3 ist eine hervorragende Einsehbarkeit von der B 3 und der L 3205 gegeben. Auch 

von der Nordumgehung dürfte der Standort gut einsehbar sein. Der Vorhabenträger bemüht 

sich um eine zweite Zufahrt von der Bahnhofstraße (L 3205), wogegen allerdings behördlicher-

seits wegen der hohen Verkehrsbelastung der Bahnhofstraße Bedenken geäußert wurden.  

Mit der Planung wird die zum alten REWE-Center bestehende Fuß- und Radanbindung zum 

Wohngebiet Rhönstraße sichergestellt, ausgebaut und erhalten. Fuß- und Radwege verlaufen 

straßenbegleitend entlang der L 3205 und der B 3. Mittels einer Unterführung unter der Lan-

desstraße L 3205 / Bahnhofsstraße erfolgt eine Fuß- und Radwegeanbindung des Planstandor-

tes an die Ortslage Kloppenheim und an die übrigen Stadtteile. 

Die Anbindung an den ÖPNV wird durch eine ca. 200 – 300 m entfernte Bushaltestelle an der 

Bundesstraße B3 / Friedberger Straße („Berufsbildungswerk Südhessen“) gewährleistet. Von 

hier aus ist der Planstandort über das Ampelsystem an der Einmündung der Nordumgehung 

in die Bundesstraße fußläufig erreichbar. Die Station wird hauptsächlich von der Buslinie 73 

der Stadt Karben angefahren, diese ganztägig im 60-Minuten-Takt zwischen Bahnhof Groß-

Karben, Berufsbildungswerk Südhessen und Petterweil (teilweise auch Rosbach) verkehrt. Au-

ßerdem verkehrt stündlich die Expressbuslinie X27 nach Königstein / Oberursel / Bad Homburg 

sowie Karben und Nidderau. Der S-Bahn-Haltepunkt Groß Karben liegt rund 700 m entfernt in 

südöstlicher Richtung; er ist über eine Fuß- und Radwegeanbindung erreichbar. 

Aufgrund der umgebenden Verkehrswege, die es vom Siedlungsgebiet abschirmen, ist der 

Planstandort autokundenorientiert. Allerdings liegt ein Wohngebiet (Rhönstraße / Gerings-

weg) sehr nahe, unmittelbar südlich der Bahnhofstraße (vgl. Karte 3). Der Planstandort liegt 

nur etwa 100 m Luftlinie entfernt und ist von dort über einen Rad- und Fußweg direkt zu er-

reichen (Wegstrecke zum Wohngebiet ca. 300 m). Die Wohngebiete Frankfurter Straße (Orts-

gebiet Kloppenheim), Brunnenquartier (Kloppenheim) und Luisenthaler Straße / Ramonville-

Straße (Klein-Karben) liegen jeweils rund 1 km entfernt. Insbesondere für die Wohngebiete 

von Kloppenheim und das Brunnenquartier kann der Planstandort Nahversorgungsfunktionen 

übernehmen. Auch für Bewohner der Stadtteile Petterweil und Burg-Gräfenrode ist der Plan-

standort sehr verkehrsgünstig gelegen. 
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Karte 3: Mikrostandort und Standortumfeld am Warthweg

Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende; GMA-Bearbeitung 2022
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3. Fazit der Standortbewertung 

Die spezifischen Eigenschaften des Standortes haben entscheidenden Einfluss auf die mögli-

che Ausstrahlung, die Marktdurchdringung und damit auf die Umsatzerwartung des geplanten 

REWE-Centers. Im Untersuchungszusammenhang sind hier hervorzuheben: 

/ erhebliches Einwohnerpotenzial in der Stadt Karben, Einwohnerzunahmen zu erwarten 

/ hohe Kaufkraft in Karben und im Umland 

/ günstige Flächeneigenschaften, insbesondere ausreichende Flächenverfügbarkeit  

/ sehr gute Einsehbarkeit von überörtlichen Verkehrsachsen (B 3, L 3205, L 3351) 

/ gute verkehrliche Erreichbarkeit (Kfz, Bus, Fahrrad)  

/ Standort Warthweg ist langjährig als Standort für den Versorgungseinkauf etabliert, 

hohe Bedeutung im gesamtstädtischen und überörtlichen Einzelhandelsgefüge 

/ primär autokundenorientierter Einzelhandelsstandort 

/ Nahversorgungsbedeutung für umliegende Wohngebiete (insbes. in Kloppenheim) 

/ konkurrierende Lebensmittel- und Fachmärkte in Karben und Umgebung, darunter 

auch Märkte in der neuen Stadtmitte (vgl. Kapitel III). 

Zusammenfassend sind bei dem Verlagerungs- und Umstrukturierungsvorhaben aus betriebs-

wirtschaftlicher Sicht v. a. das beträchtliche Einwohneraufkommen in Karben, das überdurch-

schnittliche Kaufkraftniveau sowie die hohe Zentralität als Arbeitsschwerpunkt hervorzuhe-

ben. Hier liegt das Vorhaben an einem langjährig eingeführten, verkehrsgünstigen Standort.  

Aus versorgungsstruktureller Sicht ist darauf zu verweisen, dass es sich bei dem Standort um 

einen etablierten Versorgungsplatz im örtlichen bzw. überörtlichen Angebotsgefüge handelt. 

An seinem Standort übernimmt der Lebensmittelmarkt wichtige Grundversorgungsfunktionen 

für die Stadt und insbesondere die Stadtteile Kloppenheim, Okarben und Petterweil. Der Be-

triebstyp SB-Warenhaus trägt auch zum Angebotsprofil des Unterzentrums Karben bei. 

Aus städtebaulicher Sicht ist auf die nicht integrierte Lage des Planstandorts im Gewerbegebiet 

Warthweg zu verweisen. Wohngebiete liegen jedoch in fußläufiger bzw. mit dem Fahrrad gut 

zu bewältigender Distanz. Auch ist der Standort im Busverkehr gut erreichbar (stündliche An-

bindung durch zwei Buslinien). Die zum Vorhabenstandort führenden Bundes- und Landes-

straßen sowie der Warthweg selbst sind ausreichend leistungsfähige Verkehrsachsen, die auch 

den bisherigen Kundenverkehr zum REWE-Center problemlos aufgenommen haben. Die klein-

räumige Erschließung des Vorhabengrundstücks ist gesichert.  

Durch den Neubau unmittelbar benachbart zum bisherigen SB-Warenhaus werden sich keine 

wesentlichen Änderungen an den Standortrahmenbedingungen ergeben. Mit dem Vorhaben 

wird die veraltete Einzelhandelsimmobilie aufgegeben und durch einen Neubau ersetzt. Die 

Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Marktstandortes und die Anpassung der Betriebs-

stätte an moderne Standort-, Immobilien- und betriebliche Anforderungen erfolgt ohne eine 

Verkaufsflächenerweiterung. Es bleibt bei dem Angebotskonzept eines SB-Warenhauses, zu-

sätzliche Fachmärkte sind nicht geplant.  
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III. Projektrelevante Angebots- und Wettbewerbssituation  

1. Angebots- und Wettbewerbssituation in Karben 

Als Wettbewerber für das geplante SB-Warenhaus gelten grundsätzlich alle Ladengeschäfte, 

in denen entsprechende Waren angeboten werden. Aufgrund der im Bebauungsplan vorge-

sehenen Festsetzungen der Verkaufsflächen nach Sortimenten sind in erster Linie Lebensmit-

telmärkte der unterschiedlichen Betriebstypen, Drogeriemärkte sowie Fachmärkte im Bereich 

zoologischer Bedarf / Tiernahrung als Hauptwettbewerber zu sehen, die von Auswirkungen 

betroffen sein können.  

1.1 Angebots- und Wettbewerbssituation im Lebensmittelbereich 

Als strukturprägende Anbieter im Stadtgebiet von Karben sind neben dem REWE-Center am 

Warthweg folgende Lebensmittelmärkte (ab ca. 400 m² VK) zu nennen: 

/ tegut, Bahnhofstraße: moderner Supermarkt mit ca. 1.700 m² VK, Lage im Selzerbrun-

nencenter im zentralen Versorgungsbereich, erhebliche Zuführungseffekte durch wei-

tere Einzelhandelsbetriebe im Nahumfeld (u. a. Aldi, Fristo, Rossmann, KiK), insgesamt 

großzügiges Stellplatzangebot; gesamtstädtische Versorgungsbedeutung 

/ REWE Fuchs, Rendeler Straße: modernisierter Supermarkt mit ca. 1.500 m² VK, mit Bä-

ckerei im Vorkassenbereich; Solitärstandort im Süden von Klein-Karben, gutes Stell-

platzangebot; Nahversorgungsfunktion für Klein-Karben, Rendel und Großkarben-Süd 

/ REWE Fuchs, Luisenthaler Straße: moderner Supermarkt mit ca. 1.300 m² VK, mit Bä-

ckerei im Vorkassenbereich; Kombi-Standort mit Takko am Rand des zentralen Versor-

gungsbereichs, ausreichendes Stellplatzangebot; vorwiegend Nahversorgungsfunktion 

für die Wohngebiete nördlich der Bahnhofstraße 

/ Aldi, Bahnhofstraße: sehr leistungsfähiger Discounter mit ca. 1.150 m² VK, Lage im Sel-

zerbrunnencenter im zentralen Versorgungsbereich, erhebliche Zuführungseffekte 

durch weitere Einzelhandelsbetriebe im Nahumfeld (u. a. tegut, Fristo, Rossmann, KiK), 

insgesamt großzügiges Stellplatzangebot; gesamtstädtische Versorgungsbedeutung 

/ Netto, Industriestraße: modernisierter Discounter mit ca. 700 m² VK, mit Bäckerei im 

Vorkassenbereich; Lage am Nordrand des Gewerbegebiets Süd in Agglomeration mit 

dm und Logo-Getränkemarkt, gute Einsehbarkeit und verkehrliche Erreichbarkeit, ge-

nügendes Stellplatzangebot; gesamtstädtische Versorgungsbedeutung. 

Wenngleich die genannten Lebensmittelmärkte deutlich kleiner sind und andere Betriebsty-

pen verkörpern als das SB-Warenhaus am Warthweg, stellen sie die Hauptwettbewerber dar. 

Weitere kleine Nahversorger bestehen wohngebietsnah in Okarben (tegut am Friedhofsweg), 

Petterweil (Nahkauf an der Vilbeler Straße), Klein-Karben (Ege Markt an der Homburger 

Straße) und Kloppenheim (Margarethenhof an der Frankfurter Straße); alle mit Verkaufsflä-

chen jeweils zwischen 150 und 250 m². Die Lebensmittelmärkte werden durch mehrere Ge-

tränkemärkte (als größte Fristo an der Bahnhofstraße, Logo an der Industriestraße, Getränke-

welt Zeller an der Max-Planck-Straße), Betriebe des Lebensmittelhandwerks (Bäckereien, 

Metzgereien), Hofläden, Kioske und Tankstellen ergänzt. Darüber hinaus sind auch sog. Non-

food-Discounter als Wettbewerber anzusprechen, da diese – wie das SB-Warenhaus – als 
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Mehrbranchenanbieter (Multisortimenter) verschiedenste Sortimente führen, wobei Nah-

rungs- und Genussmittel nur auf sehr geringen Verkaufsflächen und in eingeschränkter Sorti-

mentsauswahl geführt werden (v. a. Süßwaren, Knabberartikel, Softdrinks). 

Insgesamt ist im Karbener Stadtgebiet bei Anbietern von Nahrungs- und Genussmitteln aktuell 

ein aktueller Verkaufsflächenbestand von ca. 16.050 m² vorhanden. Davon entfallen ca. 41 % 

auf das heutige REWE-Center, ca. 30 % auf Anbieter in der Stadtmitte, ca. 19 % auf Anbieter 

in sonstigen integrierten Lagen und ca. 10 % auf Gewerbegebietsstandorte. Die Umsatzleis-

tung mit Nahrungs- und Genussmitteln beträgt nach GMA-Schätzung rund 53 – 54 Mio. €.  

Außerdem befindet sich an der St.-Egrève-Straße (im faktischen zentralen Versorgungsbe-

reich) eine Filiale des Biosupermarktes Denns BioMarkt im Bau. Angaben zur Verkaufsfläche 

liegen uns nicht vor, es kann aufgrund der Immobilie jedoch von einem kleinflächigen Markt 

ausgegangen werden (GMA-Erfahrungswerte für Denns BioMarkt ca. 500 – 700 m² VK). 

1.2 Angebots- und Wettbewerbssituation bei den wesentlichen Nonfood-Sortimenten 

In den projektierten Nonfood-Sortimenten innerhalb des SB-Warenhauses sind größere Flä-

chen für Drogeriewaren und Zooartikel / Tiernahrung möglich. In beiden Sortimenten würden 

bei Ausschöpfung der maximalen Verkaufsflächenobergrenzen im Flächenpool spürbare Ver-

kaufsflächenzuwächse erfolgen (vgl. Tabelle 1). Als strukturprägende Anbieter der wesentli-

chen geplanten Nonfood-Sortimente sind in Karben zu nennen: 

Drogeriefachmärkte: 

/ dm, Industriestraße: moderner Markt mit ca. 680 m² VK; Lage am Nordrand des Gewer-

begebiets Süd in Agglomeration mit Netto und Logo-Getränkemarkt, gute Einsehbarkeit 

und verkehrliche Erreichbarkeit, genügendes Stellplatzangebot; gesamtstädtische Ver-

sorgungsbedeutung 

/ Rossmann, Bahnhofstraße: moderner Markt mit ca. 600 m² VK, Lage im Selzerbrunnen-

center im zentralen Versorgungsbereich, erhebliche Zuführungseffekte durch weitere 

Einzelhandelsbetriebe im Nahumfeld (u. a. Aldi, KiK, tegut), insgesamt großzügiges Stell-

platzangebot; gesamtstädtische Versorgungsbedeutung. 

Zoofachmärkte: 

/ Fressnapf, St.-Egrève-Straße: hinreichend moderner Markt mit ca. 750 m² VK; Solitär-

position am Rand des zentralen Versorgungsbereichs, ausreichendes Stellplatzangebot, 

eingeschränkte Einsehbarkeit; gesamtstädtische Versorgungsbedeutung 

Drogeriewaren, Wasch- und Putzmittel werden außerdem von den o. g. Lebensmittelmärkten 

durch entsprechende Randsortimente angeboten. Auch die örtlichen Apotheken offerieren 

Körperpflegeartikel. Eine Fachparfümerie gibt es in Karben nicht. Der Verkaufsflächenbestand 

bei Fachanbietern von Drogeriewaren summiert sich auf ca. 1.280 m², davon etwa je die Hälfte 

in der Stadtmitte und an Gewerbegebietsstandorten. Die Umsatzleistung mit Drogeriewaren 

i. w. S. beläuft sich nach GMA-Schätzung auf rund 9 – 10 Mio. €.  

Heimtierbedarf wird im eingeschränkten Umfang auch von den o. g. Lebensmittel- und Droge-

riemärkte in ihren entsprechenden Randsortimenten angeboten. Außerdem ist als Spezialan-

bieter für Hunde- und Katzenfutter die Firma Die Barf-Planer im Gewerbegebiet Okarben Süd 
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zu nennen. Der Verkaufsflächenbestand bei Fachanbietern von Zooartikeln beläuft sich insge-

samt auf ca. 870 m² VK. Rund 86 % davon befindet sich in der Stadtmitte. Die Umsatzleistung 

mit Zooartikeln und Tierbedarf beträgt nach GMA-Schätzung rund 2 – 3 Mio. €. 

Wechselnde Aktionswaren aus den Sortimentsbereichen Drogeriewaren, Putzmittel, Schreib- 

und Spielwaren, Haushaltswaren, Elektroartikel, Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf bieten 

auch die Lebensmittelmärkte Aldi und Netto an (beide im zentralen Versorgungsbereich).  

Außerdem hinzuweisen ist auf folgende Nonfood-Discounter: 

/ Action, Bahnhofstraße, neuer Markt mit ca. 800 m² VK, Lage im EKZ „Neue Mitte“ im 

zentralen Versorgungsbereich, erhebliche Zuführungseffekte durch weitere Einzelhan-

delsbetriebe im Nahumfeld (u. a. Aldi, tegut), ausreichendes Stellplatzangebot, einge-

schränkte Einsehbarkeit; gesamtstädtische Versorgungsbedeutung 

/ TEDi, Bahnhofstraße, hinreichend moderner Markt mit ca. 450 m² VK, Lage im Selzer-

brunnencenter im zentralen Versorgungsbereich, erhebliche Zuführungseffekte durch 

weitere Einzelhandelsbetriebe im Nahumfeld (u. a. Aldi, tegut, KiK, Rossmann), großzü-

giges Stellplatzangebot; gesamtstädtische Versorgungsbedeutung. 

Als weitere Anbieter in der Stadtmitte mit partiellen Sortimentsüberschneidungen zu den zu 

erwartenden Nonfood-Angeboten im SB-Warenhaus sind die Firmen Tischkultur an der Ro-

bert-Bosch-Straße (als Anbieter von Haushaltswaren, Einrichtungszubehör und Dekoartikel) 

sowie die preisaggressiven Textil-Discounter KiK, Takko, NKD und Ernsting´s family (als Anbie-

ter von niedrigpreisigen Textilien, Dekoartikeln, Einrichtungszubehör oder Schreib- und Spiel-

waren) zu nennen.  

Außerhalb der Stadtmitte sind Glücks Spielzeugkiste an der Burg-Grafenröder Straße (Spiel- 

und Schreibwaren), Elektro 2000 an der Rathausstraße (Elektroartikel, Schreibwaren) sowie 

hagebau an der Dieselstraße (Bau-, Heimwerker- und Gartenbedarf, Haushaltswaren, Putzmit-

tel) anzusprechen.  
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Karte 4: Strukturprägende Anbieter der vorhabenrelevanten Sortimente im Stadtgebiet von Karben 

Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende;
GMA-Bearbeitung 2022
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2. Wesentliche Wettbewerber außerhalb von Karben  

In den an Karben angrenzenden Ortsteilen der Nachbarkommunen sind folgende Lebensmit-

telmärkte hervorzuheben15: 

/ Bad Vilbel (Stadtteil Dortelweil): E center Herkules, Dortelweiler Platz, ca. 2.800 m² VK 
(zzgl. Getränkemarkt) 

/ Wöllstadt (Stadtteil Nieder-Wöllstadt): REWE Kimes, Am Lachengraben, ca. 1.800 m² VK 

/ Niddatal (Stadtteil Assenheim): Edeka Maza, Geschwister-Scholl-Straße, ca. 1.450 m² VK 

/ Niddatal (Stadtteil Assenheim): REWE, Geschwister-Scholl-Straße, ca. 1.400 m² VK (zzgl. 
Getränkemarkt) 

/ Niddatal (Stadtteil Ilbenstadt): Netto, Am Steinacker, ca. 800 m² VK 

/ Friedrichsdorf (Stadtteil Burgholzhausen): Netto, Rodheimer Straße, ca. 800 m² VK 

/ Rosbach v.d.H. (Stadtteil Rodheim v.d.H.): REWE, Im Seelhof, ca. 900 m² VK16

/ Bad Homburg v.d.H. (Stadtteil Ober-Erlenbach): Nahkauf Marinelli, Seulberger Straße, 
ca. 550 m² VK. 

Diese Märkte sind hauptsächlich auf die örtliche Grundversorgung ausgerichtet. Weitere Le-

bensmittelmärkte gibt es in den Kernstädten von Bad Homburg (u. a. 5 REWE-Supermärkte, 

HIT, Aldi), Friedrichsdorf (u. a. 2 REWE-Center, Aldi, Lidl, Norma), Rosbach (REWE, Aldi, Penny, 

Norma) und Bad Vilbel (u. a. 3 x REWE, tegut, Aldi, Lidl, Netto). Als Hauptkonkurrenten im 

Großflächensegment (Große Supermärkte) sind die beiden REWE-Center in Friedrichsdorf (Im 

Dammwald und Wilhelmstraße), REWE in Ober-Rosbach sowie der langjährig etablierte Her-

kules-Markt in Dortelweil (heute E center) zu nennen. Diese Wettbewerber beschränken die 

mögliche Ausstrahlung des Vorhabens ins westliche und südliche Umland. Ein weiteres REWE-

Center besteht in Nidderau-Heldenbergen in der „Neuen Mitte“.  

Drogeriefachmärkte sind in den Kernstädten von Bad Homburg (Müller, Rossmann, 2 x dm), 

Bad Vilbel (Müller, dm, Rossmann), Friedrichsdorf (Müller) und Rosbach (dm) ansässig. Außer-

dem sind Drogeriemärkte in Schöneck (Rossmann), Friedberg (2 x dm), Nidderau (dm) und im 

Hessen-Center in Frankfurt Bergen-Enkheim (dm) anzusprechen.  

Heimtierfachmärkte sind in Friedrichsdorf (Futterhaus), Rosbach (Fressnapf) und Friedberg 

(Fressnapf, Futterhaus) etabliert. In Nidderau ist ein Spezialanbieter für Tierfutter ansässig, 

der sich auf Vogel- und Taubenfutter spezialisiert hat (Das Taubenhaus), sonstiges Zubehör 

nur in sehr geringem Umfang führt und damit kaum als Wettbewerber zu einer Fachabteilung 

für zoologischen Bedarf / Tiernahrung im SB-Warenhaus zu sehen ist. 

Nonfood-Discounter gibt es in Bad Homburg (Woolworth, TEDi), Bad Vilbel (Woolworth, 2 x 

TEDi), Friedrichsdorf (Woolworth, TEDi), Rosbach (TEDi) und Nidderau (Action). In der Bad 

Homburger Innenstadt ist außerdem das Warenhaus Galeria (ehem. Karstadt) anzusprechen. 

In Bad Vilbel ist die Ansiedlung eines Action-Marktes an der Homburger Straße geplant (ehe-

mals toom Getränkemarkt). 

15  In Niederdorfelden ist derzeit ein tegut-Supermarkt mit  knapp 2.000 m² VK im Bau (Verlagerung und Er-
weiterung eines Bestandsmarktes im Ort). 

16  Verlagerung und Erweiterung geplant. 
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In den kleineren Stadt- und Ortsteilen gibt es wegen der dort nur geringen Einwohnerzahlen 

keine relevanten Lebensmittel- und Fachmärkte sondern lediglich kleinflächige Spezialanbie-

ter (z. B. Getränkehandel, Hofläden, Betriebe des Ladenhandwerks). Dort besteht auch bezüg-

lich der Lebensmittelversorgung eine starke Einkaufsorientierung zum jeweiligen Kernort. Je 

nach Lage orientiert sich dortige Bevölkerung beim Einkauf aber auch nach Friedberg, 

Florstadt, Schöneck, Nidderau oder zum Hessen-Center in Frankfurt-Bergen-Enkheim (u. a. 

mit E center, dm, Depot, Euroshop, Kodi, TK Maxx). 

3. Fazit der Wettbewerbsbetrachtung 

In Karben selbst nimmt das REWE-Center auch künftig eine herausragende Stellung im örtli-

chen Einzelhandelsgefüge ein. Als einziges SB-Warenhaus am Ort konkurriert der Anbieter be-

sonders mit auswärtigen Wettbewerbern, so den REWE-Centern in Friedrichsdorf und Nid-

derau, E centern in Dortelweil und im Hessen-Center sowie größeren REWE-Märkten in Ober-

Rosbach und Bad Vilbel-Nord.  

Das neue REWE-Center kann wegen seiner guten verkehrlichen Erreichbarkeit Nahversor-

gungsfunktionen für den Karbener Norden übernehmen. Hierzu gehören die nahe gelegenen 

die Wohngebiete von Kloppenheim sowie die unterversorgten Stadtteile Okarben, Petterweil 

und Burg-Gräfenrode. 

Neben dem Lebensmittelsegment sind die größten Verkaufsflächenzuwächse im Rahmen des 

Flächenpools in den Sortimenten Drogeriewaren und Zoologischer Bedarf / Tiernahrung zu 

erwarten. Hier sind – neben den Randsortimenten der konventionellen Lebensmittelmärkte 

(Supermärkte, Discounter) – insbesondere die Fachmarktstrukturen in Karben und Umland als 

Wettbewerber zu benennen:  

/ In Karben selbst sind mit dem Drogeriemarkt Rossmann in der Bahnhofstraße und dm 

in der Industriestraße zwei leistungsfähige Filialisten ansässig, wobei Rossmann dem 

zentralen Versorgungsbereich zuzuordnen ist. Mit dem Zoofachmarkt Fressnapf in der 

St.-Egrève-Straße ist ein weiterer Wettbewerber im zentralen Versorgungsbereich Kar-

ben ansässig.  

/ In den Umlandkommunen sind insbesondere Drogeriefachmärkte in Bad Homburg, Bad 

Vilbel, Friedrichsdorf, Rosbach, Schöneck und Nidderau zu nennen, wobei hier alle drei 

deutschlandweit agierenden Filialisten (dm, Rossmann, Müller) vorhanden sind. Im Be-

reich Zoologischer Bedarf ist der Wettbewerb geringer ausgeprägt; hier sind die Filialis-

ten Futterhaus bzw. Fressnapf in Friedrichsdorf, Roßbach und Friedberg ansässig. 

Darüber hinaus führen natürlich alle Lebensmittelmärkte ein gewisses Randsortiment bei Dro-

geriewaren, Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln sowie bei Tiernahrung. Vor dem Hinter-

grund der potenziellen Verkaufsflächenstruktur im SB-Warenhaus wäre hier jedoch von einem 

deutlich breiteren und tieferen Angebot in diesen Teilsortimenten auszugehen als bei norma-

len Supermärkten oder Discountern. 



AUSWIRKUNGSANALYSE VERLAGERUNG / UMSTRUKTURIERUNG REWE-CENTER IN KARBEN, JUNI 2022 

office.koeln@gma.biz / www.gma.biz 24

Tabelle 2: Vorhabenrelevanter Angebotsbestand im Untersuchungsraum  

Standorte 

Nahrungs- und  
Genussmittel 

Drogeriewaren Zooartikel 

Verkaufsfl. 
in m² 

Umsatz* 
in Mio.€

Verkaufsfl.
in m² 

Umsatz* 
in Mio.€

Verkaufsfl.
in m² 

Umsatz* 
in Mio.€

Karben** 16.050 53,1 1.280   9,6    870   2,6 

… davon ZVB Stadtmitte   4.780 22,2    600   4,5    750   2,0 

… davon integrierte Streulagen   3.110 12,0 --   0,9 --   0,1 

… davon Gewerbegebiete   8.160 19,0    680   4,1    120   0,5 

Bad Vilbel 17.970 78,1 2.590 15,8 > 100   1,2 

… davon ZVB Innenstadt   2.520 12,6 2.030   7,0 > 100   0,5 

… davon NVZ Dortelweil   3.300 10,4 --   1,2 --   0,1 

Nidderau   8.375 37,8    625   7,1 --   1,2 

… davon ZVB Neue Mitte   2.910 12,8    625   5,0 --   0,3 

Niddatal 4.580 16,1 --   1,2 --   0,3 

Wöllstadt 2.440   8,6 --   0,6 --   0,1 

*  bereinigte Umsatzleistung, d. h. ohne Randsortimente, aber einschließlich entsprechender Umsätze von branchenfrem-
den Anbietern 

**  einschließlich Bestandsmarkt REWE-Center 

GMA-Erhebungen 2021; ca.-Werte gerundet, Abweichungen durch Rundung möglich 
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IV. Einzugsgebiet, Bevölkerung und Kaufkraft  

1. Abgrenzung und Zonierung des Einzugsgebiets des Vorhabens  

Die Abgrenzung des betrieblichen Einzugsgebiets stellt die wesentliche Grundlage für die Er-

mittlung des Bevölkerungspotenzials und die damit zur Verfügung stehenden Kaufkraft für das 

SB-Warenhaus dar. Als Einzugsgebiet wird in dieser Untersuchung derjenige Bereich definiert, 

innerhalb dessen die Verbraucher den Standort voraussichtlich regelmäßig aufsuchen. 

Bei der Abgrenzung des Einzugsgebietes für das neu aufgestellte SB-Warenhaus REWE-Center 

mit insgesamt ca. 6.540 m² VK wurden in erster Linie folgende Aspekte berücksichtigt: 

/ Projektkonzeption (Sortimentsstruktur, Verkaufsflächendimensionierung, Modernität, 

Leistungsfähigkeit, Bekanntheit der Betreiber usw.) und daraus abzuleitende Wirkun-

gen auf die Einkaufsorientierung der Bevölkerung  

/ Erreichbarkeit des Vorhabenstandorts für potenzielle Kunden, unter Berücksichtigung 

verkehrlicher, topografischer und siedlungsstruktureller Bedingungen  

/ projektrelevante Wettbewerbssituation im Untersuchungsraum  

/ Filialnetz des Betreibers REWE mit Märkten des Betriebstyps REWE Center 

/ Anziehungskraft des Makrostandorts Karben (Arbeitsort, Infrastrukturausstattung, ver-

kehrliche Anbindung, Lage der Einzelhandelsschwerpunkte usw.) 

/ Aktuelle Auswertung der REWE GROUP zur Kunden- / Umsatzherkunft in der Filiale am 

Warthweg 1 – 5 in Karben (vgl. Tab. 3) 

/ Ergebnisse aus anderen GMA-Untersuchungen in Karben und der Region (z. B. Bad Vil-

bel, Nidderau, Niederdorfelden, Friedrichsdorf) 

/ generelle Zeit- / Distanzwerte des Verbraucherverhaltens (= empirische Erfahrungs-

werte).17

Unter Berücksichtigung der o. g. Aspekte ist zu erwarten, dass sich das regelmäßige Einzugs-

gebiet des Vorhabens im Kern auf Karben bezieht. Wegen der verkehrsgünstigen Lage und der 

langjährig bestehenden Einkaufsbeziehungen zum SB-Warenhaus werden außerdem die un-

mittelbar nördlich, nordöstlich und nordwestlich anschließenden Kommunen bzw. Stadtteile 

im Einzugsgebiet berücksichtigt. Entsprechend der Einkaufsintensität wird das Einzugsgebiet 

in zwei Zonen gliedert. 

Zone I des Einzugsgebietes bilden die Karbener Stadtteile Kloppenheim, Okarben, Petterweil 

und Burg-Gräfenrode. Hier ist aufgrund der geringen Entfernung zum Vorhabenstandort und 

der günstigen verkehrlichen Anbindung, aber auch der geringen Konkurrenz in den nördlichen 

Stadtteilen Okarben, Petterweil und Burg-Gräfenrode mit den stärksten Einkaufsverflechtun-

gen bzw. den höchsten Marktanteilen zu rechnen.  

Zone II des Einzugsgebietes wird durch die übrigen Karbener Stadtteile (Klein-Karben, Groß-

Karben, Rendel) gebildet, von wo aus der Vorhabenstandort zwar ebenfalls schnell erreichbar 

17  Die GMA hat in Deutschland bereits viele hundert Verbraucherbefragungen durchgeführt, so dass zum Ver-
braucherverhalten aussagefähige Erkenntnisse vorliegen. 
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ist, aber vor Ort näher gelegene Einkaufsalternativen bestehen (insbesondere die Lebensmit-

tel- und Fachmärkte in der Stadtmitte). Außerdem sind die Ortschaften im unmittelbaren 

nördlichen, nordöstlichen und nordwestlichen Umland von Karben dem Einzugsgebiet (Zone 

II) zuzuordnen, für die das Karbener REWE-Center bereits seit Jahrzehnten einen etablierten 

Einkaufsort v. a. für den Vorratseinkauf darstellt und die den Vorhabenstandort über die B 3, 

L 3351 oder L 3205 schnell erreichen können. Hierzu gehören Ilbenstadt (Ortsteil von Nidda-

tal), Nieder-Wöllstadt (Stadtteil von Wöllstadt), Ober-Erlenbach (Stadtteil von Bad Homburg) 

und Rodheim (Stadtteil von Rosbach). Wegen der eigenen Angebote in den jeweiligen Städten 

und Gemeinden bzw. der Polyorientierung auch zu anderen Einkaufsstädten (z. B. Friedberg, 

Nidderau) ist in diesen Orten aber mit deutlich geringer ausgeprägten regelmäßigen Einkaufs-

verflechtungen zu rechnen. Zur besseren Differenzierung werden die Bereiche innerhalb von 

Karben als Zone IIa bezeichnet, die Orte außerhalb als Zone IIb. 

Wie aus der Tabelle 3 hervorgeht, kommen auch Kunden aus weiteren Kommunen zum REWE-

Center, u. a. aus Bad Vilbel, Florstadt, Nidderau, Friedberg oder Niederdorfelden. Hierzu tra-

gen zum einen die verkehrsgünstige Lage des Vorhabenstandortes an der B 3, L 3351 und 

L 3205 und bestehende Pendlerbeziehungen zu den Arbeitsstandort Karben, Bad Vilbel und 

Frankfurt bei, zum anderen auch die Tatsache, dass das Karbener REWE-Center in der südli-

chen Wetterau bereits seit Jahrzehnten ein etablierter Anbieter für den Großeinkauf ist. We-

gen der in im Umland vorhandenen Wettbewerber ist in den genannten Umlandkommunen 

aber nicht mehr mit erheblichen Einkaufsverflechtungen zum Vorhabenstandort zu rechnen. 

Diese Kunden werden in diesem Bericht als sog. Streukunden berücksichtigt. 

Tabelle 3: Kunden-/Umsatzherkunftsauswertung zur REWE-Filiale Am Warthweg 1 – 5 in 
Karben (Periode 28.06. - 03.07.2021) 

Kreis Ort Kundenzahl Anteil am Kunden-
aufkommen 

Einwohner Kundendichte 
je 1.000 EW 

FB Karben 2.735 73,4% 22.562 121,2  

FB Bad Vilbel 170 4,6% 34.714 4,9  

FB Niddatal 126 3,4% 9.917 12,7  

FB Florstadt 69 1,9% 8.803 7,8  

FB Wöllstadt 48 1,3% 6.529 7,4  

FB Rosbach v.d.H. 42 1,1% 12.863 3,3  

MKK Nidderau 37 1,0% 20.556 1,8  

FB Friedberg 35 0,9% 29.477 1,2  

HG HG-Ober-Erlenbach 29 0,8% 5.000 5,8  

MKK Niederdorfelden 27 0,7% 3.875 7,0  

MKK Schöneck 18 0,5% 11.900 1,5  

FB Bad Nauheim 16 0,4% 32.493 0,5  

FB Reichelsheim (Wett.) 15 0,4% 6.826 2,2 

HG Friedrichsdorf 12 0,3% 25.528 0,05 

Übrige / ohne Angaben 345 9,3% 

Gesamt 3.724 

Quelle: REWE GROUP; GMA-Darstellung 



Legende

Planstandort Rewe-Center 

Wettbewerber nach 
Kernsortimenten: 

Nahrungs- und Genussmittel

Drogeriewaren

Tierbedarf

Kaufhaus

Sonderpostenmärkte

Einzugsgebiet des Vorhabens:

Zone I

Zone IIa

Zone IIb

AUSWIRKUNGSANALYSE VERLAGERUNG / UMSTRUKTURIERUNG REWE-CENTER IN KARBEN, JUNI 2022

27

Karte 5: Wesentliche Anbieter und Einzugsgebiet des umstrukturierten Rewe-Centers am Warthweg in Karben

office.koeln@gma.biz / www.gma.biz

Kartengrundlage 
GfK GeoMarketing, 
GMA-Bearbeitung 2022

P

Okarben

Kloppenheim

Burg-
Gräfenrode

Petterweil

Burgholz-
hausen

Nieder-
Wöllstadt

Ober-
Wöllstadt

Ober-
Erlenbach

Rodheim v.d.H.

Ilbenstadt

Assenheim

Klein-Karben

Groß-Karben

Rendel

Dortelweil

Nieder-
Eschbach

Frankfurt a. Main

Bergen-Enkheim

Nieder-
Erlenbach

P

Stadtgebiet Karben 

Rewe

LidlAldi
Rossmann



AUSWIRKUNGSANALYSE VERLAGERUNG / UMSTRUKTURIERUNG REWE-CENTER IN KARBEN, JUNI 2022 

office.koeln@gma.biz / www.gma.biz 28

Festzuhalten ist, dass die geplante Umstrukturierung des bestehenden REWE-Centers am 

Warthweg keine Ausweitung des Einzugsgebietes in die Region gegenüber dem bestehenden 

SB-Warenhaus bewirken wird. 

2. Vorhabenrelevante Bevölkerungs- und Kaufkraftpotenziale 

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sowie GMA-eigenen Berechnungen be-

trägt die ladeneinzelhandelsrelevante Kaufkraft einschließlich der Ausgaben im Lebensmittel-

handwerk in Deutschland pro Kopf der Wohnbevölkerung ca. 6.370 €.18 Hiervon entfallen auf 

das Kernsortiment Nahrungs- und Genussmittel des SB-Warenhauses ein Ausgabenanteil von 

ca. 2.445 € p. a. für, für die wesentlichen untersuchungsrelevanten Sortimente Drogeriewaren 

im engeren Sinne ca. 296 € p. a. sowie ca. 64 € p. a. für Zooartikel / Tiernahrung.  

Für dieses Sortimente erfolgt die Umsatzermittlung durch das Marktanteilkonzept (vgl. Kap. 

V,1), während für die weiteren Sortimente, in denen nur geringe Verkaufsflächenzuwächse 

vorgesehen sind (vgl. Tab. 1) eine Umsatzabschätzung anhand von durchschnittlichen Flächen-

produktivitäten erfolgt.

Bei der Kaufkraftberechnung sind darüber hinaus die lokalen Kaufkraftniveaus zu beachten. 

Gemäß aktueller Kennziffer von MB Research liegt das Kaufkraftniveau in Karben bei 110,2 

und damit um 10,2 % über dem Bundesdurchschnitt (normierter Wert = 100,0). Auch für die 

übrigen Kommunen im Einzugsgebiet sind überdurchschnittliche Kaufkraftkoeffizienten aus-

gewiesen; sie rangieren zwischen 105,1 (Wöllstadt) und 133,6 (östliche Stadtbereiche von Bad 

Homburg v.d.H.).19

Insgesamt leben im abgegrenzten Einzugsgebiet des Vorhabens derzeit rund 40.500 Einwohner 

(vgl. Tab. 4). Etwa 58 % des Einwohnerpotenzials (rund 23.400 Einwohner) entfällt auf das 

Kerneinzugsgebiet, also das Karbener Stadtgebiet.  

Hieraus errechnen sich in den Kernsortimenten als vorhabenrelevante Kaufkraftpotenziale: 

im gesamten Einzugsgebiet davon in Karben: 

/ für Lebensmittel und Getränke  ca. 111,7 Mio. € ca. 63,1 Mio. € 

/ für Drogeriewaren, Wasch- u. Putzmittel ca.   13,5 Mio. €  ca.   7,6 Mio. € 

/ für Zooartikel und Tiernahrung  ca.     2,9 Mio. € ca.   1,6 Mio. €. 

18  Ohne Kaufkraftanteil verschreibungspflichtiger Medikamente bei Apotheken. 
19  Quelle: Michael Bauer Research, 2020. Das Kaufkraftniveau wird auf Basis der amtlichen Steuerstatistik 

berechnet.  



AUSWIRKUNGSANALYSE VERLAGERUNG / UMSTRUKTURIERUNG REWE-CENTER IN KARBEN, JUNI 2022 

office.koeln@gma.biz / www.gma.biz 29

Tabelle 4: Einwohner- und Kaufkraftpotenziale im Einzugsgebiet des REWE-Centers  

Zone Orte Einwohner Kaufkraftpotenzial in Mio. € 

Nahrungs- 
und Genuss-

mittel 

Drogerie-
waren, 
Wasch- 

und Putz-
mittel 

Zoo- 
artikel, 

Tier-nah-
rung 

I Stadtteile Kloppenheim, Okarben,  
Petterweil, Burg-Gräfenrode (Stadt 
Karben) 

ca. 10.500 28,3   3,4   0,7 

IIa Stadtteile Klein-Karben, Groß-Karben, 
Rendel (Stadt Karben) 

ca. 12.900 34,8   4,2   0,9 

Stadtgebiet Karben ca. 23.400 63,1 7,6   1,6 

IIb Niddatal (Ilbenstadt), Nieder-Wöllstadt 
(Stadt Wöllstadt), Ober-Erlenbach 
(Stadt Bad Homburg), Rodheim v.d.H. 
(Stadt Rosbach v.d.H.) 

ca. 17.100 48,6   5,9   1,3 

Einzugsgebiet gesamt ca. 40.500 111,7 13,5   2,9 

Quelle Einwohnerzahlen: Kommunen, Stand 31.12.2020, nur Hauptwohnsitze  

GMA-Berechnungen 2022 (ca.-Werte gerundet, Abweichungen durch Rundung möglich) 
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V. Auswirkungsanalyse 

Zur Beurteilung der Wirkungen der geplanten Neuaufstellung des SB-Warenhauses REWE-

Center in Karben werden zunächst die zu erwartenden Umsatzleistungen der untersuchungs-

relevanten Sortimente bestimmt. Die Umsatzprognose wird für Nahrungs- und Genussmittel, 

Drogeriewaren und zoologischen Bedarf anhand des Marktanteilkonzeptes berechnet. Dieses 

stellt dem relevanten Angebot im Untersuchungsraum das für das Einzugsgebiet errechnete 

Nachfragevolumen (Kaufkraft) gegenüber. Wesentliche Rahmenbedingungen der Einschät-

zung der Umsatzerwartung sind der Standort, die dargelegte Wettbewerbssituation sowie die 

geplante Dimensionierung und Sortimentsstruktur des Marktes. Allerdings lässt das Marktan-

teilkonzept keine direkten Rückschlüsse auf die durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzum-

lenkungen zu.  

Mit der Frage, wo die durch das Vorhaben generierten Umsätze bisher gebunden sind und 

welche Folgen das Vorhaben für die vorhandenen Wettbewerber hat, setzt sich dann die Be-

trachtung der Umsatzumverteilungen auseinander. Im Anschluss daran werden die möglichen 

städtebaulichen und versorgungsbezogenen Wirkungen analysiert.  

Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei dem Vorhaben nicht um eine Neuansiedlung handelt, 

sondern um die Verlagerung und Neuaufstellung eines SB-Warenhauses, das bereits seit vie-

len Jahrzehnten am Standort besteht und dessen Gesamtverkaufsfläche nicht erweitert wird. 

Daher ist für die weitere Bewertung entscheidend, inwiefern durch die geplante Umstruktu-

rierung des REWE-Centers zusätzliche Umsätze in den einzelnen Sortimenten des Flächen-

pools generiert werden können (vgl. Tab. 1).  

1. Umsatzermittlung für die untersuchungsrelevanten Sortimente 

1.1 Umsatzermittlung im Kernsortiment Nahrungs- und Genussmittel 

Bei der Umsatzprognose ist zu berücksichtigen, dass im Stadtgebiet von Karben mit den bei-

den Filialen von REWE Fuchs sowie dem tegut-Supermarkt moderne und wettbewerbsfähige 

Anbieter des Lebensmittelvollsortiments etabliert sind. Auch die leistungsstarken Discounter 

Aldi und Netto verringern die möglichen Marktanteile für das Vorhaben. Außerhalb von Kar-

ben kommen weitere Wettbewerber hinzu (auch mehrere REWE-Center in Nachbarstädten).  

Für das Sortiment Nahrungs- und Genussmittel ist bei maximal 4.500 m2 VK mit Kunden aus 

dem Einzugsgebiet ein Prognoseumsatz von ca. 16,8 Mio. € zu erwarten. Unter Berücksichti-

gung von Umsätzen mit Streukunden (Umsatzanteil hier ca. 12 – 13 %) ergibt sich für das Kern-

sortiment insgesamt eine Umsatzerwartung von ca. 19,2 Mio. €. Rund 58 % der Umsatzleistung 

stammt von Kunden aus Karben (vgl. Tab. 5). 

Bei Ausnutzung einer maximalen Verkaufsfläche von 4.500 m² für Nahrungs- und Genussmit-

tel errechnet sich aus der Umsatzprognose eine diesbezügliche Flächenproduktivität von ca. 

4.270 € je m² VK. Damit wird das SB-Warenhaus künftig etwa im Durchschnitt von REWE-Cen-

tern liegen. Noch höhere Umsatzleistungen sind angesichts der Vielzahl von konkurrierenden 

Lebensmittelmärkten innerhalb und außerhalb von Karben (darunter auch mehrere REWE-

Center in Nachbarstädten) nicht absehbar. 



AUSWIRKUNGSANALYSE VERLAGERUNG / UMSTRUKTURIERUNG REWE-CENTER IN KARBEN, JUNI 2022 

office.koeln@gma.biz / www.gma.biz 31

Tabelle 5: Umsatzerwartung im Kernsortiment Nahrungs- und Genussmittel mit max. 4.500 
m² VK 

Umsatzherkunft Kaufkraft Food 
in Mio. € 

Marktanteil Food Umsatz Food 
in Mio. € 

Zone I    28,3 22 – 23 %    6,4 

Zone II a   34,8 12 – 13 %   4,4 

Zone II b   48,6 12 – 13 %   6,1 

Einzugsgebiet gesamt 111,7 15 % 16,8 

Streuumsätze (hier: Umsatzanteil ca. 12 – 13 %)   2,4 

Insgesamt 19,2 

GMA-Berechnungen 2022; ca.-Werte gerundet, Abweichungen durch Rundung möglich 

1.2 Umsatzermittlung im Teilsortiment Drogeriewaren  

Bei max. 800 m2 VK kann für eine Drogerie-Fachabteilung im SB-Warenhaus ein Umsatz von 

ca. 1,9 Mio. € mit Kunden aus dem Einzugsgebiet ermittelt werden (vgl. Tab. 6). Unter Berück-

sichtigung von Umsätzen mit Streukunden (Umsatzanteil hier ca. 12 – 13 %) ergibt sich insge-

samt eine Umsatzerwartung von ca. 2,2 Mio. €. Davon werden etwa 54 % mit Kunden aus Kar-

ben erzielt. 

Tabelle 6: Umsatzerwartung in Sortiment Drogeriewaren mit max. 800 m² VK  

Umsatzherkunft Kaufkraft  
Drogeriewaren 

in Mio. € 

Marktanteil  
Drogeriewaren  

Umsatz  
Drogeriewaren 

in Mio. € 

Zone I    3,4 18 – 19 % 0,6 – 0,7 

Zone II a   4,2 12 – 13 % 0,5 – 0,6 

Zone II b   5,9 12 – 13 % 0,7 – 0,8 

Einzugsgebiet gesamt 13,5 14 %   1,9 

Streuumsätze (hier: Umsatzanteil ca. 12 – 13 %) 0,2 – 0,3 

Insgesamt   2,2 

GMA-Berechnungen 2022; ca.-Werte gerundet, Abweichungen durch Rundung möglich 

1.3 Umsatzermittlung im Teilsortiment zoologischer Bedarf / Tiernahrung 

Für die projektierte Fachabteilung für zoologischen Bedarf mit max. 800 m2 VK stellt sich die 

lokale Wettbewerbssituation günstig dar, da Fressnapf im Einzugsgebiet einziger Fachmarkt-

anbieter ist und dort keine direkten Wettbewerber vorfindet. Somit sind in allen Zonen des 

Einzugsgebietes und auch bei den Streuumsätzen höhere Marktdurchdringungen zu erwarten 

als für die Lebensmittel- und Drogeriesortimente. Für das Einzugsgebiet ergibt sich eine Um-

satzprognose von ca. 0,8 Mio. € (vgl. Tab. 7). Einschließlich Streuumsätzen (Umsatzanteil max. 

17 – 18 %) ergibt sich für den geplanten Zoofachmarkt insgesamt eine Umsatzerwartung von 

ca. 1,0 Mio. €. Rund 50 % dieses Umsatzes werden durch Kunden aus Karben erzielt, der Rest 

aus dem Umland. Eine Fachabteilung bei zoologischem Bedarf / Tiernahrung in der geprüften 

Größenordnung würde ein Alleinstellungsmerkmal darstellen, diese Größe bilden i. d. R. nur 

Zoofachmärkte ab.  
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Tabelle 7: Umsatzerwartung im Sortiment zoologischer Bedarf / Tiernahrung mit max. 800 
m² VK  

Umsatzherkunft Kaufkraft Zooartikel
in Mio. € 

Marktanteil  
Zooartikel 

Umsatz  
Zooartikel in Mio. € 

Zone I    0,7 35 % 0,2 – 0,3 

Zone II a   0,9 25 % 0,2 – 0,3 

Zone II b   1,3 25 % 0,3 

Einzugsgebiet gesamt   2,9 0,8 

Streuumsätze (hier: Umsatzanteil ca. 17 – 18 %) 0,2 

Insgesamt 1,0 

GMA-Berechnungen 2022; ca.-Werte gerundet, Abweichungen durch Rundung möglich 

1.4 Umsatzermittlung bei den weiteren Sortimenten des SB-Warenhauses 

Für die weiteren Sortimente des SB-Warenhauses wurden die Umsatzerwartungen nicht über 

das Marktanteilkonzept ermittelt, sondern über durchschnittliche Flächenproduktivitäten 

(Umsatz je m2 Verkaufsfläche brutto). Dies hängt zum einen mit der überwiegenden Kleintei-

ligkeit der einzelnen Sortimente zusammen, die jeweils auf maximalen Verkaufsflächen von 

100 m2 bis 250 m2 vorgehalten werden.20 Die Randsortimente Bekleidung, Schuhe, Sport, Le-

derwaren sowie Haushaltswaren, GPK, Haus- und Heimtextilien, die in der REWE-Branchen-

systematik nach Fachabteilungen zusammengefasst werden, beinhalten mehrere Sortiments-

gruppen, die, jeweils einem umfangreichen Angebot an Fachgeschäften und Fachmärkten im 

Einzugsgebiet, insbesondere aber auch in den benachbarten Mittel- und Oberzentren, gegen-

überstehen. Vor diesem Hintergrund sind in diesen Sortimentsgruppen keine eigenständigen 

Marktanteile mit Mitteln der prognostischen Marktforschung seriös zu ermitteln. 

Die für die einzelnen Sortimente ermittelten Umsatzleistungen im REWE-Center aktuell wie 

auch nach Umstrukturierung (bei der Ausschöpfung der maximalen Verkaufsflächen des Ver-

kaufsflächenpools gemäß Tab. 1) sind in der nachfolgenden Tabelle 8 dargestellt. Hieraus wird 

deutlich, dass nicht in allen Sortimentsgruppen Umsatzzuwächse zu erwarten sind. Wenn 

überhaupt, werden sich jeweils nur geringe Umsatzzuwächse in den einzelnen Teilsortimen-

ten ergeben. Wesentliche Auswirkungen auf den Fachanbieterbestand – insbesondere auf Mag-

netbetriebe / Frequenzbringer in zentralen Versorgungsbereichen – sind nicht absehbar. Dabei 

ist auch zu berücksichtigen, dass die geprüften Obergrenzen der einzelnen Sortimente nicht 

in jedem Fall erreicht werden können (wegen der Beschränkung für das Gesamtobjekt). 

1.5 Gesamte Umsatzentwicklung in Folge der Umstrukturierung des REWE-Centers 

Auf Basis der Modellannahmen zu den maximalen Verkaufsflächengrößen21 der einzelnen Sor-

timente (vgl. Tab. 1) bietet die nachfolgende Tabelle 8 eine Übersicht über die möglichen Um-

satzentwicklungen in Folge der Umstrukturierung des REWE-Centers. Da das vorhandene SB-

Warenhaus bereits in allen Branchen mehr oder weniger umfangreiche Angebote vorhält, sind 

in allen untersuchten Sortimenten Bestandsumsätze (welche wettbewerbsneutral sind) von 

den ermittelten Umsatzprognosewerten abzuziehen.  

20  Erneut ist darauf hinzuweisen, dass es dabei jeweils um Randsortimente des Lebensmittelmarktes bzw. um 
kleine Shopflächen von Konzessionären handelt; eigenständige Fachmärkte sind nicht vorgesehen. 

21 Die Verkaufsfläche des gesamten Umstrukturierungsvorhabens bleibt unverändert bei 6.540 m².
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Im Einzelnen errechnen sich in folgenden Teilsortimenten Umsatzzuwächse: 

/ Nahrungs- und Genussmittel  6,6 Mio. € 

/ Drogeriewaren  0,9 Mio. € 

/ zoologischer Bedarf  0,8 Mio. € 

/ Zeitungen, Zeitschriften, Schreibwaren  0,2 Mio. € 

/ Schnittblumen  0,1 Mio. € 

/ Haushaltswaren / GPK, Haus- u. Heimtextilien 0,1 Mio. € 

/ Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf, Kleinmöbel etc. 0,2 Mio. €.  

In den Sortimenten Bekleidung, Schuhe, Sport, Lederwaren sowie Bücher, Spielwaren sind auf-

grund der Verkaufsflächenrückgänge gegenüber dem heutigen Bestand im SB-Warenhaus 

selbst bei Ansätzen höherer Flächenleistungen aufgrund der steigenden Gesamtattraktivität 

des SB-Warenhauses im Höchstfall die gleichen Umsätze zu erwarten, wie sie im bisherigen 

SB-Warenhaus auch bereits erwirtschaftet werden. Bei Elektrowaren / Fotobedarf ist sogar 

von rückläufigen Umsätzen auszugehen. Ein zusätzlicher Umsatz von ca. 0,1 Mio. € bei Schnitt-

blumen liegt in einer Größenordnung, in der angesichts des Einzugsgebietes und der vielfälti-

gen Wettbewerbsstrukturen (Blumenläden, Randsortimente von Gartencentern und Super-

märkten) keine seriöse Ermittlung von Umverteilungswirkungen möglich ist. Das gleiche gilt 

für Haushaltswaren / GPK, Haus- und Heimtextilien, die nicht nur in Fachgeschäften und Fach-

märkten sondern auch in Nonfood-Discountern und darüber hinaus umfangreich als Randsor-

timente bei Möbelhäusern und zum Teil auch bei Baumärkten geführt werden. Diese Sorti-

mente werden daher im Folgenden nicht näher auf ihre Auswirkungen hin untersucht. Erneut 

ist daraus zu verweisen, dass die geprüften Obergrenzen der einzelnen Sortimente maximale 

Werte darstellen, die nicht in jedem Fall realisiert werden können. 

Tabelle 8: Umsatzentwicklung durch das Vorhaben nach Sortimenten 

Teilsortimente 

Umsatz in Mio. € 

Prognose nach Um-

strukturierung*
Bestand  

REWE-Center  
Differenz 

Nahrungs- und Genussmittel 19,2 12,6 + 6,6 

Drogeriewaren   2,2   1,3 + 0,9 

Zooartikel, Tiernahrung   1,0   0,2 + 0,8 

Zeitungen, Zeitschriften, Schreibwaren   0,4   0,2 + 0,2 

Schnittblumen   0,2   0,1 + 0,1 

Bekleidung, Schuhe, Sport, Lederwaren   1,1   1,1 +/- 0 

Elektrowaren, Fotobedarf   0,9   1,1 - 0,2 

Haushaltswaren, GPK; Haus- und Heim-
textilien 

  1,2   1,1 + 0,1 

Bücher, Spielwaren 0,2 – 0,3 0,2 – 0,3 +/- 0 

Nicht zentrenrelevante Sortimente   0,4   0,2 + 0,2 

*  bezogen auf die maximal zulässige VK je Sortiment im Flächenpool, daher kein Ausweis einer Summe 

GMA-Berechnungen 2022; ca.-Werte gerundet, Abweichungen durch Rundung möglich 
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2. Umverteilungswirkungen des Vorhabens in den geprüften Sortimenten 

Bei einer Etablierung von neuen Einzelhandelsvorhaben werden i. d. R. Umsatzumverteilungs-

prozesse gegenüber anderen Einzelhandelsanbietern ausgelöst. Das Umsatzumverteilungs-

modell stellt die methodische Grundlage zur Einschätzung und Bewertung der ökonomischen 

und städtebaulichen Auswirkungen eines solchen Vorhabens dar.  

Als wichtigste Einflussfaktoren auf die Höhe der Umsatzumverteilungen sind zu nennen: 

/ die Attraktivität der jeweiligen Wettbewerbsstandorte, die durch den jeweiligen Be-

triebsbesatz (Betriebsform, Betreiber, Erscheinungsbild etc.), die Verkaufsflächengröße 

bzw. den darauf erzielbaren Umsatz beschrieben wird  

/ der Distanzwiderstand, der sich aus der Entfernung (Distanz) zwischen den einzelnen 

Standorten (Angebotsorte von Lebensmittelmärkten und Wohnorten der Verbraucher) 

und der Erreichbarkeit der Angebotsorte ergibt. 

Für die Ermittlung der Umsatzumverteilungswirkungen ist anzunehmen, dass solche Stand-

orte, welche die größte Nähe und die größten Konzeptüberschneidungen mit dem Vorhaben 

aufweisen, quantitativ am stärksten von Umsatzumverteilungen betroffen sein werden. Um-

gekehrt werden solche Standorte, an denen nur wenige direkte Wettbewerber vorhanden 

sind, kaum bis gar nicht von dem Vorhaben tangiert. In Karben werden vorranging andere 

Supermärkte (auch von REWE), Drogeriemärkte und der Zoofachmarkt von der geplanten Um-

strukturierung des REWE-Centers betroffen sein, nachrangig auch Lebensmittel-, Drogerie- 

und Zoofachmärkte im Umland. Aufgrund der unterschiedlichen Angebotskonzepte und Ziel-

gruppenausrichtung betrifft das Vorhaben kleinere Nahversorger (z. B. Lebensmittel-SB-Ge-

schäfte) und Spezialanbieter (z. B. Lebensmittelhandwerk, Hofläden) nur nachrangig.  

Im Kernsortiment Nahrungs- und Genussmittel wird ein Großteil der durch das Vorhaben zu 

erwartenden Umsätze bereits durch das bestehende Karbener REWE-Center gebunden (ca. 

12,6 Mio. €). Im Worst Case verbleibt im Kernsortiment, nach Abzug der Bestandsumsätze, ein 

umverteilungsrelevanter Anteil von ca. 6,6 Mio. €. Bei Ausschöpfen der maximalen Verkaufs-

flächen bei Drogeriewaren und Zooartikeln / Tiernahrung würden 0,9 Mio. € bzw. 0,8 Mio. € 

umverteilungswirksam (vgl. Tab. 8). Die aus dem Vorhaben resultierenden wettbewerbswirk-

samen Umsatzanteile bei Nahrungs- und Genussmitteln, Drogeriewaren und Zooartikeln sind 

den Tabellen 9 bis 11 zu entnehmen. 

Bei Nahrungs- und Genussmitteln sind aus dem Umsatzzuwachs von max. 6,6 Mio. € folgende 

Umsatzumverteilungen zu Lasten anderer Lebensmittelanbieter zu erwarten (vgl. Tab. 9):  

/ Etwa 4,1 Mio. € entfallen auf Wettbewerber in Karben. Bei ihrer Umsatzleistung (ca. 

40,0 Mio. €22) ergibt sich eine durchschnittliche Umverteilungsquote von ca. 10 – 11 %. 

/ Gegen Wettbewerber außerhalb von Karben werden insgesamt 2,5 Mio. € umvertei-

lungswirksam. Da sich diese Umverteilungen auf eine Vielzahl von Anbietern und Stand-

orten beziehen, ergeben sich in den einzelnen Kommunen nur noch minimale Auswir-

kungen. Die Umsatzumverteilungsquoten liegen im Höchstfall bei ca. 3 % (Wöllstadt), 

sonst bei ca. 1 – 2 % (Bad Vilbel, Niddatal) oder noch niedriger.  

22  Ohne Rewe-Center im Bestand. 
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Tabelle 9: Umsatzumverteilungen im Kernsortiment Nahrungs- und Genussmittel  

Standorte 
Umsatzumverteilung zu 
Lasten d. Wettbewerber 

in Mio. € 

Bestandsumsatz 
Wettbewerber  

in Mio. € 

Durchschnittl. 
Umverteilungs-

quote in % 

Karben 4,1 40,6 10  

… davon ZVB Stadtmitte 2,3 22,2 10 – 11  

… davon integrierte Streulagen 1,2 12,0 10 – 11  

… davon Gewerbegebietsstandorte 0,6   6,4 9 – 10  

außerhalb von Karben 2,5 

… davon Bad Vilbel 1,0 > 80,0 1 – 2  

… davon Niddatal 0,2 – 0,3  16,1 1 – 2  

… davon Nidderau 0,1 38,6 < 1  

… davon Wöllstadt 0,2 – 0,3   8,6 3  

… davon andere Orte / Onlinehandel 0,9 

Summe 6,6 

GMA-Berechnungen 2022; ca.-Werte gerundet, Abweichungen durch Rundung möglich 

Bei Drogeriewaren verbleiben unter Berücksichtigung der Umsatzbindung des bisherigen 

REWE-Centers noch max. 0,9 Mio. € als wettbewerbswirksame Umsatzanteile. Diese müssen 

aus Umsatzumverteilungen zu Lasten anderer Drogeriewarenanbieter bzw. den Randsorti-

menten von Lebensmittelmärkten generiert werden:  

/ Etwa 0,6 Mio. € davon entfallen auf Wettbewerber in Karben. Es errechnet sich eine 

Umsatzumverteilungsquote von durchschnittlich ca. 7 %.  

/ Gegen Wettbewerber außerhalb von Karben werden insgesamt 0,3 Mio. € umvertei-

lungswirksam (vgl. Tab. 10). Da sich diese Umverteilungen auf eine Vielzahl von Anbie-

tern und Standorten beziehen, ergeben sich meist nur minimale Auswirkungen in den 

einzelnen Städten. Umsatzrückgänge sind mit Mitteln der prognostischen Marktfor-

schung kaum noch nachweisbar, auch weil in einigen Gemeinden nur Randsortimente 

von Lebensmittelmärkten betroffen sind (z. B. in Wöllstadt und Niddatal).  

Tabelle 10: Umsatzumverteilungen im Sortiment Drogeriewaren   

Standorte 
Umsatzumverteilung zu 
Lasten d. Wettbewerber 

in Mio. € 

Bestandsumsatz 
Wettbewerber  

in Mio. € 

Durchschnittl. 
Umverteilungs-

quote in % 

Karben 0,6   8,5 7 

… davon ZVB Stadtmitte 0,3   4,5 6 – 7 

… davon integrierte Streulagen* n. n.   0,9 n. n. 

… davon Gewerbegebietsstandorte 0,2 – 0,3    3,1 8 – 9  

Außerhalb von Karben 0,3 

… davon Bad Vilbel 0,1 15,8 < 1 

… davon Niddatal n. n.   1,2 n. n. 

… davon Nidderau 0,1   7,1 1 

… davon Wöllstadt n. n.   0,6 n. n. 

… davon andere Orte / Onlinehandel 0,1 

Summe 0,9 

n. n.  nicht nachweisbar (< 0,05 Mio. €) 

GMA-Berechnungen 2022; ca.-Werte gerundet, Abweichungen durch Rundung möglich  
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Bei Zooartikeln ergeben sich nach Abzug der entsprechenden Bestandsumsätze des bisherigen 

REWE-Centers noch max. 0,9 Mio. € als wettbewerbswirksame Umsatzanteile. Diese müssen 

zu Lasten anderer Zooartikelanbieter generiert werden: 

/ Rund 0,4 Mio. € davon betreffen Anbieter in Karben, in erster Linie Fressnapf. Rechne-

risch entspricht es einer Umsatzumverteilungsquote von ca. 17 – 18 % (vgl. Tab. 11).  

/ Gegen Wettbewerber außerhalb von Karben werden insgesamt etwa 0,4 Mio. € umver-

teilungswirksam. Da sich diese Umverteilungen auf eine Vielzahl von Anbietern und 

Standorten (auch den Onlinehandel) verteilen, ergeben sich in den einzelnen Städten 

nur geringe Auswirkungen, die gutachterlich weitgehend nicht mehr nachweisbar sind. 

In Bad Vilbel beträgt die Umverteilungsquote max. 6 - 7 % und richtet sich v. a. gegen 

die Fachabteilung des Baumarktes Maeusel in Gewerbegebietslage. 

Tabelle 11: Umsatzumverteilungen im Sortiment zoologischer Bedarf / Tiernahrung  

Standorte Umsatzumverteilung zu 
Lasten d. Wettbewerber 

in Mio. € 

Bestandsumsatz 
Wettbewerber  

in Mio. € 

Durchschnittl. 
Umverteilungs-

quote in % 

Karben 0,4 2,3 17 - 18  

… davon ZVB Stadtmitte 0,3 – 0,4  1,8 19  

… davon integrierte Streulagen n. n. 0,1 n. n. 

… davon Gewerbegebietsstandorte n. n. 0,4 n. n. 

Außerhalb von Karben 0,4 

… davon Bad Vilbel 0,1 1,2 6 – 7   

… davon Niddatal n. n. 0,3 n. n. 

… davon Nidderau < 0,1 1,2 5  

… davon Wöllstadt n. n. 0,1 n. n. 

… davon andere Orte / Onlinehandel 0,2 

Summe 0,4 

n. n.  nicht nachweisbar (< 0,05 Mio. €) 

GMA-Berechnungen 2022; ca.-Werte gerundet, Abweichungen durch Rundung möglich 

Als weitere Teilsortimente mit geringen Umsatzzunahmen (max. 0,2 Mio. €) sind Zeitungen / 

Zeitschriften / Schreibwaren sowie nicht zentrenrelevante Randsortimente wie Heimwerker-

bedarf, Gartenbedarf und Kleinmöbel auf ihre möglichen Auswirkungen zu prüfen.  

Hieraus sind folgende Umsatzumverteilungswirkungen absehbar (vgl. auch Tab. 12):  

/ Bei Zeitungen / Zeitschriften / Schreibwaren gehen max. 0,1 – 0,2 Mio. € zu Lasten von 

Wettbewerbern in Karben; sie betreffen ganz überwiegend Lebensmittelmärkte, Dro-

geriemärkte und Nonfood-Discounter mit ihren entsprechenden Randsortimenten. Bei 

den betroffenen Anbietern errechnet sich eine durchschnittliche Umsatzumvertei-

lungsquote von rund 7 – 8 %. 

/ Bei nicht zentrenrelevanten Sortimenten wie Heimwerker- und Gartenbedarf sowie 

Kleinmöbeln ergibt sich in Karben aus dem zu erwartenden Umsatzverlust von max. 0,1 

Mio. € eine durchschnittliche Umverteilungsquote von ca. 2 %. Betroffen sind v. a. die 

Nonfood-Discounter in der Stadtmitte, nachrangig auch der Baumarkt im Gewerbege-

biet Süd. 
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Tabelle 12: Umsatzumverteilungen bei Randsortimenten mit relevantem Umsatzzuwachs  

Zeitungen / Zeitschriften / 
Schreibwaren 

Heimwerker-, Gartenbedarf,  
Kleinmöbel 

Standorte in Mio. € in % in Mio. € in % 

Karben 0,1 - 0,2 7 – 8   0,1   2  

… davon ZVB Stadtmitte 0,1 8 – 9    < 0,1   4  

… dav. integrierte Streulagen < 0,1 6 – 7   n. n. n. n. 

… davon Gewerbegebiete n. n. n. n. < 0,1   1  

Außerhalb von Karben < 0,1 0,1 

… davon Bad Vilbel n. n. n. n. < 0,1 < 1  

… davon Niddatal n. n. n. n. n. n. n. n. 

… davon Nidderau n. n. n. n. n. n. n. n. 

… davon Wöllstadt n. n. n. n. n. n. n. n. 

… davon andere Orte /  
     Onlinehandel 

n. n. < 0,1 

Summe 0,2 0,2 

n. n. nicht nachweisbar (< 0,05 Mio. €) 

GMA-Berechnungen 2022; ca.-Werte gerundet, Abweichungen durch Rundung möglich 

Gegen Wettbewerber außerhalb von Karben (einschließlich Onlineanbietern) werden in den 

ergänzenden Randsortimenten Zeitungen / Zeitschriften / Schreibwaren und Heimwerker-, 

Gartenbedarf, Kleinmöbel max. rund 0,1 Mio. € wettbewerbswirksam. Da sich diese Umver-

teilungen auf eine Vielzahl von Anbietern und Standorten verteilen, ergeben sich nur minimale 

Auswirkungen in den einzelnen Städten, die mit den Mitteln der seriösen Marktforschung 

nicht mehr nachweisbar sind. In keiner der umliegenden Städte wird eine Umverteilungsquote 

von 1 % erreicht. 

3. Städtebauliche und versorgungsstrukturelle Auswirkungen 

3.1 Auswirkungen in der Stadt Karben 

Aufgrund der gegebenen Wettbewerbsverteilung in Karben, bei der sich der Großteil der kon-

kurrierenden Lebensmittel- und Drogeriemärkte sowie der Zoofachmarkt im faktischen zent-

ralen Versorgungsbereich der neuen Stadtmitte befinden, wird auch der größte Teil der Um-

satzumverteilungen den faktischen zentralen Versorgungsbereich betreffen.  

Bei Nahrungs- und Genussmitteln errechnet sich in der neuen Stadtmitte eine durchschnittli-

che Umverteilungsquote von ca. 10 – 11 %, bei Drogeriewaren ca. 6 – 7 % und bei Zoobedarf 

ca. 19 %. Umsatzrückgänge betreffen hier in erster Linie den Drogeriemarkt Rossmann, den 

Zoofachmarkt Fressnapf sowie die Lebensmittelmärkte tegut, REWE und Aldi. Da es sich bei 

allen hauptsächlich betroffenen Märkten um leistungsstarke Anbieter handelt, die zudem von 

Agglomerationsvorteilen profitieren, sind – mit Ausnahme des Zoofachmarktes – direkte Ge-

fährdungen nicht zu erwarten. Dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Einwoh-

nerzahl in Karben in den kommenden Jahren absehbar steigen wird, ebenso wie in den weite-

ren Städten und Gemeinden im Umland. Von diesem steigenden Nachfragepotenzial profitie-



AUSWIRKUNGSANALYSE VERLAGERUNG / UMSTRUKTURIERUNG REWE-CENTER IN KARBEN, JUNI 2022 

office.koeln@gma.biz / www.gma.biz 38

ren auch alle Bestandsanbieter. Zum Erhebungszeitpunkt war im faktischen zentralen Versor-

gungsbereich kaum Leerstand vorhanden; von „Vorschädigungen“ ist daher nicht zu sprechen. 

Städtebauliche Beeinträchtigungen wie etwa verstärktes Auftreten von Leerständen oder Tra-

ding-down-Tendenzen als Folge des Umstrukturierungsvorhabens sind somit nicht absehbar. 

Allerdings kann der Fressnapf-Markt in der St.-Egrève-Straße als gefährdet betrachtet werden; 

ein möglicher Marktaustritt könnte zu einer gewissen Beeinträchtigung der Angebotsstruktur 

im faktischen zentralen Versorgungsbereich führen, da damit der einzige Fachanbieter von 

zoologischem Bedarf in der Stadtmitte wegfallen würde. Allerdings ist hierzu anzumerken, 

dass Zooartikel und Tiernahrung nicht wesentlich zur Stärkung des zentralen Versorgungsbe-

reiches beitragen, da es sich dabei zum einen um Güter handelt, die nicht alle Menschen son-

dern nur Tierbesitzer benötigen, und zum anderen die erhältlichen Waren (häufig schwere 

und voluminöse Artikel) primär von Autokunden erworben werden. Auch befindet sich das 

Ladenlokal von Fressnapf am Rande des faktischen zentralen Versorgungsbereiches und wird 

durch die stark befahrene Bahnhofstraße (L 3205) von den Einzelhandelsnutzungen in der ei-

gentlichen Stadtmitte (= Neue Mitte und Selzerbrunnencenter) abgetrennt. Der Anbieter kann 

daher an der bisherigen Position ohnehin nur im geringen Umfang Impulswirkungen für die 

Stadtmitte bewirken. Um einen echten Magnetbetrieb für die Innenstadt, der bedeutende 

weitere Kundenzuflüsse für weitere Geschäfte auslöst, handelt es sich dabei nicht. 

Außerhalb der Karbener Innenstadt sind nur geringe Auswirkungen bei den einzelnen Anbie-

tern zu erwarten. Bestandsgefährdungen von strukturprägenden Nahversorgern (z. B. REWE 

an der Rendeler Straße, Nahkauf in Petterweil, tegut-Lädchen in Okarben) sind nicht zu erwar-

ten, da hier andere Angebotskonzepte vorliegen und sich diese Nahversorger bereits vor lan-

ger Zeit an die Marktpräsenz des Großflächenanbieters REWE-Center angepasst haben. 

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

/ Das Verlagerungs- und Umstrukturierungsvorhaben des REWE-Centers wird in den 

meisten Sortimenten keine bestandsgefährdenden Auswirkungen nach sich ziehen. Mit 

dem geplanten Neubau sollen in erster Linie die bestehenden qualitativen Defizite des 

Altgebäudes ausgeglichen werden. Der geplante Neubau dient der Anpassung des SB-

Warenhauses an die heutigen Kundenanforderungen und somit einem langfristigen Er-

halt der Wettbewerbsfähigkeit dieses strukturprägenden Betriebs im Karbener Norden. 

/ Betriebsaufgaben der strukturprägenden Lebensmittelmärkte sind nicht zu erwarten. 

Alle strukturprägenden Anbieter weisen eine hohe Leistungsstärke auf und werden 

durch das Vorhaben nicht in ihrem Bestand gefährdet.  

/ Hierbei sind auch die steigenden Einwohnerzahlen aufgrund des geplanten Wohnungs-

neubaus im Stadtgebiet zu berücksichtigen. Neubaugebiete sind v. a. im nördlichen 

Stadtgebiet geplant, so in Petterweil und in Kloppenheim (im Nahumfeld des Vorhaben-

standortes). Für die Bewohner dieser Quartiere würde sich das wohnortnahe Versor-

gungsangebot in Folge des Vorhabens verbessern. Mit dem durch die Neubaugebiete 

steigenden Einwohnerpotenzial wird sich auch das Kaufkraftpotenzial erhöhen, das al-

len Anbietern zur Verfügung steht. Insbesondere in den nahversorgungsrelevanten Sor-

timenten werden sich dadurch die Umverteilungsquoten relativieren.  

/ Das Vorhaben fügt der bisherigen Versorgungsstruktur keinen neuen Standort hinzu, da 

es sich um ein Verlagerungsvorhaben handelt. Hierzu sollte im vorgesehenen GE am 
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Altstandort künftig Einzelhandel (außer Selbstvermarkter) ausgeschlossen werden. Ge-

nerell trägt das Vorhaben zu einer Sicherung des Unterzentrums Karben bei. 

Lediglich im Bereich Zoologischer Bedarf / Tiernahrung sind bei einer größeren Fachabteilung 

im SB-Warenhaus mit 800 m2 VK erhebliche Auswirkungen in Karben und hier insbesondere 

im faktischen zentralen Versorgungsbereich Innenstadt festzuhalten. Mit dem Zoofachmarkt 

Fressnapf befindet sich der einzige Fachanbieter in einer Randlage des zentralen Versorgungs-

bereichs; bei einer Umverteilungsquote von fast 20 % ist hier eine erhebliche Betriebsgefähr-

dung festzuhalten. Zwar würde auch ein Fressnapf-Fachmarkt von den steigenden Einwohner-

zahlen in Karben und Umland profitieren. Zooartikel und Tiernahrung sind nach der Sorti-

mentsliste des Regionalplans / RegFNP als zentrenrelevant eingestuft; dies trifft auch faktisch 

auf das Grundzentrum Karben zu. Gleichzeitig kann der Anbieter Fressnapf jedoch nicht als 

Magnetbetrieb bzw. Frequenzbringer für den zentralen Versorgungsbereich gesehen werden; 

diese Rolle fällt insbesondere den Lebensmittelmärkten und dem Drogeriemarkt Rossmann 

zu. Da in unmittelbarer Nachbarschaft zur Fressnapf-Filiale derzeit ein Denns BioMarkt errich-

tet wird, ist davon auszugehen, dass diese östliche Randlage des faktischen zentralen Versor-

gungsbereichs in den kommenden Jahren aufgewertet und stärker frequentiert wird. 

Vor diesem Hintergrund ist anzuregen, die Verkaufsfläche für den Zoologischen Bedarf / Tier-

nahrung im SB-Warenhaus auf eine geringere Fläche als 800 m2 festzuschreiben. Aus gut-

achterlicher Sicht ist hier eine Größenordnung von maximal 500 m2 zu empfehlen, um –  unter 

Berücksichtigung der grundsätzlich positiven Einwohner- und Nachfrageentwicklung in Karben 

und Umland sowie angesichts der positiven Entwicklung am Fressnapf-Standort durch die An-

siedlung eines Biofachmarktes – betriebsgefährdende Auswirkungen auf diesen strukturprä-

genden Anbieter zu reduzieren. Die Umverteilungswirkungen lägen mit ca. 11 – 12 % zwar 

noch auf einem spürbaren, aus Gutachtersicht jedoch nicht betriebsgefährdenden Niveau. 

3.2 Auswirkungen in umliegenden Städten und Gemeinden 

Außerhalb der Stadt Karben werden auf Grund der dort vorhandenen eigenen Angebotsstruk-

turen im Lebensmittelsegment und in den relevanten Fachsortimenten keine wesentlichen 

Auswirkungen des Vorhabens eintreten (vgl. Tabellen 9 - 12).  

So wurde für keinen zentralen Ort eine Umsatzumverteilungsquote von mehr als 6 – 7 % er-

mittelt; dies auch nur im Sortiment Zoologischer Bedarf / Tiernahrung. Bei Nahrungs- und Ge-

nussmitteln sowie Drogeriewaren liegen die Umverteilungswirkungen durchgängig unter 3 %. 

Hierbei ist zum einen auf die Leistungsstärke der dortigen, zumeist langjährig etablierten An-

bieter zu verweisen, die überwiegend modern und zeitgemäß auftreten. Zum anderen fallen 

bei den einzelnen Betrieben jeweils nur relativ geringe Umsatzumverteilungen in Folge des 

Umstrukturierungsvorhabens in Karben aus. Bestandsgefährdungen von strukturprägenden 

Nahversorgern (auch kleineren Lebensmittelmärkten23) sind nicht zu erwarten, da hier i. d. R 

deutliche Entfernungen zum Vorhabenstandort vorliegen und sich diese Nahversorger bereits 

seit Langem an die Marktpräsenz des Großflächenanbieters REWE-Center angepasst haben. 

Beeinträchtigungen der örtlichen Nahversorgungsstrukturen und der Magnetbetriebe sind in 

allen umliegenden Kommunen zu verneinen.

23  Z. B. in Ober-Erlenbach, Rodheim, Nieder-Wöllstadt und Burgholzhausen (max. 2 % Umverteilung). 
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Schädigungen von zentralen Versorgungsbereichen in Folge der geplanten Umstrukturierung 

am Planstandort Warthweg in Karben können in allen umliegenden Städten ausgeschlossen 

werden, ebenso wie Beeinträchtigungen der Versorgungsfunktionen der zentralen Orte. 
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4. Vereinbarkeit mit den Vorgaben der Landes- und Regionalplanung  

Zur Einhaltung der hier einschlägigen raumordnerischen Ziele und Grundsätze (vgl. hierzu Ka-

pitel I., 2.) durch das Vorhaben sind folgende Punkte festzuhalten:  

/ Zentralitätsgebot: 

 Der Standort des großflächigen Einzelhandelsvorhabens befindet sich nicht in einem 

Ober- oder Mittelzentrum sondern in einem Grundzentrum.  

Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Verlagerung und Umstrukturierung eines 

im städtischen und regionalen Versorgungsgefüge langjährig ansässigen und etab-

lierten Anbieters. Das REWE-Center wurde bislang als SB-Warenhaus mit umfangrei-

chen Non-Food-Randsortimenten betrieben; dies soll so auch im neuen Bebauungs-

plan festgeschrieben werden. Damit kann vermieden werden, dass eine schlei-

chende Umnutzung mit Fachmärkten oder kleinteiligen Fachgeschäften auf Teilflä-

chen des SB-Warenhauses erfolgt. Durch die Festsetzung eines Verkaufsflächen-

pools mit maximalen Verkaufsflächen nach einzelnen Sortimenten wird dem Betrei-

ber eine heute notwendige Flexibilität in der Ausgestaltung seines Angebotes ge-

währleistet, ohne dass der Betriebstyp SB-Warenhaus verändert würde oder die Ver-

kaufsfläche insgesamt erweitert werden könnte (gesamte Verkaufsfläche maximal 

6.540 m2 VK). Somit kann der Betreiber auf gewisse Marktveränderungen oder auch 

temporäre Aktionen reagieren, ohne dass jeweils der Bebauungsplan angepasst 

werden müsste. Durch die vorgesehene Umstrukturierung erfolgt keine weitere Aus-

dehnung des Einzugsgebietes des SB-Warenhauses; allerdings eine Steigerung der 

Marktdurchdringung in diesem Einzugsgebiet. Es ist zwar insgesamt eine Attraktivi-

tätssteigerung gegenüber dem heutigen Objekt zu sehen, gleichzeitig hat sich aber 

in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Angebotsstruktur in den Umland-

kommunen, gerade im Lebensmittel- und Drogeriewarensektor, ebenfalls verbes-

sert, sodass hier keine Ausdehnung des Einzugsgebietes zu erwarten ist. 

 Mit dem Verlagerungs- und Umstrukturierungsvorhaben sollen keine neuen Ver-

kaufsflächen entstehen. Die gesamten 6.540 m² VK sind bereits im Bestand vorhan-

den. Am Altstandort ist ein GE vorgesehen, hier soll laut Bebauungsplanentwurf Ein-

zelhandel allenfalls für Selbstvermarkter im untergeordneten Umfang zulässig sein. 

/ Kongruenzgebot:

 Das regelmäßige Einzugsgebiet des Vorhabens umfasst im Kern das Stadtgebiet von 

Karben. Außerdem sind einzelne Stadt- bzw. Ortsteile der Nachbarkommunen Nid-

datal, Wöllstadt, Bad Homburg v.d.H. und Rosbach v.d.H. dem Einzugsgebiet zuzu-

rechnen.  

 Wie die Umsatzermittlung erwiesen hat, stammt der größte Teil der zu erwartenden 

Umsätze (zwischen ca. 50 % bei Zoologischem Bedarf und ca. 60 – 65 % bei den 

kleinteiligen Randsortimenten) aus der Standortkommune Karben.24

 Da das Umstrukturierungsvorhaben außerhalb von Karben keine Betriebsaufgaben 

erwarten lässt und die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung im überört-

24  Auch hier zeigt sich, dass die Fachabteilung bei Zoologischem Bedarf / Tiernahrung zu groß dimensioniert ist. 



AUSWIRKUNGSANALYSE VERLAGERUNG / UMSTRUKTURIERUNG REWE-CENTER IN KARBEN, JUNI 2022 

office.koeln@gma.biz / www.gma.biz 42

lichen Einzugsgebiet durch das Vorhaben nicht gefährdet wird, sind keine Störungen 

des zentralörtlichen Versorgungssystems absehbar. 

/ Integrationsgebot:

 Der Vorhabenstandort am Warthweg liegt außerhalb des faktischen zentralen Ver-

sorgungsbereiches in einer „gewerblichen Baufläche“ geplant. Gemäß Regionalplan 

Südhessen / RegFNP ist der Standort damit nicht dem „bestehenden Siedlungsge-

biet“ zuzuordnen.  

 Der Planstandort weist eine räumliche und funktionale Verbindung zum bestehen-

den Siedlungsgebiet auf. Mehrere Wohnquartiere und eine Bushaltestelle25 liegen 

in fußläufiger Nähe. Zudem ist er in das örtliche Fuß- und Radwegenetz integriert. 

 Durch die geplante geringfügige Verlagerung des REWE-Centers verschlechtert sich 

die städtebauliche Bewertung des Einzelhandelsstandortes gegenüber dem Alt-

standort nicht. Die Distanz zur Bushaltestelle wird sogar etwas verkürzt. 

/ Beeinträchtigungsverbot: 

 Das Verlagerungs- und Umstrukturierungsvorhaben des bereits ansässigen SB-Wa-

renhauses REWE-Center wird – mit Ausnahme der zoologischen Bedarfs - keine be-

standsgefährdenden Auswirkungen in Karben nach sich ziehen, da dieser Anbieter 

bereits seit langer Zeit die städtische und regionale Angebotsstruktur prägt und mit 

dem Vorhaben primär seine Wettbewerbsfähigkeit erhalten will. Im Worst Case sind 

bei Ausnutzung von max. ca. 4.500 m² VK im Lebensmittel-Kernsortiment Umvertei-

lungen von max. 10 – 11 % % in Karben möglich. Angesichts der Leistungsfähigkeit 

der betroffenen Anbieter und der steigenden Nachfragepotenziale in Karben und 

Umland in den kommenden Jahren sind keine schädlichen Auswirkungen abzuleiten. 

Außerhalb Karbens sind die Umsatzrückgänge nur noch marginal (max. 3 %). 

 Auch bei einer spürbaren Erweiterung der Drogeriewarenverkaufsfläche im SB-Wa-

renhaus sind keine negativen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in 

Karben oder Umland bzw. die Nahversorgungsstrukturen zu erwarten. In Karben 

sind mit Rossmann und dm bereits zwei leistungsfähige Drogeriefachmärkte ansäs-

sig; des Weiteren führen alle Lebensmittelmärkte das Drogeriewarensortiment als 

Randsortiment, ergänzend zum Kernsortiment Nahrungs- und Genussmittel.  

 Lediglich bei einer deutlichen Erweiterung einer Fachabteilung für Zoologischen Be-

darf / Tiernahrung wären spürbare Auswirkungen im faktischen zentralen Versor-

gungsbereich Karben die Folge, da hier mit Fressnapf der einzige Fachanbieter (Fach-

markt) ansässig ist, der als Hauptwettbewerber zum Vorhaben gesehen werden 

kann. Mit fast 20 % Umsatzverlust liegt hier eine Betriebsgefährdung vor, auch wenn 

die Fressnapf-Filiale durch eine Ansiedlung eines Bio-Supermarktes im unmittelba-

ren Nahumfeld gestärkt wird und auch ein Zoofachmarkt von steigenden Einwoh-

nerzahlen in Karben und Umland profitieren kann. Aus gutachterlicher Sicht ist für 

den Bebauungsplan eine maximale Verkaufsfläche im Zoologischen Bedarf / Tiernah-

rung von 500 m2 zu empfehlen, um schädliche Auswirkungen auf den faktischen 

zentralen Versorgungsbereich in Karben zu vermeiden.  

25  Mit stündlichem Verkehr zweier Buslinien. 
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 In den übrigen Teilsortimenten des SB-Warenhauses sind nur vergleichsweise ge-

ringe Verkaufsflächenzuwächse gegenüber dem aktuellen Konzept möglich, teil-

weise sogar Verkaufsflächenrückgänge. Im Höchstfalle errechnen sich im faktischen 

zentralen Versorgungsbereich von Karben bei Zeitschriften / Schreibwaren Umsatz-

rückgänge von ca. 8 – 9 % (vorwiegend bei Lebensmittelmärkten und Nonfood-Dis-

countern mit ihren diesbezüglichen Randsortimenten, die hierdurch nicht in ihrem 

Bestand gefährdet werden). In den übrigen Teilsortimenten sind deutlich geringere 

Umsatzumverteilungsquoten absehbar. Angesichts der positiven Einwohnerent-

wicklung in Karben und der Vielzahl an Anbietern, die hier ansässig sind, sind in den 

ergänzenden Teilsortimenten insgesamt keine Gefährdungen von strukturprägen-

den Anbietern im zentralen Versorgungsbereich zu erwarten. 

 Negative Auswirkungen des Vorhabens auf die gesamtstädtische Nahversorgungs-

struktur oder die zentralörtlichen Versorgungsfunktion von Karben sind nicht zu er-

warten. Betriebsaufgaben von strukturprägenden Lebensmittel- oder Drogeriemärk-

ten können ausgeschlossen werden, ebenso eine Gefährdung von kleineren Nahver-

sorgern. Zu berücksichtigen ist hierbei auch der geplante Wohnungsneubau in den 

nördlichen Stadtteilen, auch in fußläufiger Nähe zum Vorhabenstandort. Für die Be-

wohner der übrigen Stadtteile würde sich das wohnortnahe Versorgungsangebot 

absehbar nicht verschlechtern. Eine Gefährdung der verbrauchernahen Versorgung 

in Karben ist somit nicht zu erkennen. 

 Außerhalb von Karben verteilen sich absehbare Umsatzrückgänge auf eine Vielzahl 

von Standorten und Anbietern (auch verschiedener Branchen). Die umliegenden 

Mittelzentren Bad Homburg v.d.H., Bad Vilbel, Friedberg26 und Friedrichsdorf sowie 

das Kleinzentrum Rosbach v.d.H. und das Unterzentrum Nidderau verfügen selbst 

über leistungsstarke Lebensmittelmärkte (REWE-Center oder andere Große Super-

märkte), mehrheitlich auch über Drogerie und Zoofachmärkte, sodass wesentliche 

Auswirkungen in diesen Städten nicht zu erwarten sind. In den Kleinzentren Niddatal 

und Wöllstadt sind zwar leistungsfähige Lebensmittelmärkte vorhanden, jedoch 

keine Drogerie- oder Zoofachmärkte, sodass sich diesbezüglich keine bestandsge-

fährdenden Auswirkungen ergeben. Im Höchstfall (Zoologischer Bedarf / Tiernah-

rung) werden in einzelnen Teilsortimenten Umverteilungsquoten von ca. 5 - 7 % er-

reicht, im Allgemeinen aber deutlich niedrigere Umverteilungsquoten. In keiner 

Nachbarkommune, erst recht nicht in weiter entfernten Mittelzentren, wird es in 

Folge der Vorhabenrealisierung zu Bestandsgefährdungen oder Beeinträchtigungen 

der Versorgungsstrukturen kommen. Negative Auswirkungen auf die städtebauliche 

Entwicklung, Ordnung und Funktionsfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche 

der umliegenden zentralen Orte sind wegen der absolut sehr geringen Umsatzrück-

gänge und die teils erheblichen Entfernungen zum Vorhabenstandort nicht abseh-

bar. Somit sind keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche 

zu erwarten. Auch die Nahversorgung der Bevölkerung im überörtlichen Einzugsbe-

reich wird nicht negativ beeinflusst. Bei einer maximalen Umverteilungsquote von 

3 % sind weder Bestandsgefährdungen von strukturprägenden Lebensmittelmärk-

ten noch von auch kleineren Nahversorgungsbetrieben zu erwarten. 

26  Mittelzentrum mit Teilfunktion eines Oberzentrums in Kooperation mit Bad Nauheim. 
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/ Standortausweisung im Regionalplan Südhessen: 

 Gemäß Regionalem Flächennutzungsplan (RegFNP) befindet sich der vorgesehene 

Standort zur Verlagerung in einer „Gewerblichen Baufläche, geplant“. Damit ist der 

Planstandort gemäß Regionalplan Südhessen nicht dem bestehenden Siedlungsge-

biet zuzuordnen.  

 Zugleich liegt ein Widerspruch zum Ziel Z3.4.3-3 vor, wonach in „Vorranggebieten 

Industrie und Gewerbe“ die Ansiedlung von auch nicht großflächigem zentrenrele-

vantem Einzelhandel unzulässig ist.  

Insgesamt erfüllt das vorliegende Verlagerungs- und Umstrukturierungsvorhaben die landes- 

und regionalplanerischen Vorgaben an großflächige Einzelhandelsvorhaben nur teilweise. Eine 

erforderliche Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens ist absehbar. 
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VI. Zusammenfassende Bewertung des Vorhabens 

Zusammenfassung 

Vorhaben  / Abriss des bisherigen REWE-Centers am Warthweg 1 - 5 (SB-Warenhaus 
mit 6.540 m² VK inkl. Konzessionären) mit anschließendem Neubau auf 
dem Nachbargrundstück, dort insgesamt ca. 6.540 m² VK für SB-Waren-
haus. 

/ Es ist die Festsetzung eines Verkaufsflächenpools mit max. Verkaufsflä-
chen nach Sortimenten vorgesehen, die dem Betreiber eine gewisse 
Flexibilität in der Ausgestaltung seines Angebotes gewährleisten. Durch 
die Festsetzung des Betriebstyps SB-Warenhaus und der unveränderten 
Gesamtverkaufsfläche von 6.540 m² wird gewährleistet, dass die Pla-
nung dem heutigen Objekt weitgehend entspricht. 

/ Der Standort eines SB-Warenhauses ist langjährig etabliert, es nimmt 
eine strukturprägende Funktion im Angebotsgefüge des Unterzentrums 
Karben ein. Der Neubau dient der Modernisierung und langfristigen Si-
cherung der Wettbewerbsfähigkeit des Versorgungsstandortes.  

Planstandort / Im nördlichen Teil des Stadtgebietes im Gewerbegebiet Warthweg; 
derzeit kein weiterer Einzelhandel im Nahumfeld. 

/ Gute verkehrliche Erreichbarkeit (Kfz, Bus, Fahrrad) und sehr gute Ein-
sehbarkeit von überörtlichen Verkehrsachsen (B 3, L 3205, L 3351). 

/ Primär autokundenorientierter Gewerbegebietsstandort, aber auch 
Nahversorgungsbedeutung für umliegende Wohngebiete sowie für die 
Stadtteile Okarben und Petterweil. 

Rechtsrahmen  / Am bisherigen Standort existiert kein gültiger Bebauungsplan. Für das 
SB-Warenhaus liegt eine Baugenehmigung Az. 02765-03-B-0012 vom 
23.03.2004 mit einer genehmigten Verkaufsfläche von 6.540 m² vor. 

/ Für das Verlagerungs- / Umstrukturierungsvorhaben des REWE-Centers 
soll ein neuer Bebauungsplan mit der Ausweisung eines Sondergebietes 
gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO für ein SB-Warenhaus aufgestellt werden. 

/ Der Altstandort soll künftig als Gewerbegebiet ausgewiesen werden; 
Einzelhandel soll dort nur für Selbstvermarkter im untergeordneten 
Umfang zulässig sein. 

Rahmenbedingungen / Karben: ca. 23.400 Einwohner; Unterzentrum im Ordnungsraum mit ho-
her Arbeitsplatzzentralität, keine überörtlichen Versorgungsfunktionen

/ Einzelhandelsstrukturen:  

 Neue Stadtmitte im Bereich Bahnhofstraße / Krnover Platz / Robert-
Bosch-Straße (= faktischer zentraler Versorgungsbereich): Einzelhan-
dels- und Dienstleistungsbetriebe im Fachmarktzentrum Selzerbrun-
nencenter, am Krnover Platz / Luisenthaler Straße, im Einkaufs- und 
Dienstleistungszentrum „Neue Mitte“ sowie im City-Center; stand-
ortprägend sind hier Lebensmittelmärkte (tegut, REWE, Aldi, Denns 
BioMarkt (im Bau)) und kleinflächige Fachmärkte des kurz- und mit-
telfristigen Bedarfs (Fristo, Rossmann, Action, Fressnapf, KiK u. a.)  

 Gewerbegebiet Warthweg: REWE-Center (größter Anbieter Karbens)

 Gewerbegebiet Süd: Agglomeration von Netto-Lebensmitteldiscoun-
ter, dm-Drogeriemarkt und Logo-Getränkemarkt, außerdem Hage-
bau-Bau- und Gartenfachmarkt u. a. m. 

 Weitere Einzelhandelsbetriebe in Wohngebietslagen: u. a. REWE-Su-
permarkt an der Rendeler Straße sowie weitere Nahversorger.
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Zusammenfassung 

Einzugsgebiet  / Das Einzugsgebiet umfasst außer dem Stadtgebiet von Karben noch 
nordwestlich, nördlich und nordöstlich angrenzende Teile der Nachbar-
kommunen Niddatal, Wöllstadt, Bad Homburg und Rosbach.  

/ Durch die Verlagerung und Umstrukturierung ist gegenüber dem bishe-
rigen REWE-Center keine Ausweitung des Einzugsgebietes zu erwarten. 

Bevölkerungs- und 
Kaufkraftpotenzial 

/ Aktuell ca. 40.500 Einwohner im Einzugsgebiet. Einwohnerzunahmen 
durch Wohnneubau in Kloppenheim und Petterweil absehbar. 

/ Kaufkraftpotenziale im Einzugsgebiet (untersuchungsrelevante Sorti-
mente): 

 Nahrungs- und Genussmittel  ca. 111,7 Mio. €  

 Drogeriewaren  ca.   13,5 Mio. €  

 Zooartikel  ca.     2,9 Mio. €  

Umsatzerwartung / 
Umsatzzuwachs 

/ Umsatzerwartung bei Ausnutzung der jeweils maximalen Verkaufsfläche

 Nahrungs- und Genussmittel  max. 19,2 Mio. €  

 Drogeriewaren max.   2,2 Mio. €  

 Zoologischer Bedarf / Tiernahrung  max.   1,0 Mio. €  

/ Für die einzelnen Teilsortimente ergeben sich im Worst Case folgende 
Umsatzveränderungen gegenüber dem Status quo: 

 Nahrungs- und Genussmittel  + 6,6 Mio. €  

 Drogeriewaren  + 0,9 Mio. €  

 Zooartikel  + 0,8 Mio. €  

 Zeitungen / Zeitschriften / Schreibwaren  + 0,2 Mio. € 

 Bücher / Spielwaren + / - 0 Mio. €

 Bekleidung / Schuhe / Sport + / - 0 Mio. €

 Elektrowaren - 0,2 Mio. € 

 Haushaltswaren / GPK / Heimtextilien + 0,1 Mio. € 

 Nicht zentrenrelevante Randsortimente + 0,2 Mio. € 
(z. B. Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf, Kleinmöbel) 

Versorgungsstruktu-
relle und städtebauli-
che Auswirkungen 

/ Das Vorhaben fügt der Versorgungsstruktur keinen neuen Standort 
hinzu. Es trägt zur Sicherung des Unterzentrums Karben bei. Mit dem 
Neubau wird die Verkaufsfläche am Standort nicht vergrößert. 

/ Ein Großteil der mit dem Vorhaben verbundenen Umsätze ist schon 
heute durch das REWE-Center am Standort gebunden, d. h. nur ein Teil 
davon geht in den Wettbewerb. 

/ Die absehbaren Mehrumsätze werden vorwiegend gegenüber Wettbe-
werbern in Karben umverteilungswirksam. Bei der gegebenen Ange-
botsstruktur werden hiervon primär Lebensmittel- und Fachmärkte im 
faktischen zentralen Versorgungsbereich der Stadtmitte betroffen.  

/ Im faktischen zentralen Versorgungsbereich von Karben (neue Stadt-
mitte) werden Umsatzumverteilungsquoten von ca. 10 – 11 % bei Nah-
rungs- und Genussmitteln, ca. 6 – 7 % bei Drogeriewaren und ca. 19 % 
bei Zooartikeln erreicht. Bei Schreibwaren / Zeitschriften ergeben sich 
Umverteilungsquoten zu Lasten der neuen Stadtmitte von max. 8 – 9 %, 
bei nicht zentrenrelevanten Randsortimenten wie Heimwerkerbedarf, 
Gartenbedarf und Kleinmöbel max. 4 %. Umsatzrückgänge im Stadt-
zentrum ergeben sich in erster Linie bei den Lebensmittelmärkten, dem 
Drogeriemarkt sowie dem Zoofachmarkt. Bestandsgefährdungen von 
strukturprägenden Anbietern und städtebauliche Beeinträchtigungen 
können, mit Ausnahme des Zoofachmarktes, ausgeschlossen werden. 
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Zusammenfassung 
/ Angesichts der hohen Umverteilungswirkungen im Sortiment Zoologi-

scher Bedarf / Tiernahrung bei einer geprüften max. Verkaufsfläche von 
800 m2 wird eine Reduzierung auf max. 500 m2 VK in diesem Sortiment 
empfohlen. 

/ Auf auswärtige Anbieter von Lebensmitteln, Drogeriewaren, Zooarti-
keln und ergänzenden Randsortimenten entfallen nur geringe Auswir-
kungen. Hier verteilen sich die Auswirkungen auf mehrere Branchen so-
wie eine Vielzahl von Anbietern und Standorten. Die daraus abzuleiten-
den Umverteilungsquoten liegen in den einzelnen Kommunen und Sor-
timenten im rechnerischen Höchstfall bei 5 – 7 % (Zoologischer Bedarf / 
Tiernahrung), meist aber deutlich niedriger. Wesentliche Auswirkungen 
auf den Anbieterbestand, die Nahversorgungsstrukturen und die zent-
ralen Versorgungsbereiche in den Umlandkommunen können in jedem 
Ort ausgeschlossen werden. 

Raumordnerische  
Bewertung des  
Vorhabens 

Absehbar wird für das vorliegende Umstrukturierungs- und Verlagerungs-
vorhaben ein Zielabweichungsverfahren erforderlich, da der Planstandort die 
landes- und regionalplanerischen Vorgaben an großflächige Einzelhandels-
vorhaben nur teilweise erfüllt: 

/ Das Zentralitätsgebot wird nicht vollständig eingehalten, da der Standort 
des großflächigen Einzelhandelsvorhabens nicht in einem Ober- oder 
Mittelzentrum sondern in einem Grundzentrum liegt. Zu berücksichtigen 
ist aber, dass das Vorhaben überwiegend der Sicherung der örtlichen 
Grundversorgung dient. 

/ Eine erhebliche Verletzung des Kongruenzgebotes liegt nicht vor, da der 
überwiegende Teil der zu erwartenden Umsätze aus der Standortkom-
mune Karben stammt. Das Umstrukturierungsvorhaben lässt außerhalb 
von Karben keine Betriebsaufgaben erwarten und gefährdet die ver-
brauchernahe Versorgung der Bevölkerung im überörtlichen Einzugsge-
biet nicht. Störungen des zentralörtlichen Versorgungssystems sind 
nicht absehbar. 

/ Das Vorhaben entspricht nicht vollständig den Zielen des Integrationsge-
botes. Der Planstandort am Warthweg liegt außerhalb des faktischen 
zentralen Versorgungsbereiches und ist nicht einem „bestehenden Sied-
lungsgebiet" gemäß Regionalplan / RegFNP zuzuordnen. 

/ Mit seiner guten Anbindung an das örtliche Geh- und Radwegenetz weist 
der Standort eine räumliche und funktionale Verbindung zum bestehen-
den Siedlungsgebiet auf. Eine Bushaltestelle und mehrere Wohnquar-
tiere liegen in fußläufiger Nähe. Durch die geplante geringfügige Verla-
gerung des REWE-Centers verschlechtert sich die städtebauliche Bewer-
tung des Einzelhandelsstandortes gegenüber dem Altstandort aber 
nicht. 

/ Die geplante Verlagerung / Umstrukturierung des REWE-Centers wird 
weder in Karben noch in umliegenden zentralen Orten Bestandsgefähr-
dungen nach sich ziehen. Beeinträchtigungen der Versorgungsstruktu-
ren oder des zentralen Versorgungsbereichs sind nicht zu erwarten. 
Lediglich im Bereich Zoologischer Bedarf / Tiernahrung werden bei ei-
ner Fachabteilung mit 800 m2 VK Betriebsgefährdungen im faktischen 
zentralen Versorgungsbereich Karben ausgelöst. Daher wird eine dies-
bezügliche Reduzierung des Teilsortiments im SB-Warenhaus auf max. 
500 m2 VK empfohlen. 

/ Außerhalb von Karben sind keine schädlichen Auswirkungen auf zent-
rale Versorgungsbereiche zu erwarten. Auch die Nahversorgung der Be-
völkerung im überörtlichen Einzugsbereich wird nicht beeinträchtigt. 
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Zusammenfassung 
/ Der vorgesehene Standort zur Verlagerung bzw. Neuansiedlung liegt ge-

mäß Regionalplan Südhessen / RegFNP in einer „Gewerblichen Bauflä-
che, geplant“. Dies widerspricht dem regionalplanerischen Ziel Z3.4.3-3, 
wonach in Vorranggebieten Industrie und Gewerbe die Ansiedlung von 
zentrenrelevantem Einzelhandel, auch unterhalb der Großflächigkeit, 
unzulässig ist. 

GMA-Zusammenstellung 2022 
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Stadtverordnetenfraktion  
 

 
 

 Freie Wähler Karben 
 
 
 
 
 
 
 An die  
 Stadtverordnetenvorsteherin 
 Frau Ingrid Lenz 
 Rathausplatz 1 
 61184 Karben 
 
 
 
 
                          Karben, den 17.04.2022 
 
  
Betreff: Prüfantrag Einbahnstraße zwischen Burger King und Kino 
 
FW-Prüfantrag Einbahnstraße zwischen Burger King und Kino 
 
 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 
Den Magistrat zu beauftragen, zu prüfen in wie weit in der Robert-Bosch-Straße zwischen Burger King 
und Kino eine Einbahnstraße und gegebenenfalls die Errichtung von Parkplätzen auf einer Straßenseite 
umgesetzt werden kann. 

 

 

Fraktionsvorsitzender: 
Thorsten Schwellnus 
Am Hang 17 
61184 Karben 
Tel.: (06039) 485985  
E-Mail: t.schwellnus@fw-karben.de 
 
Stellvertr. Fraktionsvorsitzende: 
Laura Macho  
Dorfelderstraße 6 
61184 Karben 
Tel.: (06039) 2099160 
E-Mail: info@ra-macho.de 
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Stadtverordnetenfraktion  
 

 
 

 Freie Wähler Karben 
 

Begründung:  

Erfolgt mündlich. 
 
Thorsten Schwellnus 
Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Karben 
 
 
 



Frau Stadtverordnetenvorsteherin

Ingrid Lenz

Rathaus Karben - Rathausplatz 1

61184 Karben

20. April 2022

Sehr geehrte Frau Lenz,

bi#e nehmen Sie diesen Antrag auf die Tagesordnung einer der nächsten 

Stadtverordnetenversammlungen:

Antrag: Behindertengerechtes Parken am Friedhof Pe�erweil 

An der nordwestlichen oder nordöstlichen Ecke des Friedhofs werden zwei 

Stellplätze für Menschen mit Behinderung angelegt. Sie werden nicht asphal#ert 

sondern mit wasserdurchlässigem Rasengi�er hergerichtet.

Sie ermöglichen Menschen mit Behinderung einen kurzen Zugang zum Urnenfeld.

Mit freundlichen Grüßen 

Gabi Faulhaber

S t a d t  K a r b e n

Gabi Faulhaber 

Stadtverordnete 

Rodheimer Straße 2

61184 Karben-Petterweil

Telefon: 06039 7912

Mobil: 0171 171 48 39

g  abi.faulhaber@posteo.de  
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Fraktion Karben 

 
Markus Dreßler 

  
 

 Karben, der 18.06.2022 

An 
Herr Stadtverodentenvorsteher  
Kai-Uwe Fischer  
 
61184 Karben 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Fischer,  

ich bitte Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen: 

 

Prüfantrag: Errichtung von öffentlichen Trinkwasserbrunnen unter Nutzung der 
Förderung des Landes Hessen durch die WiBank.  

 
Der Magistrat der Stadt Karben wird durch die Stadtverordnetenversammlung beauftragt, die 
Errichtung bzw. die Aufstellung von öffentlichen Trinkwasserbrunnen an öffentlich markanten 
Punkten (bspw. Nidda-Terrasse am Bürgerzentrum, Bürgerhäuser, Wochenmärkte) unter 
Verwendung der Förderung des Landes Hessen durch die WiBank zu prüfen.  

 

Begründung: 

In der seit September 2019 bestehenden „Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von 
kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten sowie von kommunalen 
Informationsinitiativen“ gehören öffentliche Trinkwasserbrunnen zu den explizit als 
förderfähig benannten investiven Klimaanpassungsmaßnahmen, d.h. der Ausbau des 
Trinkbrunnennetzes in urbanen Räumen (s. Teil II, Ziff. 2 der Richtlinie)1.  

„Trinkwasserbrunnen sind frei zugängliche, auf öffentlichen Plätzen installierte und an das 
öffentliche Leitungsnetz angeschlossene Wasserspender, aus denen stets frisches, kühles 
und qualitativ hochwertiges Trinkwasser entnommen werden kann“2.  

Antragsberechtigt sind hessische Kommunen und kommunale Unternehmen. Die Höhe des 
Zuschusses beträgt bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Kosten. Mitglieder des Bündnisses 
„Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“ erhalten den Zuschuss in Höhe von 100 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben3.  
 

Die Installation öffentlicher Trinkbrunnen würde sich bspw. an folgenden Standorten 
empfehlen: 

• Vor bzw. an den Bürgerhäusern in den einzelnen Stadtteilen 

 
1 https://www.wibank.de/resource/blob/wibank/571072/f08df055bb3f0f2e87a27f1c4b3763b0/hinweise-zur-foerderung-von-

trinkwasserbrunnen-data.pdf  
2 Ebenda 
3 Ebenda 
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• Sport- und Spielplätzen / Skater-Bahn / Pump-Track-Bahn 

• An der Nidda / E-Bike Ladestationen  

 

Um einen Defekt an den Brunnen bzw. Wasserleitungen in den Wintertagen zu vermeiden 
(zufrieren der Leitungen) wird mit diesem Prüfantrag gleichzeitig empfohlen, die Brunnen in 
der Zeit vom 01.11.- 31.03. eines jeden Jahres außer Betrieb zu setzen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Markus Dreßler  
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Fraktion Karben 

 

Jannik Schmitt 

 Karben, der 18.06.2022 

An 

Herrn Stadtverordnetenvorsteher 

Kai Uwe Fischer 

 

61184 Karben 

 

 

Sehr geehrter Herr Fischer, 

ich bitte Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen: 

Antrag: Priorisierung der Radwege bei Schnee- und Sturm-Räumung 

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat, bei Räumungen öffentlicher 
Wege und Straßen von Schnee, abgebrochene Äste, anderen Sturmschäden, Müll und 
ähnliches, die Radwege im Stadtgebiet, die vor allem für den Berufspendelverkehr genutzt 
werden, bevorzugt zu berücksichtigen. Sie sind hierbei den Hauptverkehrsstraßen 
gleichzustellen. Insbesondere bei der planmäßigen Schneeräumung ist die Priorität zu 
berücksichtigen. 

Als Radwege sind die Wege zu verstehen, die ausschließlich dem Radverkehr gewidmet 
sind oder von Fußgängern und Fahrradfahrern gleichermaßen genutzt werden (z.B. Nidda-
Radweg). 

 

Begründung: 

Die Radwege in und um Karben erfreuen sich großer Beliebtheit. Mittlerweile dienen sie 

auch dem Pendlerverkehr nach Friedberg und Frankfurt, auch im Winter. 

Um die Attraktivität und vor allem die Verlässlichkeit der Radwege zu gewährleisten, müssen 

Radwege bei der Räumung von Schnee, Ästen und Stöcken nach Sturmschäden und 

anderen Verunreinigungen, die den Radverkehr einschränken, besonders berücksichtigt 

werden. 

Gerade für den Radverkehr sind ebendiese Verunreinigungen von besonders hoher Gefahr, 

da ein Ausweichen, Bremsen und Lenken bei vereister oder schneebedeckter Strecke eine 

Unfallgefahr darstellt. Auch heruntergefallene Äste auf dem Weg bergen ein großes 

Unfallpotenzial; es kann zu schweren Verletzungen kommen. 

 

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Jannik Schmitt 
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FRAKTIONSVORSITZENDER 

Mario Beck 

Tel. 0171-8123220 
Mario.Beck@cdu-karben.de 

CDU-Fraktion Karben · Rathausstr. 37 · 61184 Karben 

 
   

www.cdu-karben.de 
 

FRAKTION  
KARBEN 

An den 
Stadtverordnetenvorsteher 
Herr Kai Uwe Fischer 
 

Karben, 03.05.22 

 

Gemeinsamer Antrag von CDU, SPD, Grüne, FW und FDP auf Initiative der CDU 

für die nächste Stvv:  

Akzeptanz für Windenergie schaffen – Bürger einbinden  

 

 

Sehr geehrter Herr Fischer,  

 

wir bitten um Aufnahme folgenden Antrags: 

 

Die Stvv bekennt sich zum Ausbau der Erneuerbaren Energien in Karben. Hierzu 

zählt der Ausbau der Windenergie im Bereich der im Flächennutzungsplan 

ausgewiesenen Windvorrangflächen auf der Gemarkung Kloppenheim und 

Petterweil (Repowering- und Ausbau-Projekt der Mainova sowie das am 13.04.22 im 

H+F vorgestellte Projekt der Futura / Enercon). Der Stvv legt Wert darauf, dass 

diese Projektentwicklungen im Rahmen der kommunalen Einflussmöglichkeiten von 

einer breiten Akzeptanz aus der Bürgerschaft getragen werden. Dies setzt eine 

transparente Bürgerbeteiligung voraus. Zu diesem Zweck wird der Magistrat der 

Stadt Karben beauftragt, die Unterstützung der Landesenergie Agentur Hessen 

(LEA) bei der Projektbegleitung anzufordern (siehe „Mediation bei erneuerbaren 

Energien“ auf lea-hessen.de). Gemeinsam mit der LEA soll ein Konzept zur 

Bürgerbeteiligung entwickelt und umgesetzt werden, das folgende Kernpunkte 

beinhalten sollte: 

 

 Konzept zur transparenten Information über die Vorhaben digital wie auch 

offline (z.B. Bürgerversammlung, Infomärkte) einschließlich eines 

moderierten Diskussionsprozesses 

 

 Konzepterstellung / Best Practice Transfer aus anderen Kommunen zur 

Einholung eines qualifizierten Stimmungsbilds der Bevölkerung   
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 Aufzeigen von und Beratung hinsichtlich finanziellen/r 

Beteiligungsmöglichkeiten für die Kommune / für die Bürger (Konzept 

Bürgerfond der LEA) 

 

 Aufzeigen / Beratung bei Konzepten zur lokalen Nutzung des erzeugten 

Stroms 

 

 weitere Ansätze des Best Practice Transfers mit anderen Kommunen auf 

Vorschlag der LEA  

 

Es wird angeregt, Vertreter der LEA nach einem entsprechenden Briefing durch den 

Magistrat zu einer H+F-Sondersitzung einzuladen, um o.g. Punkte und 

Handlungsoptionen zu besprechen. 

 

 

Begründung: 

 

Der Ausbau der Erneuerbaren Energie Träger ist klima- und geopolitisch in hohem 

Maße geboten. Karben ist hier bereits bis dato in einer Vorreiterrolle (Windkraft, PV 

auf städtischen Liegenschaften zzgl. weiterer in Planung, Biogasanlage). Mit Blick 

auf Leistungswerte und Benutzungsstunden führt kein Weg an der Windkraft vorbei, 

um die Grünstromerzeugung in dem Maße auszubauen, wie es für einen Wohn- und 

Wirtschaftsstandort wie Karben geboten ist, um ein hohes Maß an Elektrizität 

verbrauchsnah zu erzeugen. Durch den Einsatz von Strom im Bereich 

Wärmepumpen und Mobilität sowie die voranschreitende Digitalisierung wird der 

Elektrizitätsverbrauch trotz Effizienzanstrengungen tendenziell zunehmen. In 

diesem Sinne sollte sich die Stvv grundsätzlich zum Ausbau der Erneuerbaren 

Energien in Karben und der beiden vorgenannten Windenergie-Standorte bekennen, 

zumal dies regionalplanerisch hinterlegt ist und eine Verhinderungsstrategie nicht 

nur aus vorgenannten Gründen, sondern auch mangels Erfolgsaussichten sinnlos 

wäre. 

 

Daher gilt es, die Ausbauvorhaben optimal zu gestalten und für eine breite 

Akzeptanz in der Bevölkerung zu werben sowie die Bevölkerung an den Planungen 

(z.B. unterschiedliche Optionen in der Frage der Narbenhöhe) teilhaben zu lassen. 

Die LEA bietet hierfür qualifizierte Unterstützung an, die wir gut gebrauchen 

können. 

 

Eine gelungene Bürgerbeteiligung setzt eine solide Informationsbasis, den 

transparenten Umgang mit Informationen wie Schallgutachten etc. in verständlich 
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aufbereiteter Art und Weise sowie eine fair moderierte Diskussion voraus – hier soll 

die LEA unterstützen.  

 

Auf dieser Basis soll auch ein Stimmungsbild aus der Bevölkerung eingeholt 

werden. Eine simple Ja/Nein-Befragung, wie sie ein Bürgerentscheid vorsieht, wird 

der Komplexität des Themas nicht gerecht. Außerdem wäre ein Bürgerentscheid ein 

sehr formaler Akt und es wäre fraglich, ob angesichts der unterschiedlichen 

Betroffenheit von Stadtteilen eine ausreichende Beteiligung erreicht werden könnte. 

Daher sind Alternativen zu einem Bürgerentscheid zu entwickeln, zum Beispiel in 

Form von Stimmungsbildern nachgelagert zu Info-Marktplätzen in Präsenz / digital 

etc.  

 

Die Beteiligung der Stadt Karben und damit der Gemeinschaft am wirtschaftlichen 

Nutzen der Windenergie, gerne in Verbindung mit dem Angebot einer 

wirtschaftlichen Beteiligung durch die Bürger selbst, kann ebenso zur 

Akzeptanzerhöhung beitragen wie lokale Stromangebote. 

 

Dieser Antrag soll den Weg ebnen, damit Karben nicht nur in Sachen Klimaschutz 

und lokaler Wertschöpfung aus Erneuerbaren Energien, sondern auch in der 

Bürgerbeteiligung seine Vorreiterrolle weiterhin einnimmt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

im Auftrag der o.g. Antragssteller 

 
 
Mario Beck. Fraktionsvorsitzender    
 





Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsverein Karben 
Fraktion

19.06.2022

Photovoltaik über Parkplätzen installieren

Sehr geehrter Herr Fischer,

bitte setzen Sie folgenden Prüfantrag auf die Tagesordnung der nächsten 
Stadtverordnetenversammlung:

Die Stadtverordnetenversammlung beließt, dass
1. Der Magistrat prüft und berichtet, welche städtischen freistehenden Parkplätze sich

für eine Photovoltaik- Überdachung eignen.

2. Für alle geeigneten Flächen ist vom Magistrat ein Kataster zu erstellen und jeweils 
Zeit- und Kostenaufwand im Verhältnis zum möglichen Solarertrag auszuweisen. 
Ziel ist eine nach Effizienz sortierte Prioritätenliste der Maßnahmen.

3. Für jede Maßnahme soll geprüft werden, inwieweit der erzeugte Strom mit 
intelligenter Ladeinfrastruktur unmittelbar vor Ort für das Laden von 
Elektrofahrzeugen - Pkw wie Zweirädern -genutzt werden kann.

4. Möglich Synergien mit ortsansässigen Unternehmer (z.B.: Uniflex, Heizungsbau 
Jahn, Neidhardt) ist zu prüfen.

Begründung:
Im Vordergrund soll die Gewinnung erneuerbarer Energie stehen. Ein Einspeisungsgewinn
sollte  zweitrangig  sein.  Sämtliche  Potentiale  erneuerbare  Energieerzeugung  zu  fördern
sind  zu  berücksichtigen.  Die  Ausnutzung  von  Flächen  muss  durch  Überbauung  und
Mischnutzung optimiert  werden.  Dafür  bieten  sich  nicht  zuletzt  größere,  frei  liegende
Parkplätze an: sie bilden große, zusammenhängend nutzbare Flächen, deren Überdachung
mit Photovoltaik einen Beitrag zur dezentralen Stromversorgung leisten und die Erhitzung
dieser oft komplett versiegelten Bereiche senken kann. Mit der Nutzung des Stroms vor Ort
würde die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge ausgebaut.

Einige Möglichkeiten könnte der Parkplatz am Bahnhof in Groß Karben und am Friedhof in
Klein- Karben sein.

Möglicherweise  kann  die  östliche  Seite  des  Park  &  Ride  Parkplatzes  am  Bahnhof  an
Anlieger (Uniflex) vermietet werden.

Mit freundlichem Gruß
gez. Thomas Görlich

1/1
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Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsverein Karben 
Fraktion

19.06.2022

Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos 

Sehr geehrter Herr Fischer,

bitte setzen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten 
Stadtverordnetenversammlung:

Der Magistrat wird beauftragt sich für den Ausbau der E-Auto Ladeinfrastruktur in Karben
einzusetzen.  Um  mit  den  Energieversorgern  vertiefende  Gespräche  zu  führen  sind
Standortvorschläge zu erarbeiten. Hier ein paar Vorschläge für möglich Standorte:

• Kurt-Schumacher-Schule
• Detlev-Engel-Platz
• Rendel „Altes Rathaus“
• Groß Karben „ehemalige Ortswaage“ 
• …

weiter Standorte sind in Verbindung mit den Ortsbeiräten zu ermitteln.

Begründung:

erfolgt mündlich.

Mit freundlichem Gruß
gez. Thomas Görlich

1/1
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Frau Stadtverordnetenvorsteherin

Ingrid Lenz

Rathaus Karben - Rathausplatz 1

61184 Karben

20. April 2022

Sehr geehrte Frau Lenz,

DIE LINKE. bi&et um die Beantwortung der folgenden Fragen den B-Plan 223

„Am Quellenhof“ betreffend:

1. Das Areal reicht bis fast an die Nidda heran. Es wird als Risikogebiet für 

Überflutungen angesehen. Bauliche Sicherungsmaßnahmen werden als 

erforderlich beschrieben, wie wasserdichte Keller oder keine Keller, besondere 

Gründung von Gebäuden und Vorkehrungen gegen hohe Wasserstände bei 

Kanälen und Leitungen. Dennoch wird die reale Gefahr eines Hochwassers im 

Folgenden als hypothe>sch beschrieben und auf vorhandene 

Hochwasserschutzanlagen verwiesen.

Welche Hochwasserschutzanlagen sind das? Wie sind sie konzipiert, wo liegen sie 

und warum wird angenommen, dass sie ausreichen, das geplante Areal vor 

Hochwasser zu schützen?

2. Das Plangebiet liegt in einer Zone, die als Heilquellenschutzgebiet ausgewiesen ist.

Wie wird dem entsprochen? 

Ist die gänzliche Versiegelung des großen Parkplatzes mit Asphalt geplant? Oder 

werden wasserdurchlässige Materialien verwendet/vorgeschrieben?

Es wird aufgeführt, dass Bohrungen und Grabungen nicht in beliebiger Tiefe 

staFinden können. Kollidiert das nicht mit den nö>gen baulichen Anforderungen, 

die unter dem Punkt Grundwasserstände/Hochwasserschutz verlangt werden und 

die eine besondere Gründung verlangen? 

S t a d t  K a r b e n

Gabi Faulhaber 

Stadtverordnete 

Rodheimer Straße 2

61184 Karben-Petterweil

Telefon: 06039 7912

Mobil: 0171 171 48 39

g  abi.faulhaber@posteo.de  
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Mit freundlichen Grüßen 

Gabi Faulhaber



Herr Stadtverordnetenvorsteher

Kai Uwe Fischer

Rathaus Karben - Rathausplatz 1

61184 Karben

8. Mai 2022

Sehr geehrter Herr Fischer,

DIE LINKE. bi*et um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Wie viel Trinkwasser wird in Pe*erweil durchschni*lich jährlich verbraucht?

2. Wie hoch sind die prozentualen Anteile an dieser Wassermenge aus den Brunnen 

„Distelwiesen“?

3. Wie hoch sind die prozentualen Anteile der Wassermengen, die von der OVAG 

und evtl. vom Zweckverband Unteres Niddatal geliefert werden?

Mit freundlichen Grüßen 

Gabi Faulhaber

S t a d t  K a r b e n

Gabi Faulhaber 

Rodheimer Straße 2

61184 Karben-Petterweil

Telefon: 06039 7912

Mobil: 0171 171 48 39

g  abi.faulhaber@posteo.de  
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Herr Stadtverordnetenvorsteher

Kai Uwe Fischer

Rathaus Karben - Rathausplatz 1

61184 Karben

8. Mai 2022

Sehr geehrter Herr Fischer,

DIE LINKE. bi*et bezüglich einiger Areale in Pe*erweil um die Beantwortung der 

folgenden Fragen:

1. Der Spielplatz an der Ecke Hotzmannstraße/Am dicken Turm.

Gehört diese Fläche der Stadt?

Ist geplant, diese Fläche zu verkaufen oder zu bebauen?

Wenn ja, wie weit sind die Planungen dazu fortgeschri*en?

Wenn nein, welche Vorstellungen hat die Stadt zur zukün=igen Nutzung des 

Geländes?

2. Die Freifläche Ecke Sauerbornstraße/Fuldaer Weg.

Ist diese Fläche in Privatbesitz? 

Gibt es Bauvorhaben für diese Fläche?

Gibt es andere Vorhaben für diese Fläche?

Wurde seitens der Stadt versucht, diese Fläche zu erwerben?

3. Der Spielplatz zwischen Tulpenweg/Lorscher Straße/Ysenburger Straße.

Gehört diese Fläche der Stadt?

Ist geplant, diese Fläche zu verkaufen oder zu bebauen?

Wenn ja, wie weit sind die Planungen dazu fortgeschri*en?

Wenn nein, welche Vorstellungen hat die Stadt zur zukün=igen Nutzung des 

Geländes?

Mit freundlichen Grüßen 

Gabi Faulhaber

S t a d t  K a r b e n

Gabi Faulhaber 

Rodheimer Straße 2

61184 Karben-Petterweil

Telefon: 06039 7912

Mobil: 0171 171 48 39

g  abi.faulhaber@posteo.de  
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Herr Stadtverordnetenvorsteher

Kai Uwe Fischer

Rathaus Karben - Rathausplatz 1

61184 Karben

8. Mai 2022

Sehr geehrter Herr Fischer,

DIE LINKE. bi*et um die Beantwortung der folgenden Frage:

In der Stadtverordnetenversammlung am 8. 7. 2021 wurde beschlossen, eine 

Verdichtung für das Baugebiet nördlich der Fuchslöcher in Pe*erweil  in Form von 

Reihenhausbebauung zu prüfen. 

Das Ergebnis der Prüfung wurde nicht vorgestellt. 

Die Bebauung schient nun so zu bleiben, wie ursprünglich geplant.

Wie war das Ergbenis der Prüfung und welche Gründe liegen vor, doch keine Verdichtung

in Form von Reihenhäusern vorzunehmen?

Mit freundlichen Grüßen 

Gabi Faulhaber

S t a d t  K a r b e n

Gabi Faulhaber 

Rodheimer Straße 2

61184 Karben-Petterweil

Telefon: 06039 7912

Mobil: 0171 171 48 39

g  abi.faulhaber@posteo.de  
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Herr Stadtverordnetenvorsteher

Kai Uwe Fischer

Rathaus Karben - Rathausplatz 1

61184 Karben

8. Mai 2022

Sehr geehrter Herr Fischer,

DIE LINKE. bi*et um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Welche Flächen/Gebiete in Karben stehen derzeit unter Naturschutz?

2. Welche Flächen/Gebiete in Karben sind Landscha4sschutzgebiete?

3. Gibt es ausgewiesene Wasserschutzgebiete in Karben und wo?

Welcher Klasse oder Zone gehören sie an?

Gibt es Heilquellenschutzgebiete und wo?

4. Gibt es andere besondere Schutzgebiete in Karben? Wenn ja, wo liegen sie?

Mit freundlichen Grüßen 

Gabi Faulhaber

S t a d t  K a r b e n

Gabi Faulhaber 

Rodheimer Straße 2

61184 Karben-Petterweil

Telefon: 06039 7912

Mobil: 0171 171 48 39

g  abi.faulhaber@posteo.de  
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Herr Stadtverordnetenvorsteher

Kai Uwe Fischer

Rathaus Karben - Rathausplatz 1

61184 Karben

8. Mai 2022

Sehr geehrter Herr Fischer,

DIE LINKE. bi*et um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Einige Ortsteile Karbens besaßen Wald im Taunus.

Wie ist die Situa3on heute: Welche Ortsteile haben noch Waldbesitz im Taunus?

Und wo?

2. Wenn noch Waldbesitz vorhanden ist: Wer bewirtscha5et den Wald?

Ist ein Verkauf vorgesehen?

Mit freundlichen Grüßen 

Gabi Faulhaber

S t a d t  K a r b e n

Gabi Faulhaber 

Rodheimer Straße 2

61184 Karben-Petterweil

Telefon: 06039 7912

Mobil: 0171 171 48 39

g  abi.faulhaber@posteo.de  

TOP 27TOP 27





Herr Stadtverordnetenvorsteher

Kai Uwe Fischer

Rathaus Karben - Rathausplatz 1

61184 Karben

8. Juni 2022

Sehr geehrter Herr Fischer,

DIE LINKE. bi*et um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Im Jahr 2019 wurde in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, 

Scho*ergärten zu reglemen1eren und für Neubaugebiete eine naturnahe 

Gestaltung von Vorgärten vorzuschreiben. In den B-Plänen für neue Baugebiete ist

dies auch festgehalten. Wie wird kontrolliert, dass in den Neubaugebieten diese 

Vorgabe umgesetzt wird? Was passiert, wenn ein Verstoß festgestellt wird?

2. In der hessischen Bauordnung ist festgeschrieben, dass „Grundstücksfreiflächen 

(…) wasserdurchlässig zu gestalten und zu begrünen oder zu bepflanzen (sind)“.

Wie setzt Karben diese Vorgabe um?

3. In bereits bebauten Karbener Wohngebieten nimmt die Anzahl der Scho*ergärten

ste1g zu. Was plant der Magistrat, um dies zu stoppen und umzukehren?

Mit freundlichen Grüßen 

Gabi Faulhaber

S t a d t  K a r b e n

Gabi Faulhaber 

Rodheimer Straße 2

61184 Karben-Petterweil

Telefon: 06039 7912

Mobil: 0171 171 48 39

g  abi.faulhaber@posteo.de  
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 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Fraktion Karben 

 

Jannik Schmitt 

 

 

 Karben, der 18.06.2022 

An 

Herrn Stadtverordnetenvorsteher 

Kai Uwe Fischer 

 

61184 Karben 

 

 

Anfrage der GRÜNEN-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Fischer, 

wir bitten um vollumfängliche Beantwortung der folgenden Anfrage gem. § 50 Abs. 2 HGO. 

Insbesondere bitten wir, die Antworten ausführlich zu begründen. 

 

Anfrage zu den Vergabekriterien der Klein- und Schrebergärten 

Nach eigenen Angaben verpachtet die Stadt derzeit 439 Klein- und Schrebergärten. Das 

Interesse der Einwohner*innen Karbens an diesen Gärten ist groß. Nach Auskunft der 

zuständigen Mitarbeiterin liegen ihr über 100 Bewerbungen vor, die voraussichtliche 

Wartezeit beträgt 4-5 Jahre.  

In diesem Zusammenhang bitten wir um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Gibt es für die Gärten einheitliche Mietverträge oder Nutzungsbedingungen? Wie 

lauten diese gegebenenfalls? 

2. Werden die Gärten seitens der Stadt regelmäßig kontrolliert? Wenn ja, in welchem 

Abstand und worauf wird geachtet? Wenn nein, warum nicht? 

3. Können bei längerfristig unbewirtschafteten bzw. brach liegenden Gärten die 

Pachtverträge seitens der Stadt beendet werden? Wenn ja, in welchem Ausmaß und 

unter welchen Umständen wird das Recht genutzt? Wenn nein, warum nicht? 

4. Dürfen Schrebergärten so eingezäunt werden, dass sie von außen nicht einsehbar 

sind? 

5. Dürfen sie ausschließlich als Lagerplatz für Brennholz oder Baumaterialien genutzt 

werden?  
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6. Ist eine ausschließliche Nutzung als Grillplatz mit Terrasse und Spielgeräten 

zulässig? 

7. Können Pächter mehrere Gartengrundstücke halten? Wenn ja, wie wird das 

Erstgrundstück bei der Vergabe berücksichtigt? 

8. Werden derzeit Gemeinschaftsgärten mit mehreren Parteien seitens der Stadt 

geplant? Sind hierfür passende Flächen verfügbar oder können gepachtet werden? 

Wenn derzeit eine Planung erfolgt, wie wird das Projekt beworben? Welcher 

Planungsstand ist vorhanden? Wenn zurzeit keine Gemeinschaftsgärten geplant 

sind, warum nicht? 

9. Welche Lebensumstände werden bei der Vergabe berücksichtigt (Kinder, Größe des 

Haushalts, Einkommen, Verfügbarkeit eines Gartens)? Werden Familien ohne Garten 

bevorzugt berücksichtigt? 

10. Wird das Einkommen bei der Vergabe berücksichtig? Wenn ja, wie? Wenn nein, 

warum nicht? 

11. Werden Haushalte besonders berücksichtigt, die aufgrund geringen Einkommens auf 

einen Eigenanbau von Lebensmitteln angewiesen sind? Wird eine Nutzungsabsicht 

als Gemüsegarten bevorzugt berücksichtigt? 

12. Ist derzeit eine Erweiterung des Kleingartenbestands seitens der Stadt geplant 

(Ausweisung neuer Flächen, Ankauf privater Flächen)? Wenn ja, wo? 

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen 

 

 

Jannik Schmitt 



 
 
 
 

 
   

www.cdu-karben.de 
 

FRAKTION  
KARBEN 

 
An den 
Stadtverordnetenvorsteher 
Herrn Kai Uwe Fischer 
 
 Karben, 19. Juni 2022 
 
 
Anfrage zur Müllthematik 
 
Sehr geehrter Herr Fischer, 
  
vor Jahresfrist stand schon einmal der Entwurf einer Satzung zur Vermeidung von 
Verunreinigungen und Vermüllung im Karbener Stadtgebiet auf der Tagesordnung 
unserer Stadtverordnetenversammlung. Der Entwurf wurde zurückgestellt, um sich 
zum Handling und den Sanktionen bei Verstößen mit den Verwaltungen anderer 
Kommunen abzustimmen. Ob der Tatsache, dass die Thematik aktueller denn je ist, 
erlaube ich mir die Frage nach dem Status der Umsetzung dieser Satzung. 
  
Freundliche Grüße, 
Ehrhard Menzel 
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 Stadtverordnetenfraktion 
 

 
 

 Freie Wähler  Karben 
 
 
 
An den 
Stadtverordnetenvorsteher 
Herrn Kai-Uwe Fischer 
Rathausplatz 1 
61184 Karben 
 
 
                         Karben den 19.06.2022 
 
 
 
Anfrage für die Stadtverordnetenversammlung am 07.07.2022 
 
Bezug: Grünflächenpflegeplan 
 
Sehr geehrter Herr Fischer, 
 
wir bitten Sie, die folgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen: 
 
Karben blüht auf! Unter diesem Motto steht Karben. Aber wie schaut es mit der Grünpflege der 
städtischen Grünflächen aus? Diesbezüglich haben wir folgende Fragen: 
 

1.) Wie sieht der Grünflächenpflegeplan aus? 
2.) Wie viele Fremdfirmen sind mit der Pflege der Grünflächen beauftragt? 
3.) Welche Kosten entstehen jedes Jahr? 
4.) Wie zufrieden ist man mit der Pflege? 
5.) In welchem Turnus werden die Aufträge vergeben? 
6.) Wer pflegt den Rosenhang? 

 
 
Thorsten Schwellnus 
Fraktionsvorsitzender Freie Wähler Karben 
 

Fraktionsvorsitzender: 
 
Thorsten Schwellnus 
Am Hang 17 
61184 Karben 
Tel.: (06039) 485985 
E-Mail: t.schwellnus@fw-karben.de  
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 Stadtverordnetenfraktion 
 

 
 

 Freie Wähler  Karben 
 
 
 
An den 
Stadtverordnetenvorsteher 
Herr Kai-Uwe Fischer 
Rathausplatz 1 
61184 Karben 
 
 
                         Karben den 19.06.2022 
 
 
 
Anfrage für die Stadtverordnetenversammlung am 07.07.2022 
 
Bezug: Mehrgenerationenhaus im Brunnenquartier 
 
Sehr geehrter Herr Fischer, 
 
wir bitten Sie, die folgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen: 
 
Bezug nehmend auf den Antrag der FW-Karben bezüglich eines Mehrgenerationenhauses im 
Brunnenquartier haben wir folgende Fragen: 
 

1.) Wie ist der aktuelle Planungsstand des Brunnenquartiers? 
2.) Wieweit sind die Planungen für das Mehrgenerationenhaus im Brunnenquartier? 
3.) Wurden bereits Vereine miteingebunden? Gab es hierzu Wünsche oder Anregungen? 

 
Thorsten Schwellnus 
Fraktionsvorsitzender Freie Wähler Karben 
 

Fraktionsvorsitzender: 
 
Thorsten Schwellnus 
Am Hang 17 
61184 Karben 
Tel.: (06039) 485985 
E-Mail: t.schwellnus@fw-karben.de  
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 Stadtverordnetenfraktion 
 

 
 

 Freie Wähler  Karben 
 
 
 
An den 
Stadtverordnetenvorsteher 
Herrn Kai-Uwe Fischer 
Rathausplatz 1 
61184 Karben 
 
 
                         Karben den 19.06.2022 
 
 
 
Anfrage für die Stadtverordnetenversammlung am 07.07.2022 
 
Bezug: Veranstaltungen 
 
Sehr geehrter Herr Fischer, 
 
wir bitten Sie, die folgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen: 
 
Durch die Pandemie konnten in den letzten beiden Jahren keine Bürgerversammlungen 
abgehalten werden. Auch ein Ehrenamtsempfang konnte nicht stattfinden. Daher haben wir 
folgende Nachfrage: 
 

1.) Wann findet die nächste Bürgerversammlung statt? 
2.) Wie soll die nächste Bürgerversammlung abgehalten werden? Als Hybridveranstaltung 

oder als reine Präsenzveranstaltung? 
3.) Wann wird es den nächsten Ehrenamtsempfang geben? 
4.) Wie soll der nächste Ehrenamtsempfang abgehalten werden? Als Hybridveranstaltung 

oder als reine Präsenzveranstaltung? 
 
Thorsten Schwellnus 
Fraktionsvorsitzender Freie Wähler Karben 
 

Fraktionsvorsitzender: 
 
Thorsten Schwellnus 
Am Hang 17 
61184 Karben 
Tel.: (06039) 485985 
E-Mail: t.schwellnus@fw-karben.de  
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Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsverein Karben 
Fraktion

19.06.2022

Anfragen rund um Bauprojekte

Sehr geehrter Herr Fischer,

bitte setzen Sie folgende Anfragen auf die Tagesordnung der nächsten 
Stadtverordnetenversammlung:

Stand Standortverlegung Max-Planck-Strasse 21 in die Industrie 21.
 Wie ist der Stand und die Terminplanung für die Standortverlegung Stadtwerke in 

den zugekauften Standort Industriestrasse 21?
 Gibt es bereits eine detaillierte Kostenaufstellung für die notwendigen Umbauten

Stand des Projektes der WiA2
 Wie steht die Stadt zum Bau von WiA2?
 Wann  ist  mit  einer  Entscheidung  über  die  Bauträgerschaft  (KIM,  WoBau,  …)  zu

rechnen?

Stand Entwicklung Brunnenquartier
 Bis wann ist mit einem Baubeginn zu rechnen?

◦ Insbesondere für den Bauträger der „bezahlbaren Wohnungen“?
 Wie ist die Terminkette bis zu einem Baubeginn?

Stand Fuchslöcher
 Ist es richtig, dass der B-Plan erneut offen gelegt werden muss?

◦ Wenn ja, wie ist der neue Terminplan?
◦ Was bedeutet das für die Vergabe der Grundstücke?

Nidda-Renaturierung
Im Jahr 2021 sollte für einen Abschnitt zwischen der Nordumgehung und der Brücke des
Klingelwiesenwegs in Okarben ein Konzept für eine Renaturierung erarbeitet werden. 

 Wie ist der Stand?
 Wann ist mit einer Umsetzung zu rechnen?

Mit freundlichem Gruß

gez. Thomas Görlich

1/1
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Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsverein Karben 
Fraktion

19.06.2022

Sicherung der Wasserversorgung

Sehr geehrter Herr Fischer,

bitte setzen Sie folgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten 
Stadtverordnetenversammlung:

Der Klimawandel ist auch in Karben angekommen, wie am Wochenende 19.06. zu erleben 
war. Nicht nur die Temperaturen sind ein Thema sonder auch der ausbleibende Regen und 
die damit sich abzeichnende Problematik -Brauchwasserversorgung.
Hier ein paar Fragen:

1. Wie hoch ist der Wasserverbrauch durchschnittlich pro Tag (in Karben)? 
2. Wie hoch war der Verbrauch an den Tagen wie zwischen dem 17. und 20.06. (i 

Karben)?
3. Wie ist die Wasserversorgung für Karben sichergestellt?
4. Wie lange reicht der Wasservorrat?
5. Welche „Notfallpläne“ gibt es für Karben bzw. Kreis/Region?
6. Wer ruft den Notfall aus und nach welchen Kriterien?
7. Wer entscheidet wann über welche Maßnahmen?
8. Wie sehen die Maßnahmen aus?
9. Wie erfolgt eine /die Kommunikation?
10. Wie ist eine Notversorgung realisiert?
11. Wie ist die Priorisierung der Versorgung (Haushalte, Pflegeheime, …)?
12. Wurde ein solcher Notfall schon einmal geübt?
13. Wie ist der Stand unser Anfrage (22.08.21 Nutzung von Grundwasser in den 

Gemarkungen in Karben ) bzgl. der Anzahl der Brunnen in Karben und die 
Möglichkeit den Wasserverbrauch zu erfassen?

Mit freundlichem Gruß

gez. Thomas Görlich

1/1
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